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COVID-19  
 
Die COVID-19-Pandemie hat unseren Staat und unseren Alltag stark verändert. Für unsere Redaktion 
kann ich sagen, es gab keinen Zeitraum in 28 Berufsjahren mit einer solch langen Zeit im Büro und ohne 
Hauptverhandlungen.  
 
Abgesehen von dieser Entschleunigung und dem „blauen Himmel“ mit weniger Schadstoffen kann man 
dieser Pandemie jedoch nicht viel Positives abgewinnen.  
 
Einige sind unmittelbar durch einen Todesfall betroffen, diesen Toten gilt unser stilles Gedenken und 
unser Mitgefühl den Angehörigen, die von ihren Lieben in anderer Weise Abschied nehmen müssen, als 
sie sich dies vorgestellt haben.  
 
Viele Menschen sind durch Kurzarbeit oder durch die Schließung ihres Geschäftsbetriebs in wirtschaft-
licher Weise betroffen, bis hin zum Verlust der Existenz in ihrer bisherigen Form. Auch den insoweit 
Betroffenen gilt unser Mitgefühl.  
 
Die Virus-Pandemie löst aber auch eine Vielzahl von Rechtsfragen aus, auf die es Antworten zu finden 
gilt und die sicherlich noch viele Jahre die Justiz beschäftigen werden. Die Redaktion hat zu den unter-
schiedlichen Rechtsgebieten Zuschriften erhalten, mit denen sich Kollegen mit solchen Einzelfragen 
auseinandergesetzt haben. Hierzu sagen wir: „Vielen Dank für Ihre Mühe“.  
 
Aufgrund der Vielzahl der Zuschriften stellt die Ausgabe März/April 2020 quasi ein Corona-Sonderheft 
dar. Dabei haben wir alle Artikel in das Magazin aufgenommen, auch wenn das eine oder andere Thema 
damit mehrfach beleuchtet wird. Dies trägt somit dann auch der Meinungsvielfalt Rechnung.  
 
Bleiben Sie alle gesund! 
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Nach Aussage des Bundes-
gesundheitsministers Spahn 
am 26. Februar 2020 befindet 
sich Deutschland am Beginn 
einer Epidemie. Es stellt sich 
in vielerlei Hinsicht die Frau-
ge, welche Auswirkungen 
sich auf Arbeitsverhältnisse 
ergeben. 
 
Pflichten und Möglichkeiten 
des Arbeitgebers 
Dem Arbeitgeber obliegen Hin-
weis- und Schutzpflichten zu-
gunsten seiner Arbeitnehmer. 
Bei deren Verletzung kann er 
sich schadensersatzpflichtig 
gegenüber seinen Arbeitneh-
mern machen. Er ist also gut 
beraten, jedem Verdachtsmo-
ment nachzugehen und 
schnellstmöglich Schutzmaß-
nahmen zugunsten seiner Ar-
beitnehmer zu ergreifen. 
 
Dazu wird gehören, einen 
Krankheitsverdächtigen einsei-
tig von seiner Verpflichtung zur 
Arbeitsleistung freizustellen. 
Freilich wird er ihm in einem 
solchen Fall sein Arbeitsentgelt 
fortzahlen müssen. 
 
In vielen Betrieben stellt sich 
die Frage, ob gegenüber den 
Arbeitnehmern einseitig die Ar-
beit im Home Office angeord-
net werden kann.  
 
Grundsätzlich besteht weitge-
hend Einigkeit dahingehend, 
dass ein Arbeitnehmer nicht 
einseitig in sein Home Office 
"abgeordnet" werden kann.  
 
Die aktuelle Situation muss al-
lerdings anders bewertet wer-
den.  
 
 

Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis 

Es entspricht hier gerade billigem 
Ermessen des Arbeitgebers, 
wenn er sein Direktionsrecht zum 
Schutz des Betroffenen und aller 
anderen Arbeitnehmer dahinge-
hend ausübt, diese bis auf wiete-
res zur Arbeit im Home Office zu
verpflichten. 
 
Fällt eine Vielzahl der Arbeitneh-
mer des Arbeitgebers aus und 
kann er deshalb seinen Betrieb 
nicht aufrechterhalten, rechtfertigt 
dies die Anordnung von Kurzar-
beit. Die Situation kann nicht an-
ders beurteilt werden, als wenn 
infolge der Epidemie etwa Liefer-
ketten unterbrochen und notwen-
dige Arbeitsmaterialien nicht an-
geliefert werden. 
 
Umgekehrt wird der Arbeitgeber 
die Möglichkeit haben, bei Ausfall 
einer größeren Anzahl von Ar-
beitnehmern für die übrigen Ar-
beitnehmer Überstunden anzu-
ordnen, um in einem solchen 
Notfall die Aufträge abzuarbeiten. 
 
Leistungsverweigerungsrecht 
des Arbeitnehmers 
Allein die Tatsache, dass eine 
Epidemie existiert und Arbeitneh-
mer sich der Gefahr aussetzen 
könnten, sich im Betrieb des Ar-
beitgebers zu infizieren, gibt dem 
Arbeitnehmer ohne konkrete Ver-
dachtsfälle kein Leistungsverwie-
gerungsrecht. Er bleibt deshalb 
zur Arbeitsleistung grundsätzlich 
verpflichtet. 
 
Erkrankung des Arbeitnehmers 
oder naher Angehöriger 
Erkrankt ein Arbeitnehmer selbst, 
gilt nichts anderes als bei jeder 
anderen Krankheit auch. Der Ar-
beitnehmer hat seinen Anspruch  
 
 

auf Entgeltfortzahlung für einen 
Zeitraum von sechs Wochen nach 
dem EFZG. Danach ist er kran-
kengeldberechtigt. 
 
Sollte ein naher Angehöriger, etwa 
ein Kind, erkranken, wird der Ar-
beitnehmer seinen Entgeltfortzah-
lungsanspruch gemäß § 616 BGB
geltend machen können, sofern 
diese Regelung nicht im Arbeits-
vertrag abbedungen ist. Für den 
Fall der Erkrankung eines Kindes 
kann er überdies auf den sozial-
rechtlichen Freistellungsanspruch 
des § 45 SGB V zurückgreifen. 
 
Quarantäne eines Arbeitneh-
mers 
Die Voraussetzungen und Folgen 
einer Quarantäne regelt das Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG). 
 
Nach dessen § 30 kann gegen-
über Kranken und Krankheitsver-
dächtigen eine Quarantäne an- ge-
ordnet werden. Sie haben in einem 
solchen Fall für Verdienstausfall-
schäden einen Entschädigungsan-
spruch gemäß § 56 IfSG. Danach 
erhalten sie für 6 Wochen Entgelt-
fortzahlung nach den Regelungen 
des EFZG.  
 
Diesen Anspruch muss zunächst 
der Arbeitgeber befriedigen und er 
hat seinerseits einen Erstattungs-
anspruch gegen das jeweilige 
Bundesland.  
 
Nach Ablauf des 6-Wochen-Zeit-
raums besteht ein unmittelbarer 
Entschädigungsanspruch für den
Verdienstausfall gegenüber dem 
Land in entsprechender Anwen-
dung der Regelungen des Kran-
kengeldes. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis 
(Fortsetzung von Seite 2) 
 

KiTa-/Schulschließungen 
Wird die KiTa/Schule betreu-
ungspflichtiger Kinder ge-
schlossen, richten sich die An-
sprüche der hiervon betroffe-
nen Eltern wiederum nach § 
616 BGB.  
 
Grundsätzlich ist es die Ver-
pflichtung der Eltern, für die 
Betreuung ihrer Kinder zu sor-
gen.  
 
Sie können eventuell einen 
Entgeltfortzahlungsanspruch 
nach § 616 BGB haben (soweit 
diese Regelung nicht im Ar-
beitsvertrag abbedungen ist).  
 
Allenfalls kann aber eine recht-
lich nicht erhebliche Zeit ge-
deckt sein.  
 
Steht zu Beginn der Schlie-
ßung fest, dass die KiTa/Schu-
le über längere Zeit geschlos-
sen bleibt, kann auch ein sol-
cher Anspruch von vornherein 
nicht bestehen. 

Schließung des Arbeitgeber-
betriebs 
Ein solcher Fall wird den Arbeit-
geber grundsätzlich nicht von 
seiner Entgeltfortzahlung be-
freien können. Dieser Fall un-
terliegt als behördliche Anord-
nung dem sogenannten „Be-
triebsrisiko“. 
 
Nach den obigen Ausführungen 
kann sich hier allerdings die 
Frage stellen, ob der Arbeit-
nehmer zur Arbeit im Home Of-
fice verpflichtet werden kann. 
 
Fazit:  
Es kann sicher davon ausgegan-
gen werden, dass die hier ange-
sprochenen Probleme in recht 
kurzer Zeit die Rechtsprechung 
beschäftigen werden. Ange-
sichts der umfassenden Betrof-
fenheit aller Beteiligter sollten 
diese versuchen, die Situation in 
allseitigem Einvernehmen zu lö-
sen. 
 

 
Stefan Haas 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Mediator 
Haas Rechtsanwälte PartGmbB 
Düsseldorf 
Kontakt: s.haas@haas-law.de 
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Zur Unterstützung der deut-
schen Wirtschaft wurden im 
Eilverfahren die Regelungen 
zur Kurzarbeit gelockert. 
 
Das Corona-Virus hat mittlerweile 
Deutschland nahezu lahmgelegt 
und mit Schlimmerem ist zu rech-
nen. Es wird in sämtlichen Bran-
chen zu Einschränkungen kom-
men, die in der Regel mit einem 
Arbeits- bzw. Entgeltausfall ver-
bunden sein werden. Zur Milde-
rung der hierdurch entstehenden 
wirtschaftlichen Belastungen ha-
ben Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Kurzarbeit einzuführen und Kurz-
arbeitergeld zu beantragen. Die 
Bundesregierung hat hierzu we-
sentliche Erleichterungen ge-
schaffen, die auch kleineren Be-
trieben und Unternehmen helfen, 
die von einem Arbeitsausfall be-
troffen sind, der nicht den Groß-
teil der Arbeitnehmer betrifft. 
 
Was ist Kurzarbeitergeld? 
Die Agentur für Arbeit zahlt das 
Kurzarbeitergeld als teilweisen 
Ersatz für den durch einen vor-
übergehenden Arbeitsausfall ent-
fallenen Lohn. Der Arbeitgeber 
wird dadurch bei den Kosten der 
Beschäftigung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer entlas-
tet. So können Unternehmen ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auch bei Auftragsausfäl-
len weiter beschäftigen. 
 
Das Kurzarbeitergeld hilft also, 
Kündigungen zu vermeiden. 
 
Welche Rahmenbedingungen 
müssen erfüllt sein, um 
Kurzarbeitergeld bekommen zu 
können? 
Konjunkturelles Kurzarbeitergeld 
kann grundsätzlich gewährt wer-
 
 

den, wenn zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertretung oder 
zwischen Arbeitgeber und den be-
troffenen Beschäftigten eine ar-
beitsrechtliche Reduzierung der 
Arbeitszeit im Betrieb vereinbart 
wurde und damit ein erheblicher 
Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
einhergeht. 
 
Folgende Bedingungen müssen 
erfüllt sein: 
 
 Der Arbeitsausfall beruht auf 

wirtschaftlichen Gründen oder 
auf einem unabwendbaren Er-
eignis (z.B. Hochwasser). 

 

 Der Arbeitsausfall ist unver-
meidbar und der Betrieb hat al-
les getan, um ihn zu vermindern 
oder zu beheben (z.B. in be-
stimmten Grenzen Nutzung von 
Erholungsurlaub oder Arbeits-
zeitguthaben). 

 

 Der Arbeitsausfall ist vorüber-
gehender Natur. Das bedeutet, 
dass innerhalb der Bezugsdau-
er grundsätzlich wieder mit dem 
Übergang zur regulären Arbeits-
zeit gerechnet werden kann. 

 

 Der Arbeitsausfall wurde der 
Agentur für Arbeit angezeigt. 

 

 Die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer setzt nach Beginn 
des Arbeitsausfalls eine versi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gung fort und es erfolgt keine 
Kündigung. 

 

 Der Arbeitsausfall ist erheblich.
Das bedeutet, dass mindestens 
ein Drittel der im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr 
als zehn Prozent ihres monatli-
chen Bruttoentgelts betroffen 
ist. 

 

Wie weise ich nach, dass für 
die Anzeige von Kurzarbeit 
wirtschaftliche Gründe vorlie-
gen? Und wie wird dieser Sach-
verhalt geprüft? 
Im Formular für die Anzeige des 
Arbeitsausfalls bei der örtlichen 
Agentur für Arbeit werden die Ur-
sachen des Arbeitsausfalls aus-
führlich begründet. Das Formular 
enthält eine Erklärung des Arbeit-
gebers, dass die Angaben nach 
bestem Wissen gemacht wurden. 
 
Ist eine Betriebsvertretung vor-
handen, muss diese den Anga-
ben des Arbeitgebers zustimmen 
oder eine gesonderte Stellung-
nahme abgeben. Die Arbeits-
agenturen prüfen in regelmäßigen 
Intervallen die Unterlagen. 
 
Für wen gilt der Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld? 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
haben alle ungekündigten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer,
die durch die Kurzarbeit einen 
Gehaltsausfall von über 10 Pro-
zent haben und weiterhin versi-
cherungspflichtig beschäftigt sind. 
 
Ist die sogenannte Erheblichkeits-
schwelle erreicht (mind. 1/10 der 
Belegschaft hat einen Arbeitsaus-
fall von über 10 Prozent) können 
auch ungekündigte, versiche-
rungspflichtige Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, deren Ge-
haltsausfall 10 Prozent oder weni-
ger beträgt, Kurzarbeitergeld er-
halten. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
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Wie schnell kann Kurzarbeit 
eingeführt werden? 
Kurzarbeit kann bei Auftrags-
ausfällen durch entsprechende 
Vereinbarungen zur Reduzie-
rung der Arbeitszeit im Betrieb 
sehr kurzfristig eingeführt und 
der örtlichen Agentur für Arbeit 
angezeigt werden. 
 
Der Arbeitgeber berechnet das 
Kurzarbeitergeld und zahlt es an 
die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer aus. Anschließend 
wird ein Erstattungsantrag bei 
der örtlichen Agentur für Arbeit 
gestellt, die nach Prüfung der 
Antragsunterlagen das gezahlte 
Kurzarbeitergeld dem Arbeitge-
ber umgehend erstattet. Offene 
Fragen können schnell und un-
bürokratisch mit der Agentur für 
Arbeit vor Ort geklärt werden. 
 
Müssen die Beschäftigten in 
einem Unternehmen ihre Ar-
beitszeit um jeweils den glei-
chen Prozentsatz reduzieren? 
Die Arbeitszeit muss nicht für al-
le Beschäftigten gleichermaßen 
reduziert werden. Wichtig ist, 
dass für alle betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
die Reduzierung der Arbeitszeit 
mit Entgeltreduzierung, also die 
Kurzarbeit, auf der Grundlage 
von Tarifverträgen, Betriebsver-
einbarungen oder einzelvertrag-
licher Regelungen wirksam ver-
einbart wird. 
 
Die Voraussetzungen zur Zah-
lung von Kurzarbeitergeld sind 
unter anderem erfüllt, wenn min-
destens 10 Prozent der im Be-
trieb beschäftigten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer von ei-
nem Entgeltausfall von jeweils 
mehr als zehn Prozent ihres mo-
natlichen Bruttoentgelts betrof-
fen ist. 
 
Muss ein Arbeitgeber für das 
ganze Unternehmen Kurzar-
beit anzeigen oder können 

auch nur Abteilungen betrof-
fen sein? 
Kurzarbeit muss nicht für den ge-
samten Betrieb eingeführt und 
angezeigt werden. Die Kurzarbeit 
kann auch auf einzelne Betriebs-
abteilungen beschränkt sein. 
 
Welchen Umfang kann der Ar-
beitsausfall für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in 
Kurzarbeit haben? 
Ob der Arbeitsausfall Stunden, 
Tage oder sogar Wochen um-
fasst, richtet sich nach der Auf-
tragslage und den Vereinbarun-
gen im Unternehmen. 
 
Bei der „Kurzarbeit null“ beträgt 
der Arbeitsausfall 100 Prozent, 
das heißt die Arbeit wird für eine 
vorübergehende Zeit vollständig 
eingestellt. 
 
Was ist zur Beantragung von 
Kurzarbeitergeld zu tun? 
Beantragung und Erstattung von 
Kurzarbeitergeld erfolgen in ei-
nem zweistufigen Verfahren. 
 
1. Der Arbeitsausfall wird vom 

Arbeitgeber oder von der Be-
triebsvertretung bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit 
schriftlich angezeigt. Zuständig 
ist die Agentur für Arbeit, in 
deren Bezirk der Betrieb sei-
nen Sitz hat. Die Agentur für 
Arbeit entscheidet unverzüg-
lich, ob die Voraussetzungen 
für die Zahlung von Kurzarbei-
tergeld dem Grunde nach vor-
liegen. Der Arbeitgeber er-
rechnet das Kurzarbeitergeld 
und zahlt es an die Beschäftig-
ten aus. 

 
2. Im Anschluss daran richtet der 

Arbeitgeber einen schriftlichen 
Antrag auf Erstattung des von 
ihm verauslagten Kurzarbeiter-
geldes an die Agentur für Ar-
beit in deren Bezirk die für den 
Arbeitgeber zuständige Lohn-
abrechnungsstelle liegt. Der 

Antrag ist innerhalb einer Aus-
schlussfrist von drei Monaten
einzureichen. Die Frist beginnt
mit Ablauf des Kalendermonats 
(Anspruchszeitraums), in dem 
die Tage liegen, für die Kurzar-
beitergeld beantragt wird. 

 
Unternehmen, die Hilfestellung
bei der Antragstellung benötigen, 
wenden sich bitte direkt an ihre 
örtliche Agentur für Arbeit oder an 
den Arbeitgeberservice der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) unter 
der Rufnummer: 0800 4 5555 20. 
Auf der Website der Bundesagen-
tur für Arbeit sind die notwendigen
Formulare sowie eine Tabelle zur 
Berechnung des Kurzarbeitergel-
des verfügbar. 
 
Ist das Verfahren zur Gewäh-
rung und Auszahlung von Kurz-
arbeitergeld zu bürokratisch? 
Die Rückmeldungen der von 
Kurzarbeit betroffenen Arbeitge-
ber zum Verfahren, zur Bearbei-
tung der Leistungsanträge und zu 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den Leistungsstellen im 
Operativen Service der BA sind 
durchweg positiv. 
 
Die Leistung wird in der Regel in-
nerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
Antragstellung an die Arbeitgeber 
ausgezahlt. In der Praxis hat sich 
das zweistufige Verfahren bei der 
Auszahlung und Erstattung von 
konjunkturellem Kurzarbeitergeld 
bewährt. Ein schnelles und unbü-
rokratisches Verfahren ist im Inte-
resse aller Beteiligten. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
zuständigen Agentur für Arbeit 
stehen bei Rückfragen für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfü-
gung. Das Formular für die Anzei-
ge und den Erstattungsantrag fin-
den Sie auf der Internetseite der 
Bundesagentur für Arbeit 
(www.arbeitsagentur.de). 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
(Fortsetzung von Seite 4) 
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Welche Rolle spielt der Be-
triebsrat bei der Einführung 
von Kurzarbeit? 
Voraussetzung für die Einführung 
von Kurzarbeit in einem Unter-
nehmen ist, dass der Betriebsrat
zustimmt. In Unternehmen ohne 
Betriebsrat und ohne tarifver-
tragliche Regelungen zur Kurz-
arbeit müssen alle betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kurzarbeit zustimmen. 
 
Will der Arbeitgeber keine Kurz-
arbeit einführen, hat der Betriebs-
rat außerdem die Möglichkeit, 
Kurzarbeit anstelle von Entlas-
sungen durchzusetzen. 
 
Was passiert eigentlich, wenn 
sich Arbeitgeber und Betriebs-
rat nicht auf die Einführung 
von Kurzarbeit verständigen 
können? 
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Be-
triebsverfassungsgesetzes hat 
der Betriebsrat ein Mitbestim-
mungsrecht bei der Einführung 
von Kurzarbeit 
 
Das bedeutet konkret: Können 
sich Arbeitgeber und Betriebsrat
in der Frage, ob und wie Kurzar-
beit eingeführt werden soll, nicht 
einigen, können sowohl der Ar-
beitgeber als auch der Betriebs-
rat die Einigungsstelle anrufen. 
 
Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat (§ 87 
Abs. 2 Betriebsverfassungsge-
setz). 
 
Müssen Beschäftigte ihren 
Resturlaub vor Beginn des Be-
zugs von Kurzarbeitergeld ge-
nommen haben? 
Bestehen noch übertragbare Ur-
laubsansprüche aus dem Vor-

jahr, sind diese grundsätzlich zur 
Vermeidung der Zahlung von 
Kurzarbeitergeld einzubringen. Et-
was anders gilt, wenn vorrangige 
Urlaubswünsche der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zur 
anderweitigen Nutzung des Rest-
urlaubs entgegenstehen. 
 
In welcher Höhe wird Kurzarbei-
tergeld gezahlt? 
Das Kurzarbeitergeld berechnet 
sich nach dem Nettoentgeltausfall. 
Die Kurzarbeiter erhalten grund-
sätzlich 60 % des ausgefallenen 
pauschalierten Nettoentgelts. Lebt 
mindestens ein Kind mit im Haus-
halt beträgt das Kurzarbeitergeld
67 % des ausgefallenen pauscha-
lierten Nettoentgelts. Eine Tabelle 
zur Berechnung des Kurzarbeiter-
geldes finden Sie auf der Website 
der BA. 
 
Wie wird Kurzarbeitergeld be-
rechnet? 
In vielen Betrieben wird das Kurz-
arbeitergeld mit einer Software er-
rechnet. Sofern eine solche Soft-
ware nicht zur Verfügung steht, 
kann die von der BA erstellte Ta-
belle zur Berechnung des Kurzar-
beitergeldes genutzt werden. 
 
Wie lange wird Kurzarbeitergeld 
gezahlt? 
Die gesetzliche Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld beträgt 12 
Monate. Sie kann durch Rechts-
verordnung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales auf 
bis zu 24 Monate verlängert wer-
den. 
 
Wie wirken sich bereits ge-
schlossene Vereinbarungen zur 
Sicherung der Arbeitsplätze auf 
die Höhe des Kurzarbeitergel-
des aus? 
Vom Arbeitgeber mit dem Be-
 

triebsrat oder – wenn es keinen 
Betriebsrat gibt – mit den Arbeit-
nehmern geschlossene Vereinba-
rungen zur Sicherung der Arbeits-
plätze (sogenannte Beschäfti-
gungssicherungsvereinbarungen 
durch eine vorübergehende Än-
derung der Arbeitszeit wirken sich 
nicht negativ auf die Höhe des 
Kurzarbeitergeldes aus. Das ge-
zahlte Kurzarbeitergeld richtet 
sich nach dem Gehalt, welches 
vor der Vereinbarung zur Be-
schäftigungssicherung gezahlt 
wurde. 
 
Wie wirkt sich ein Hinzuver-
dienst / eine Nebenbeschäfti-
gung auf die Höhe des Kurzar-
beitergeldes aus? 
Wenn die Nebentätigkeit schon 
vor Beginn der Kurzarbeit
durchgeführt wurde, ergeben sich 
keine Auswirkungen, erfolgt al-
so keine Anrechnung auf das 
Kurzarbeitergeld. Nehmen Be-
schäftigte während des Bezugs 
von Kurzarbeitergeld eine Neben-
tätigkeit auf, wird das daraus er-
zielte Entgelt auf das Kurzarbei-
tergeld angerechnet, denn es 
liegt eine Erhöhung des tatsächli-
chen erzielten Entgelts vor. 
 
Auf welcher Grundlage berech-
net sich das Kurzarbeitergeld, 
wenn die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer über der Bei-
tragsbemessungsgrenze ver-
dient? 
Der Berechnung des Kurzarbei-
tergeldes liegt die Differenz aus 
dem Ist-Entgelt (tatsächliches 
Bruttoentgelt im Monat der Kurz-
arbeit) und dem Sollentgelt (bei-
tragspflichtiges Bruttoentgelt, das 
die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer ohne den Arbeitsaus-
fall im Anspruchsmonat verdient 
hätte) zugrunde. 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

 

In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
(Fortsetzung von Seite 5) 
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Als Sollentgelt ist daher grund-
sätzlich das regelmäßige laufen-
de Arbeitsentgelt im Sinne der 
Sozialversicherung bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze zu be-
rücksichtigen. 
 
Wie beim Arbeitslosengeld ist 
damit der Entgeltausfall bis zu 
dem Entgelt abgesichert, bis zu 
dem Beiträge entrichtet werden. 
Liegt auch während der Kurzar-
beit das erzielte Ist-Entgelt 
oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze, kann daher kein 
Kurzarbeitergeld gezahlt wer-
den. 
 
Können auch außertariflich 
beschäftigte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer An-
spruch auf Kurzarbeitergeld 
haben bzw. kann sich ein Ar-
beitsvertrag mit einer außerta-
riflich angestellten Person auf 
die Gewährung von Kurzarbei-
tergeld negativ auswirken? 
Ein Arbeitsvertrag mit einer au-

ßertariflich beschäftigten Arbeit-
nehmerin bzw. einem Arbeitneh-
mer schließt die Zahlung von 
Kurzarbeitergeld nicht aus, so-
lange die Arbeitnehmerin bzw. 
der Arbeitnehmer sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt ist. Zu 
den Auswirkungen von Entgel-
ten, die über der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegen, wird auf die 
vorhergehende Frage verwiesen. 
 
Werden Aufstockungsbeträge, 
die tarifvertraglich geregelt 
sind, bei der Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes berück-
sichtigt? 
Vom Arbeitgeber gezahlte Auf-
stockungsbeträge oder Zuschüs-
se zum Kurzarbeitergeld werden 
bei der Berechnung des Kurzar-
beitergeldes nicht berücksichtigt. 
Sie vermindern nicht das Kurzar-
beitergeld, soweit noch ein Ent-
geltausfall gegeben ist. 
 
Haben Kurzarbeit und der Be-
zug von Kurzarbeitergeld Ein-

fluss auf Eingliederungszu-
schüsse, die Arbeitgeber für ei-
ne/n Beschäftigten erhalten? 
Eingliederungszuschüsse berech-
nen sich nach dem „berücksichti-
gungsfähigen Entgelt“. Dieses 
setzt sich aus den regelmäßig ge-
zahlten Entgelten und einem pau-
schalierten Anteil des Arbeitge-
bers am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag zusammen. 
 
Für Zeiten, in denen der Arbeitge-
ber kein Entgelt leistet, ist gere-
gelt, dass der Eingliederungszu-
schuss entsprechend zu mindern 
ist bzw. nicht erbracht werden 
kann. Diese Zeiten wirken sich 
grundsätzlich nicht auf die För-
derdauer aus. 
 
Nähere Informationen erhalten 
Sie bei der zuständigen Agentur 
für Arbeit. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
 

 
 
 
 

 
 

      

In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
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Werden Studentinnen und Stu-
denten bei der Feststellung der 
Anzahl der beschäftigten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in einem Betrieb be-
rücksichtigt oder zählen aus-
schließlich sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte? 
Es sind alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu berücksichti-
gen, die an mindestens einem 
Tag in dem Monat mit Kurzarbeit 
im Betrieb arbeiten. Dazu zählen 
auch Beschäftigte, die nicht sozi-
alversicherungspflichtig beschäf-
tigt sind. 
 
Mitzuzählen sind z.B.: 
 geringfügig Beschäftigte, 
 erkrankte Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, 
 beurlaubte Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, 
 Arbeitnehmerinnen während 

des Mutterschutzes. 
 
Nicht mitzuzählen hingegen 
sind z.B.: 
 Auszubildende (ausdrückliche 

gesetzliche Regelung), 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, deren Arbeitsverhält-
nis beispielsweise wegen El-
ternzeit ruht. 

 
Ist Kurzarbeit auch für in befris-
tete Verträge übernommene 
Auszubildende möglich? 
Ja. Auch für Auszubildende, die 
nach Beendigung ihres Berufs-
ausbildungsverhältnisses eine 
versicherungspflichtige (befristete 
oder unbefristete) Beschäftigung 
bei demselben oder einem ande-
ren Arbeitgeber aufnehmen, kann 
Kurzarbeitergeld gezahlt werden. 
 
Wie verfährt ein Arbeitgeber mit 
geringfügig Beschäftigten, 
wenn keine Arbeit vorhanden 
ist? Müssen diese erst

entlassen werden, bevor Kurz-
arbeit angezeigt werden kann? 
Geringfügig beschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
müssen nicht entlassen werden, 
bevor Kurzarbeit eingeführt wer-
den kann. Allerdings können ge-
ringfügig beschäftigte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer kein 
Kurzarbeitergeld erhalten. 

 
Wer führt während der Kurzar-
beit die Beiträge zur Sozialver-
sicherung ab? 
Für das Arbeitsentgelt, das wäh-
rend der Kurzarbeit verdient wird, 
bleibt es bei der gemeinsamen 
Beitragstragung von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer. 

 
Für die Arbeitszeit, die durch 
Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich 
die Sozialversicherungsbeiträge 
auf 80 Prozent. Diese trägt der Ar-
beitgeber allein. Arbeitgeber er-
halten jedoch seit 16. März 2020 
die von ihnen alleine zu tragenden 
Anteile an der Sozialversicherung 
erstattet.  

 
Verschlechtert sich für Beschäf-
tigte durch Kurzarbeit die sozia-
le Absicherung? 
Nein. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit müssen 
Einkommenseinbußen verkraften, 
bleiben aber sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Ihre soziale 
Absicherung in der Kranken-, 
Renten-, Pflege-, Unfall- und Ar-
beitslosenversicherung bleibt er-
halten. 

 
Wie wirkt sich Kurzarbeit auf 
den Rentenanspruch aus? 
Während des Bezuges von Kurz-
arbeitergeld sind Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer weiterhin 
rentenversichert. Die auf das ver-
minderte Arbeitsentgelt zu entrich-

tenden Beiträge leisten Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer wie üblich 
gemeinsam. Damit keine Nach-
teile bei der späteren Rentenhö-
he entstehen, werden zusätzlich 
auf Grundlage von 80 Prozent 
des Entgeltausfalls (Differenz 
zwischen dem Soll- und Ist-Ent-
gelt) Beiträge erbracht, die vom 
Arbeitgeber allein getragen wer-
den. 

 
Fragen zu den Auswirkungen von 
Kurzarbeit auf die späteren Ren-
tenleistungen beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Auskunfts- und Beratungs-
stellen der Deutschen Renten-
versicherung oder am Service-
telefon unter 0800 1000 480 70. 
 
Ist eine Kündigung von Be-
schäftigten für den Arbeitgeber 
nicht kostengünstiger? 
Der Vorteil von Kurzarbeit be-
steht darin, dass bei einer Ver-
besserung der Auftragslage die 
Arbeitszeit sofort erhöht oder zur 
regulären Arbeitszeit übergegan-
gen werden kann. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stehen 
sofort wieder zur Verfügung und 
müssen nicht erst gesucht, ein-
gestellt und eingearbeitet wer-
den. 
 
Die Ausfallzeiten sind oftmals ge-
ringer als bei Entlassungen. Im 
Falle einer Kündigung haben Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zudem bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist Anspruch auf 
das volle Arbeitsentgelt unabhän-
gig davon, ob sie noch in Vollzeit 
beschäftigt werden können oder 
nicht. 
 
Kurzarbeit reduziert die Kosten 
für das Unternehmen sofort. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
(Fortsetzung von Seite 7) 
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In Zeiten der Krise: Alles Wissenswerte zum Thema Kurzarbeit 
(Fortsetzung von Seite 8) 

Können Beschäftigte während 
der angemeldeten Kurzarbeit 
gekündigt werden? 
Nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit (Kündigung als 
letztes Mittel) kann die Einfüh-
rung von Kurzarbeit bei vorüber-
gehendem Arbeitsausfall als mil-
deres Mittel eine betriebsbeding-
te Kündigung unzulässig ma-
chen. Kurzarbeit schließt jedoch 
betriebsbedingte Kündigungen 
nicht aus, wenn die Beschäfti-
gungsmöglichkeit der betreffen-
den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf Dauer entfällt. 
 
Falls tatsächlich eine Kündigung 
erfolgt, kann Kurzarbeitergeld 
nicht mehr gezahlt werden. 
 
Hat Kurzarbeitergeld Auswir-
kungen auf den Anspruch und 
die Höhe von Arbeitslosen-
geld? 
Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, 
betriebsbedingte Kündigungen 
zu vermeiden. Sollte es dennoch 
dazu kommen, entstehen den 
Beschäftigten durch Kurzarbeit 

keine Nachteile. Zeiten des Be-
zuges von Kurzarbeitergeld wir-
ken sich nicht negativ auf einen 
Anspruch auf das Arbeitslosen-
geld aus. Der Bezug von Kurzar-
beitergeld führt nicht dazu, dass 
eine grundsätzlich zur Arbeitsför-
derung versicherungspflichtige 
Beschäftigung versicherungsfrei 
wird. Dies ist selbst dann nicht 
der Fall, wenn Beschäftigte im 
Rahmen der Kurzarbeit keine Ar-
beitsleistung mehr erbringen. 
 
Zeiten des Kurzarbeitergeldbe-
zuges tragen wie „normale“ Be-
schäftigungszeiten zur Erfüllung 
der Anwartschaftszeit für einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bei und werden auch bei der Er-
mittlung der Anspruchsdauer be-
rücksichtigt. Falls Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer nach 
dem Bezug von Kurzarbeitergeld 
arbeitslos werden, berechnet 
sich das Arbeitslosengeld nach 
dem Arbeitsentgelt, das ohne 
den Arbeitsausfall erzielt worden 
wäre. 
 
 
 

Damit ist grundsätzlich gewähr-
leistet, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer keine leistungs-
rechtlichen Nachteile erfahren, 
wenn sie nach dem Kurzarbeiter-
geldbezug arbeitslos werden soll-
ten. 
 

 
Volker Görzel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
HMS. Barthelmeß Görzel 
Rechtsanwälte 
Köln 
Kontakt: goerzel@hms-bg.de 
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Das Corona-Virus breitet sich 
auch in Deutschland mehr und 
mehr aus, die Zahl der infizier-
ten Personen steigt von Tag zu 
Tag. Immer mehr Bereiche des 
öffentlichen Lebens müssen 
eingeschränkt werden. Davon 
bleiben auch die Arbeitsverhält-
nisse nicht verschont. 
 
Aus aktuellem Anlass werden 
deshalb nachstehend die wich-
tigsten Rechte und Pflichten der 
Arbeitsvertragsparteien behan-
delt. 
 
Dürfen sich Arbeitnehmer wie-
gern, zur Arbeit zu kommen?  
Ja, aber nur wenn in dem Betrieb 
eine Infektion festgestellt wurde 
und konkrete Ansteckungsgefahr 
besteht oder wie in Italien die Be-
triebsschließung behördlich ange-
ordnet wird. Ansonsten kann das 
Nichterscheinen als Arbeitsver-
weigerung angesehen werden. 
Der Arbeitgeber wäre berechtigt, 
eine Abmahnung und ggf. auch 
eine Kündigung auszusprechen.  
 
Liegt ein Infektionsverdacht vor, 
dürfen Arbeitnehmer von zu Hau-
se arbeiten, wenn ihre Tätigkeit 
und ihre Wohnsituation das er-
möglichen. Existiert ein Betriebs-
rat, muss er bei der Festlegung 
der Regelungen beteiligt werden 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6 
BetrVG). 
 
Darf der Arbeitgeber Arbeitneh-
mer anweisen, bestimmte 
Schutzmaßnahmen zu befol-
gen? 
Ja, schon nach § 4 ArbSchG ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, die 
Arbeit ist so zu gestalten, dass ei-
ne Gefährdung für das Leben so-
wie die physische und die psychi-
sche Gesundheit möglichst ver-

mieden und die verbleibende Ge-
fährdung möglichst geringgehalten 
wird.  
 
Diese Verpflichtung folgt ferner 
aus der für den Arbeitgeber beste-
henden Fürsorgepflicht (§ 618 
BGB). Die Arbeitnehmer sollten 
deshalb zumindest über bestehen-
de Gesundheitsrisiken und Prä-
ventionsmaßnahmen informiert 
werden.  
 
Schließlich darf der Arbeitgeber 
die Arbeitnehmer aus dem arbeit-
geberseitigen Direktionsrecht (§ 
106 GewO) zur Befolgung von an-
gemessenen Schutzmaßnahmen 
verpflichten. Auch hier gilt: sofern 
ein Betriebsrat besteht, muss die-
ser den Maßnahmen zugestimmt 
haben (87 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 7 
BetrVG).  
 
Der Arbeitgeber ist unter Umstän-
den schadensersatzpflichtig, wenn 
er den Verpflichtungen nicht nach-
kommt.  
 
Darf der Arbeitgeber Arbeit-
nehmer nach Hause schicken? 
Ja, das ist grundsätzlich möglich.  
 
Allerdings muss die vertraglich 
vereinbarte Vergütung auch für 
die Zeit der Freistellung geleistet 
werden (§ 615 BGB).  
 
Die Tätigkeit im Home-Office kann 
der Arbeitgeber anweisen, wenn 
der Arbeitsvertrag eine solche Re-
gelung vorsieht. Ist das nicht der 
Fall, muss der Arbeitnehmer zu-
stimmen. Zeigt der Arbeitnehmer 
Symptome einer Infektion, ist der 
Arbeitgeber sogar verpflichtet, ihn 
nach Hause zu schicken. 
 
Kann der Arbeitgeber verlan-
gen, dass Arbeitnehmer wäh-

rend einer Zwangspause Ur-
laub nehmen? 
Nein, grundsätzlich nicht.  
 
Es wäre denkbar, dass der Ar-
beitgeber Betriebsferien anord-
net, die Arbeitnehmer müssten 
dann zumindest einen Teil ihres 
Jahresurlaubs dafür nehmen. 
Voraussetzung wäre aber, dass 
der Arbeitgeber die Betriebsfe-
rien rechtzeitig ankündigt. Eine 
spontane Ankündigung ist nicht 
rechtens. Im Übrigen wäre auch 
hier der Betriebsrat zu beteiligen 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG). 
 
Darf der Arbeitgeber Kurzar-
beit anordnen?  
Ja, wenn die gesetzlichen Vor-
aussetzungen vorliegen.  
 
Kurzarbeit kann zum Beispiel er-
forderlich sein, wenn aufgrund 
des Corona-Virus Lieferungen 
ausbleiben und dadurch die Ar-
beitszeit verringert werden muss 
oder behördliche Schutzmaßnah-
men dafür sorgen, dass der Be-
trieb vorrübergehend geschlos-
sen wird. Voraussetzung für den 
Bezug von Kurzarbeitergeld ist, 
dass die üblichen Arbeitszeiten 
vorübergehend wesentlich verrin-
gert sind. Die Bundesregierung 
will den Bezug und die Bezugs-
dauer erleichtern. 
 
Um Kurzarbeit anordnen zu dür-
fen, braucht der Arbeitgeber aber 
eine Rechtsgrundlage. Die ergibt 
sich aus einem einschlägigen Ta-
rifvertrag oder aus einer mit dem 
Betriebsrat geschlossenen Be-
triebsvereinbarung oder dem je-
weiligen Arbeitsvertrag. Der Be-
triebsrat hat mitzubestimmen (§ 
87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG). 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Corona und Arbeitsverhältnis 
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Corona und Arbeitsverhältnis 
(Fortsetzung von Seite 10) 

Welche Leistungen erhalten 
infizierte Arbeitnehmer?  
Ist der Arbeitnehmer am Corona-
Virus erkrankt, erkrankt und ist 
zugleich von den Behörden ein 
Beschäftigungsverbot angeord-
net worden, konkurriert der Ent-
geltfortzahlungsanspruch des 
Arbeitnehmers mit dem Entschä-
digungsanspruch aus dem Infek-
tionsschutzgesetz. Der Anspruch 
aus dem Infektionsschutzgesetz 
geht vor. 
 
Die Arbeitnehmer erhalten eine 
Entschädigungszahlung. Diese 
wird in den ersten sechs Wo-
chen in Höhe des Verdienstaus-
falls gewährt (§ 56 Abs. 2 IfSG). 
Ab der siebten Woche wird sie in 
Höhe des Krankengeldes ge-
zahlt. Das Krankengeld beträgt 
70 Prozent des Bruttoverdiens-
tes, aber nicht mehr als 90 Pro-
zent des Nettogehalts. Die Aus-
zahlung erfolgt über den Arbeit-
geber, der sich dann das Geld 
von der zuständigen Behörde 
zurückholt. Dazu muss der Ar-
beitgeber einen Antrag stellen. 
 
Achtung: Zuschüsse die der Ar-
beitgeber freiwillig zahlt, werden 
auf die Entschädigungsleistung 
angerechnet (§ 56 Abs. 8 Satz
Nr. 1 IfSG).  
 
Haben die Arbeitnehmer ge-
gen den Arbeitgeber einen An-
spruch auf Vergütung, wenn 
Quarantäne angeordnet wur-
de?  
Nein, in diesem Fall springt aber 
die öffentliche Hand ein. Die be-
troffenen Arbeitnehmer haben 
den gleichen Anspruch auf Ent-
schädigungszahlungen, wie infi-
zierte Arbeitnehmer.  
 
Dürfen Arbeitnehmer zu Hau-
se bleiben, wenn Schulen oder 
Kitas schließen? 
Nein, das sieht schlecht aus.  
 

Das Risiko tragen die betroffe-
nen Arbeiternehmer. Sie müssen 
für die Kinderbetreuung sorgen. 
Oder Urlaub nehmen bzw. sich 
unbezahlt von der Arbeit freistel-
len lassen.  
 
Ist das Kind allerdings erkrankt, 
hat ein Elternteil gegenüber dem 
Arbeitgeber Anspruch auf unbe-
zahlte Freistellung und gegen-
über der Krankenkasse auf Zah-
lung von Krankengeld (§ 45 SGB 
V).  
 
Darf der Arbeitgeber vor-
schreiben, wo die Arbeitneh-
mer Urlaub machen?  
Nein, das ist grundsätzlich Pri-
vatsache der Arbeitnehmer.  
 
Dieser Grundsatz gilt auch für 
Reisen in Risikogebiete. Aller-
dings kann der Arbeitnehmer 
verpflichtet sein, den Arbeitgeber 
davon zu unterrichten. Dies gilt 
besonders, wenn im unmittel-
baren Umfeld des Arbeitnehmers 
ein Infektionsverdacht besteht.  
 
Kehren Arbeitnehmer aus einem 
Risikogebiet zurück, kann der 
Arbeitgeber sicherheitshalber 
anordnen, dass die Arbeitneh-
mer zu Hause bleiben müssen, 
um eine etwaige Ansteckung 
auszuschließen. Allerdings muss 
der Arbeitgeber auch in diesem 
Fall die Vergütung für diese Zeit 
weiterzahlen.  
 
Was ist, wenn der Arbeitneh-
mer in ein Land reist, für das 
eine Reisewarnung bestand? 
Infiziert sich der Arbeitnehmer in 
einem Reisegebiet, für das vor 
seiner Abreise bereits eine kon-
krete Reisewarnung des Aus-
wärtigen Amtes bestand, könnte 
ihm Verschulden entgegengehal-
ten werden. In diesem Fall be-
stünde keine Entgeltfortzah-
lungspflicht des Arbeitgebers.  
 

Gibt es Erleichterungen bei der 
„Krankschreibung“, wenn eine 
Erkältung vorliegt?  
Ja, als Maßnahme gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus 
dürfen Ärzte Patienten mit einer 
Erkältung jetzt auch befristet nach 
telefonischer Diagnose bis zu sie-
ben Tage krankschreiben.  
 
Die Sondererlaubnis gilt vorerst 
für vier Wochen. Darauf haben 
sich die Kassenärztliche Vereini-
gung und der Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung geeinigt. 
 

 
 
Klaus-Dieter Franzen  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz 
FRANZEN Legal 
Bremen  
Kontakt: franzen@franzen-
legal.de 
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Die Folgen des SARS-CoV 2 –
Virus treffen immer stärker 
Wirtschaft und Arbeitgeber und 
verunsichern Arbeitnehmer. 
 
Dürfen Arbeitgeber vor Zutritt 
zum Betrieb Fieber messen? 
Bei betriebsfremden Dritten darf 
der Arbeitgeber in Ausübung sei-
nes Hausrechts den Zutritt zum 
Betrieb davon abhängig machen, 
dass der Besucher sich einer Fie-
bermessung unterzieht.  
 
Der Besucher, der dem nicht zu-
stimmt, darf dann den Betrieb gar 
nicht erst betreten. Bei Arbeitneh-
mern, die zur Arbeitsleistung den 
Betrieb betreten müssen, ist auch 
deren Allgemeines Persönlich-
keitsrecht zu beachten. Ob daher 
eine generelle Pflicht zum Fieber-
messen in einer Pandemie-Situa-
tion wie vorliegend angeordnet 
werden kann, muss im Einzelfall 
beurteilt werden. Gibt es im Be-
trieb bereits Verdachtsfälle, war 
ein Arbeitnehmer in einem Risiko-
gebiet oder ist das Unternehmen 
in einer Region gelegen, in der es 
besonders viele Infizierte gibt, 
sprechen gute Argumente für ein 
derartiges Vorgehen. Hier bleibt 
auch die weitere Entwicklung der 
Epidemie zu beachten. 
 
Wichtig ist, dass die Messdaten 
aus einer Fiebermessung nicht 
gespeichert werden dürfen. Für 
die Frage der Zutrittsgewährung 
ist dies nicht notwendig, zumal es 
sich um besonders sensible Ge-
sundheitsdaten iSv. § 26 Abs. 3 
BDSG handelt. Auch ist ein be-
stehender Betriebsrat bei der Ein-
führung und Durchführung einer 
Fiebermessung zu beteiligen. 
 
 

Gibt es ein Recht auf Home-
Office? 
HomeOffice kann einseitig grund-
sätzlich nicht angeordnet werden. 
Der Arbeitnehmer hat hierauf auch 
regelmäßig keinen Anspruch. Es 
darf daher nur im HomeOffice ge-
arbeitet werden, wenn Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sich gemeinsam 
hierauf verständigen.  
 
Ausnahmen gelten dann, wenn be-
reits zuvor eine entsprechende 
Vereinbarung über HomeOffice-
Arbeit zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer getroffen wurde oder 
mit dem Betriebsrat eine für den 
Betrieb geltende Betriebsvereinba-
rung zur Arbeit im HomeOffice ge-
schlossen wurde.  
 
Muss der Arbeitgeber Schutz-
kleidung stellen? 
Aufgrund der arbeitgeberseitigen 
Fürsorgepflicht gem. §§ 611a, 618, 
241 II BGB ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, seine Arbeitnehmer vor 
Gefahren für deren Gesundheit zu 
schützen. Hierzu kann im Einzelfall 
– etwa bei einer Tätigkeit von me-
dizinischen Fachpersonal in einer 
Arztpraxis – auch das Stellen von 
Mundschutz und Handschuhen ge-
hören. Ob und inwieweit derartige 
Pflichten bestehen, hängt von ei-
ner konkreten Gefährdungslage 
und der weiteren Entwicklung ab.  
 
Ob Arbeitnehmer, die Publikums-
kontakt haben, sich selbst mit 
Schutzkleidung versorgen und mit 
Mundschutz und Handschuhen zur 
Arbeit erscheinen dürfen, hängt 
ebenfalls von der jeweiligen Tätig-
keit ab.  
 
 
 
 
 

Solange die Empfehlungen der 
Gesundheitsbehörden dies nicht 
ausdrücklich empfehlen, kann der 
Arbeitgeber hier nach eigenem 
pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des Risikos des 
Arbeitsplatzes Vorgaben machen. 
Auch hierbei ist aber ein beste-
hender Betriebsrat zu beteiligen 
(§§ 87 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 7 BetrVG).
 
Darf mich der Arbeitgeber frei-
stellen und nach Hause schi-
cken? 
Ein solches Recht des Arbeitge-
bers besteht. Voraussetzung ist 
aber, dass der Arbeitgeber das 
Gehalt weiterzahlt, dass die Frei-
stellung zeitlich limitiert ist und 
nicht willkürlich erfolgt. Arbeitneh-
mer, die in Risikogebieten waren 
oder Kontakt zu Infizierten hatten, 
dürfen aber durch den Arbeitge-
ber nach Hause geschickt werden 
und ihnen kann ein Betreten des 
Betriebs bis auf weiteres unter-
sagt werden. 
 
Was gilt für Krankmeldungen? 
Der Arbeitnehmer muss sich bei 
einer Erkrankung unverzüglich, in 
jedem Fall vor Arbeitsbeginn bei 
seinem Arbeitgeber krankmelden. 
Ob er bereits am ersten Tag ein 
ärztliches Attest vorlegen muss, 
hängt von den konkreten betrieb-
lichen Vorgaben ab. Nach § 5 Ent-
geltfortzahlungsgesetz (EFZG) 
genügt zwar die Vorlage der Be-
scheinigung mit dem vierten Tag 
der Erkrankung, der Arbeitgeber 
kann allerdings eine Vorlage auch 
bereits eher verlangen.  
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Was gilt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der aktuellen Krise? 
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Was gilt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der aktuellen Krise? 
(Fortsetzung von Seite 12) 

Um ein ärztliches Attest zu erhal-
ten, ist jedoch regelmäßig ein 
Arztbesuch notwendig.  
 
Aufgrund der vollen Praxen und 
der Gefahr, sich hierdurch erst 
anzustecken, gilt hierzu eine 
Neuregelung: Seit dem 09.03.
2020 darf aufgrund einer ent-
sprechenden Verständigung des 
GKV-Spitzenverbands mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) nunmehr bei Atem-
wegserkrankungen auch nach te-
lefonischer ärztlicher Konsulta-
tion eine ärztliche Krankschrei-
bung für die Dauer von maximal 
sieben Tagen ausgestellt 
werden, die dem Arbeitnehmer 
dann per Post zugeschickt wird. 
 

 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
fuhlrott@fhm-law.de 
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Aufgrund der einschneidenden 
Maßnahmen der Bundesregie-
rung sowie der tiefgreifenden 
Einschnitte in die persönliche 
Handlungs- und Berufsfreiheit 
im Hinblick auf die Vorgaben 
des Infektionsschutzgesetzes 
zur Verhütung übertragbarer 
Krankheiten stellt sich für sämt-
liche Baubeteiligten die Frage
nach Rechten und Pflichten bei
abgeschlossenen Bauverträ-
gen. 
 
Es gilt Folgendes: 
 
1. Der Grundsatz „pacta sunt ser-

vanda“, also dass Verträge ein-
zuhalten sind, bleibt bei beste-
henden Verträgen bestehen. 
Die nachrangige Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzun-
gen eventuelle Schadenser-
satzansprüche, bedingt durch 
die Nichteinhaltung vertragli-
cher Pflichten ergeben können, 
beurteilt sich grundsätzlich nach 
dem Vertragsinhalt der abge-
schlossenen Verträge. 

 
2. Derart unvorhersehbare Ereig-

nisse, wie seit Februar / März 
2020, bis hin zu den per 
18.03.2020 erlassenen Maß-
nahmen, hat es seit der Beendi-
gung des 2. Weltkrieges in der 
Bundesrepublik Deutschland 
nicht gegeben. Dies hat Frau 
Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel in ihrer Erklärung am 
18.03.2020 unmissverständlich 
dargelegt. 

 
3. Diese Situation könnte mögli-

cherweise als „höhere Gewalt“ 
einzustufen sein. Dies werden 
allerdings die entsprechend an-
gerufenen Gericht lediglich ret-
rospektiv zu beurteilen haben. 

 

Für die aktuelle Situation und die 
konkrete Vorgehensweise in lau-
fenden Bauvorhaben ist hier-
durch nichts gewonnen.  

 
4. Auch ist an § 313 BGB zu den-

ken, der eine Vertragsanpas-
sung unter bestimmten, Bedin-
gungen vorsieht. Bislang war 
dieses zivilrechtliche Instrument 
nur ausnahmsweise angenom-
men worden. 

 
Voraussetzung einer Vertragsan-
passung nach § 313 BGB ist, dass 
bestimmte Umstände Grundlage 
des Vertrages sind, die jedoch 
nicht ausdrücklich als Inhalt des 
Vertrages definiert sind. Weiterhin 
müssen schwerwiegende Verän-
derungen der Umstände nach Ver-
tragsschluss eingetreten sein und 
das Festhalten am Vertrag muss 
unzumutbar sein. 
 
Bislang wurde dieses zivilrechtli-
che Instrument sozusagen als 
„letzter Notnagel“ für Vertragsstö-
rungen nur ganz ausnahmsweise 
angenommen.  
 
Aufgrund der vorliegenden Situa-
tion sind nunmehr möglicherweise 
im Einzelfall die entsprechenden 
Voraussetzungen gegeben.  
 
Ob diese Voraussetzungen gege-
ben sind, kann nur durch juristi-
schen Rechtsrat im Einzelfall beur-
teilt werden. Ob die Voraussetzun-
gen einer Vertragsanpassung nach 
§ 313 BGB tatsächlich vorliegen, 
werden aber letztlich  – sofern kei-
ne außergerichtliche einvernehmli-
che Lösung zwischen den Ver-
tragsbeteiligten erzielt wird – auf 
dem Gerichtsweg zu entscheiden 
sein.  
 
 

Dies ist langwierig und kostspielig 
und zudem – über die konkreten 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen hinaus, die sich nunmehr 
abzeichnen, – existenzgefähr-
dend. 
 
Insoweit ist den Parteien eines 
Werkvertrages in der aktuellen Si-
tuation unbedingt dahingehend zu 
raten, sich die genauen Konditio-
nen des Werkvertrages anzuse-
hen und im Hinblick darauf, au-
ßergerichtliche Lösungen zu su-
chen. Entsprechender Rechtsrat 
im Vorfeld von abschließenden 
Vereinbarungen wird insoweit un-
abdingbar sein. 
 

 
 
Helene-Monika Filiz 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Bau- und 
Architektenrecht 
Fachanwältin für Familienrecht 
Frankfurt/Main 
Kontakt: RA-Filiz@web.de 
 

Konsequenzen des Coronovirus19 für laufende Bauvorhaben? 
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Corona und der Datenschutz im Arbeitsverhältnis 

Im Zusammenhang mit der Co-
rona-Krise stellen sich auch ei-
ne ganze Reihe von daten-
schutzrechtlichen Fragen. Ar-
beitgeber sind sich unsicher, 
welche Maßnahmen sie gegen 
die Ausbreitung des Virus er-
greifen dürfen oder sogar müs-
sen und welche erlaubt sind. 
Dabei spielt der Datenschutz 
eine große Rolle. 
 
Mag das Ausmaß der Corona-
Krise auch noch so groß sein, sie 
setzt den Datenschutz nicht 
außer Kraft.  
 
Deshalb kann grundsätzlich auch 
jetzt nicht über die Köpfe der Be-
troffenen hinweg über deren per-
sonenbezogenen Daten verfügt 
werden, schon gar nicht, wenn es 
sich um besonders sensible Da-
ten wie Gesundheitsdaten han-
delt.  
 
Auf der anderen Seite sind die 
Arbeitgeber gesetzlich verpflich-
tet, die Arbeitnehmer*innen vor 
einer Infizierung zu schützen. Da-
zu müssen sie erforderliche Maß-
nahmen zur Eindämmung und 
Bekämpfung ergreifen. Diese be-
dürfen einer Rechtsgrundlage 
und müssen verhältnismäßig 
sein.  
 
Der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit hält nach diesen 
Grundsätzen die folgenden Maß-
nahmen für zulässig:  
 
 Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten 
(einschließlich Gesundheits-
daten) von Beschäftigten 
durch den Arbeitgeber, um ei-
ne Ausbreitung des Virus unter 
den Beschäftigten bestmöglich 
zu verhindern oder einzudäm-

men. Hierzu zählen ins-
besondere Informationen zu 
den Fällen:  
 in denen eine Infektion fest-

gestellt wurde oder Kontakt 
mit einer nachweislich infi-
zierten Person bestanden 
hat; 

 in denen im relevanten Zeit-
raum ein Aufenthalt in einem 
vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) als Risikogebiet einge-
stuften Gebiet stattgefunden 
hat. 

 

 Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
(einschließlich Gesundheitsda-
ten) von Gästen und Besu-
chern, insbesondere um fest-
zustellen, ob diese  
 selbst infiziert sind oder im 

Kontakt mit einer nachweis-
lich infizierten Person stan-
den; 

 sich im relevanten Zeitraum 
in einem vom RKI als Risiko-
gebiet eingestuften Gebiet 
aufgehalten haben. 

 

 Die Offenlegung personenbe-
zogener Daten von nachweis-
lich infizierten oder unter Infek-
tionsverdacht stehenden Per-
sonen zur Information von Kon-
taktpersonen ist dann rechtmä-
ßig, wenn die Kenntnis der 
Identität für die Vorsorgemaß-
nahmen der Kontaktpersonen 
ausnahmsweise erforderlich 
ist. 

 
Die im Rahmen der vorstehenden 
Maßnahmen gewonnenen perso-
nenbezogenen Daten müssen 
vertraulich behandelt und dürfen 
ausschließlich zweckgebunden 
verwendet werden.  
 

Nach Wegfall des jeweiligen Ver-
arbeitungszwecks (regelmäßig  

also spätestens dem Ende der 
Pandemie) müssen die erhobenen 
Daten unverzüglich gelöscht wer-
den. 
 
Unzulässig und auch unverhältnis-
mäßig wäre es hingegen, wenn 
der Arbeitgeber die Arbeitneh-
mer*innen unter Namensnennung 
von einer Infizierung einer be-
schäftigten Person unterrichten 
würde.  
 
Auch eine verpflichtende Fieber-
messung vor dem Betreten des 
Betriebsgeländes oder andere 
vergleichbare Maßnahmen sind 
nicht erlaubt.  
 
Auch eine wirksame Einwilligung 
dürfte als Rechtsgrundlage man-
gels Freiwilligkeit ausscheiden. 
Zulässig dagegen dürfte es sein, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer*innen Geräte zur eigenen 
Temperaturkontrolle bereitstellt.  
 

 
 
Klaus-Dieter Franzen  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz 
FRANZEN Legal 
Bremen  
Kontakt:  
franzen@franzen-legal.de 
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Bundestag beschließt Entschä-
digung für Arbeitnehmer bei 
Lohnausfall infolge Schul-
schließung - Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epi-
demischen Lage von nationaler 
Tragweite verabschiedet. 
 
Grundsatz: Lohn nur bei Arbeit 
Der Arbeitgeber muss den Arbeits-
lohn nur zahlen, wenn der Arbeit-
nehmer auch tatsächlich arbeitet. 
„Es gilt der Grundsatz: Ohne Ar-
beit kein Lohn“. Aus Gründen des 
Arbeitnehmerschutzes gibt es 
hiervon aber einige Ausnahmen. 
Ist der Arbeitnehmer erkrankt, 
muss der Arbeitgeber etwa Lohn-
fortzahlung leisten (§ 3 Entgeltfort-
zahlungsgesetz). Auch hat der Ar-
beitnehmer einen Anspruch da-
rauf, während seines Urlaubs be-
zahlt zu werden (§ 1 Bundesur-
laubsgesetz). Gibt es allerdings 
keine solche Ausnahme, die dem 
Arbeitnehmer einen Lohnan-
spruch zugesteht, obwohl er nicht 
arbeitet, erhält er keinen Arbeits-
lohn. 
 
Entgeltzahlung bei Schulschlie-
ßungen 
Vor diesem Problem standen und 
stehen viele Arbeitnehmer aller-
dings derzeit: Die Schulen und 
KiTas haben aufgrund behördli-
cher Verfügungen geschlossen. 
Kinder müssen zuhause betreut 
werden. In einer solchen Ausnah-
mesituation darf sich der Arbeit-
nehmer zwar auf ein Leistungsver-
weigerungsrecht berufen. Es ist 
ihm in einer solchen Situation nicht 
zumutbar, zur Arbeit zu gehen. 
Der Arbeitnehmer, der in einer sol-
chen Situation zuhause bleibt, 
handelt damit zwar nicht pflicht-
widrig (§ 275 Abs. 3 Bürgerliches 
Gesetzbuch - BGB). Wer aller-
dings keiner HomeOffice-Tätigkeit 
nachgehen und von zuhause nicht 
arbeiten kann, erhält in einer 

solchen Situation auch kein Geld 
mehr von seinem Arbeitgeber. Es 
bleibt nur die Möglichkeit der 
Gewährung von Urlaub. Auch die 
bisherigen arbeitsgesetzlichen 
Regelungen helfen dem 
Arbeitnehmer hierbei nicht. Zwar 
gibt es eine Ausnahmevorschrift im 
BGB (§ 616 BGB), wonach der Ar-
beitnehmer sein Gehalt vorüberge-
hend weiter erhält, wenn er auf-
grund eines durch ihn nicht ver-
schuldeten Umstands seiner Tätig-
keit nicht mehr nachgehen kann. 
Diese Norm ist aber in vielen Ar-
beitsverträgen standardmäßig 
ausgeschlossen. Zudem kann hie-
raus ein Lohnanspruch nur für eine 
vorübergehende Zeit, also maxi-
mal eine Woche hergeleitet wer-
den. „Arbeitnehmer können so 
schnell in eine existenzbedrohliche 
Situation kommen. Der Lohn wird 
nicht mehr gezahlt, aber der Le-
bensunterhalt muss weiter 
finanziert werden“. 
 
Neue gesetzliche Regelung gibt 
Entschädigungsanspruch  
Vor diesem Hintergrund hat der 
Gesetzgeber nunmehr gehandelt 
und das „Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Trag-
weite“ am 25.03.2020 im Bundes-
tag verabschiedet. Der Bundesrat 
muss dem Gesetz am Freitag zwar 
noch zustimmen, was aber als 
sicher gilt. Das Gesetz soll dann 
bereits ab dem 30.03.2020 in Kraft 
treten. 
 
Dadurch wird das Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) um eine Regelung in
§ 56 Abs. 1 a erweitert, wonach der 
Arbeitnehmer im Falle einer infek-
tionsbedingten behördlichen 
Schließungsanordnung einer KiTa 
oder Schule, aufgrund der er 
 sich für sein unter zwölfjähriges 

bzw. behindertes Kind selbst 
kümmern muss und  

 dadurch einen Verdienstausfall 
erleidet und er auch 

 keine anderen zumutbaren Be-
treuungsmöglichkeiten hatte, 

67% des ihm entstandenen Ver-
dienstausfalls vom Staat erstattet 
bekommt. 
 
Voraussetzung ist weiterhin, dass 
der Schließungszeitraum außer-
halb der Schulferien liegt. Die Ent-
schädigung wird zudem maximal 
für sechs Wochen gezahlt und ist 
auf EUR 2.016,00 je vollen Monat 
gedeckelt (§ 56 S. 3 IfSG n.F.). 
 
Das neue Gesetz ist eine sinnvol-
le Regelung. Sie sorgt dafür, dass 
Arbeitnehmer entschädigt wer-
den, wenn auf einmal ihre Kinder-
betreuung entfällt. Auch werden 
Unternehmen von den Kosten 
entlastet, indem die Entschädi-
gung durch den Staat gezahlt 
wird. Es empfiehlt sich daher für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei 
Fragen zur Reichweite oder dem 
Umfang der neuen Regelung 
Rechtsrat einzuholen. 
 

 
 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
Kontakt: fuhlrott@fhm-law.de 
 

Entschädigung für Arbeitnehmer bei Verdienstausfall durch Schul- und 
Kita-Schließung – neues Gesetz 
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Erleichterung der Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen! 
 

Krankenkassen kommen be-
troffenen Unternehmen in der 
Krise entgegen 
 
Der Spitzenverband der gesetzli-
chen Krankenkassen kündigt in 
einem Rundschreiben die er-
leichterte Stundung von Sozial-
versicherungsbeiträgen durch 
die Einzugsstellen (gesetzliche 
Krankenkassen) an, um von der 
Corona-Krise betroffene Unter-
nehmen zu unterstützen. Untern-
ehmen, die durch die Krise in 
ernsthafte Zahlungsschwierig-
keiten geraten, sollen entlastet 
werden. 
 
Der GKV-Spitzenverband kün-
digt unter anderem folgende 
Maßnahmen an: 
 Auf Antrag des Arbeitgebers 

sollen die Beiträge zunächst 
für die Monate März bis Mai 
2020 gestundet werden kön-
nen. 

 Stundungen sind maximal bis 
zum Fälligkeitstag für die Bei-
träge des Monats Juni 2020 zu 
gewähren. 

 Wird eine Stundung bewilligt, 
werden Stundungszinsen nicht 
berechnet. Auch einer Sicher-
heitsleistung bedarf es nicht. 

 Zudem soll von der Erhebung 
von Säumniszuschlägen oder 
Mahngebühren abgesehen 
werden. 

 Eine glaubhafte Erklärung des 
Arbeitgebers, dass er erhebli-
chen finanziellen Schaden 
durch die Pandemie, beispiels-
weise in Form von erheblichen 
Umsatzeinbußen, erlitten hat, 
soll in aller Regel ausreichend 
sein. 

 Diese Hilfestellungen sollen 
auch für freiwillig in der GKV 
versicherte Selbstständige gel-
ten. Bei diesen ist allerdings zu 
prüfen, ob vor einer Stundung 
auch die Möglichkeit einer Bei-
tragsermäßigung wegen eines 
krisenhaften Gewinneinbruchs 
ausreichend erscheint. 

Diese Hilfestellungen der gesetz-
lichen Krankenkassen, sollen die 
bereits beschlossenen Sofort-
maßnahmen des Bundes und der 
Länder ergänzen. Grundsätzlich 
sollen Unternehmen zunächst al-
lerdings die bereits von der Bun-
desregierung geschaffenen Ent-
lastungsmöglichkeiten über das 
Kurzarbeitergeld in Anspruch 
nehmen.  
 
Darüber hinaus sollen vorrangig 
sonstige Unterstützungs- und 
Hilfsmaßnahmen genutzt wer-
den, wie etwa die Fördermittel 
und Kredite, die unter der Feder-
führung des Bundesministeriums 
der Finanzen und des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft als 
Schutzschirme vorgesehen sind. 
 
Die Konkretisierung der Maßnah-
men und die jeweiligen Antrags-
formulare sollen kurzfristig bereit-
gestellt werden. 
 

 
Volker Görzel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
HMS. Barthelmeß Görzel 
Rechtsanwälte 
Köln 
Kontakt: goerzel@hms-bg.de 
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Dieser Beitrag soll dazu dienen, 
die durch das Gesetz und durch 
die Rechtsprechung entwickel-
ten Voraussetzungen einer be-
triebsbedingten Kündigung zu 
veranschaulichen, die sich auch 
nicht durch die aktuelle Krise 
geändert haben. Berücksichtigt 
wird aber das Verhältnis zwi-
schen betriebsbedingten Kündi-
gungen und der Kurzarbeit.  
 
In den Betrieben, in denen das 
Kündigungsschutzgesetz An-
wendung findet, hat Unkenntnis 
böse Überraschungen im Ar-
beitsgerichtsverfahren zur Fol-
ge.  
 
Nur wer die Spielregeln kennt, 
kann im Voraus abwägen, ob ei-
ne betriebsbedingte Kündigung 
erfolgreich gerichtlich durchge-
setzt werden kann.  
 
Der Beitrag dient nicht dazu, die 
allgemeinen Voraussetzungen 
einer Kündigung, wie Schrift-
formerfordernis, Bestimmtheit, 
Kündigungsfristen, Zugang der 
Kündigung, etc., darzulegen, 
sondern beschränkt sich auf die 
materiellen Voraussetzungen 
für sozial gerechtfertigte und 
damit wirksame betriebsbeding-
te Kündigungen. 
 
I. Grundsatz: 
Nach § 1 Kündigungsschutzge-
setz ist eine betriebsbedingte Kün-
digung nur dann sozial gerechtfer-
tigt und damit wirksam, wenn  
 
- der Arbeitnehmer in dem Be-

trieb nicht weiter beschäftigt 
werden kann, 

- keine anderweitige freie Be-
schäftigungsmöglichkeit im Be-
trieb besteht und  

- wenn bei Kündigung nicht aller 
vergleichbaren Arbeitnehmer 

zumindest eine ausreichende   
Sozialauswahl vorgenommen 
worden ist.  

 
Hinweis: 
Sofern im nachfolgenden Beitrag 
von Arbeitnehmern die Rede ist, 
sind selbstverständlich damit auch 
Arbeitnehmerinnen gemeint. Es 
handelt sich nicht um eine Diskri-
minierung, sondern die Bezeich-
nung dient lediglich der Verein-
fachung.  
 
II. Betriebliches Erfordernis 
Das Wesen der betriebsbedingten 
Kündigung ist, das ein betriebli-
ches Erfordernis einer Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers 
entgegensteht. Gründe im Verhal-
ten oder in der Person des Arbeit-
nehmers spielen keine Rolle.  
 
In Betracht kommen als betriebli-
ches Erfordernis außerbetriebliche 
oder innerbetriebliche Ursachen. 
Außerbetriebliche Ursachen, wie 
beispielsweise Umsatz- und Ab-
satzrückgang sind von den Arbeits-
gerichten voll überprüfbar. Es ist 
deshalb schwierig und nicht zu em-
pfehlen, eine Kündigung auf soge-
nannte außerbetriebliche Ursa-
chen zu stützen.  
 
Beispielsweise muss der Arbeitge-
ber, der eine Kündigung mit einem 
Auftragsrückgang rechtfertigen 
will, darlegen, dass es sich um ei-
nen dauerhaften Auftragsrückgang 
und nicht nur um übliche, gegebe-
nenfalls saisonbedingte, Schwan-
kungen handelt. Gerade in der jet-
zigen Situation will und wird nie-
mand davon ausgehen, dass die 
Krise dauerhafte Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt hat. 
 
Sofern sich das Unternehmen auf 
außerbetriebliche Ursachen 
berufen will, muss es  die fehlende 

Möglichkeit einer zukünftigen 
Weiterbeschäftigung auf der Ba-
sis von Referenzzeiträumen meh-
rerer Jahre der Vergangenheit 
darlegen. Nur wenn durch diesen 
Vergleich erkennbar wird, dass ei-
ne abweichende, negative Ent-
wicklung eingetreten ist, kann mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit 
die fehlende Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit angenommen 
werden 
 
Die betriebsbedingte Kündi-
gung sollte sich daher immer 
auf eine Unternehmerentschei-
dung als sogenannte innerbe-
triebliche Ursache stützen!  
 

III. Unternehmerentscheidung 
Eine Unternehmerentscheidung 
z. B. in Form eines Gesellschaf-
terbeschlusses oder auch nur 
durch eine dementsprechende 
Willlensäußerung der Geschäfts-
führung, setzt voraus, dass sich 
der Arbeitgeber zu einer organisa-
torischen Maßnahme entschließt, 
bei deren innerbetrieblichen Um-
setzung das Bedürfnis für die 
Weiterbeschäftigung eines oder 
mehrerer Arbeitnehmer  entfällt.  
 
Voraussetzung ist also eine nach-
vollziehbare und überprüfbare or-
ganisatorische Maßnahme, also 
ein unternehmerisches Konzept. 
Die Folge dieses Konzepts ist der 
Wegfall von Beschäftigungsmög-
lichkeiten/Arbeitsplätzen. Die Un-
ternehmerentscheidung unterliegt 
keinem Formzwang. Bei einer ju-
ristischen Person genügt es, dass 
derjenige, der dazu die tatsächli-
che Macht hat, die Entscheidung 
endgültig und vorbehaltslos ge-
troffen hat.  
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
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Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 18) 

Die Unternehmerentscheidung 
muss zum Zeitpunkt der Kündi-
gung eines Arbeitnehmers noch 
nicht umgesetzt worden sein. Es 
genügt, dass zumindest die Ab-
sicht und der Wille des Arbeitge-
bers, gewisse Maßnahmen vor-
zunehmen, zum Zeitpunkt der 
Kündigung schon vorhanden und 
abschließend gebildet worden 
sind. Spätestens mit Ablauf der 
jeweiligen Kündigungsfrist muss 
die Umsetzung jedoch dazu füh-
ren, dass keine Beschäftigungs-
möglichkeit mehr für den Arbeit-
nehmer besteht. Da die Absicht 
und der Wille des Arbeitgebers 
anhand von objektiven Kriterien 
schwer nachvollziehbar sind, em-
pfiehlt es sich, dass diejenigen 
Tatsachen in irgendeiner Weise 
nach außen manifestiert werden. 
 
Erforderlich ist ebenfalls, dass 
zum Zeitpunkt der Kündigung 
durch den Arbeitgeber dargelegt 
werden muss, welche Maßnah-
men er ergriffen hat, damit die 
Unternehmerentscheidung zu 
dem von ihm vorgesehenen Zeit-
punkt umgesetzt werden kann. 
Beispielsweise muss der Arbeit-
geber darlegen, dass er schon 
Angebote von Drittanbietern vor-
liegen hat, wenn die Unterneh-
merentscheidung darauf beruht, 
eine gewisse Abteilung zu schlie-
ßen/outzusourcen.  
 
Mit der Verwirklichung der Ent-
scheidung muss zum Zeitpunkt 
der Kündigung noch nicht begon-
nen worden sein. Ausreichend 
ist, dass der Arbeitgeber berech-
tigterweise annehmen durfte, die 
laufende Kündigungsfrist biete 
ihm hierfür ausreichend Zeit. 
 
Das Arbeitsgericht hat auch nicht 
die Befugnis, die Unternehmer-
entscheidung auf ihre Sinnhaftig-
keit und Wirtschaftlichkeit hin zu 
überprüfen. Es hat nur die Mög-

lichkeit zu prüfen, ob die Unter-
nehmerentscheidung offenbar 
unvernünftig oder willkürlich ist. 
Voll nachzuprüfen ist aber durch 
das Gericht, ob eine unternehme-
rische Entscheidung tatsächlich 
vorliegt und durch ihre Umset-
zung das Beschäftigungsbedürf-
nis für einzelne oder mehrere Ar-
beitnehmer entfällt.  
 
Beschränkt sich die Unterneh-
merentscheidung auf den Kündi-
gungsentschluss, führt das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) in stän-
diger Rechtsprechung aus, dass 
die Vermutung, die Unternehmer-
entscheidung sei aus sachlichen 
Gründen erfolgt, nicht von vorn-
herein besteht. Die Unternehmer-
entscheidung muss zu einer Än-
derung des Beschäftigungsbe-
darfs führen d. h. die Änderung 
des Beschäftigungsbedarfs ist 
Folge der Unternehmerentschei-
dung.  
 
Die Entscheidung, Arbeitnehmer 
durch Leiharbeiter zu ersetzen, 
rechtfertigt keine betriebsbeding-
te Kündigung. Leiharbeitnehmer 
verrichten genauso wiesungsge-
bundene Arbeit wie eigene Ar-
beitnehmer, so dass ein Bedarf 
an Arbeitsleistung nicht entfallen 
ist. Es handelt sich um eine bloße 
Auswechslung der Vertragsart 
(Leiharbeitnehmer statt eigener 
Arbeitnehmer) und damit um eine 
unzulässige Austauschkündi-
gung.  
 
Anders wäre der Fall zu beurtei-
len, wenn der Arbeitgeber sich 
entschließt, Arbeiten, die bislang 
von Arbeitnehmern ausgeführt 
worden sind durch Selbstständi-
ge / freie Mitarbeiter zukünftig 
ausführen zu lassen. Vorausset-
zung ist jedoch, dass es sich tat-
sächlich um Selbstständige han-
delt und nicht um Scheinselbst-
ständige.  
 

Die Darlegung der Verteilung der 
verbleibenden Arbeit auf die ver-
bleibenden Arbeitskräfte bereitet 
im Rechtsstreit häufig Schwierig-
keiten. Sie wird vom Arbeitgeber 
oft nur aufgrund von kaum objekti-
vierbaren Erfahrungswerten an-
hand einiger äußerer Anhalts-
punkte „geschätzt“. Diese Ein-
schätzung ist dem Gericht so plau-
sibel zu machen, dass es den 
Wegfall des Beschäftigungsbe-
darfs feststellen kann. Hierzu be-
darf es nicht stets einer detaillier-
ten Darlegung der Arbeitsvertei-
lung „bis zum letzten Handgriff“, 
aber ein genauer Vortrag, wie die 
verbleibenden Mitarbeiter die Ar-
beit ohne Mehrarbeit erledigen 
können, ist erforderlich.  
 
IV. Ultima ratio 
Eine betriebsbedingte Kündigung 
darf immer nur das letztmögliche 
Mittel sein, um den sich aus der 
Unternehmerentscheidung folgen-
den angepassten Personalbedarf 
zu erreichen. Gibt es andere mil-
dere Mittel, ist die betriebsbeding-
te Kündigung eben nicht durch 
dringende Erfordernisse bedingt. 
Solche anderen milderen Mittel 
können z. B. der Abbau von Über-
stunden oder der Abbau etwaiger 
dauerhafter Leiharbeit im Betrieb 
sein.  
 
Im Zuge der Corona  Krise stellt 
sich insbesondere die Frage, ob 
die Kurzarbeit ein anderes milde-
res Mittel darstellt mit der Folge, 
dass betriebsbedingte Kündigun-
gen ausgeschlossen sind. Nach 
der Rechtsprechung des BAG 
(Urteil vom 23. Februar 2012, 2 
AZR 548/10) spricht geleistete 
Kurzarbeit dafür, dass die Arbeits-
vertragsparteien nur von einem 
vorübergehenden Arbeitsmangel 
ausgehen.  
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Ein vorübergehender Arbeitsman-
gel (siehe oben II. Betriebliches 
Erfordernis) rechtfertigt jedoch kei-
ne betriebsbedingte Kündigung. 
Dieses aus der Kurzarbeit folgen-
de Indiz kann der Arbeitgeber aber 
durch konkreten Sachvortrag ent-
kräften. Entfällt die Beschäfti-
gungsmöglichkeit für einzelne von 
der Kurzarbeit betroffene Arbeit-
nehmer aufgrund später eingetre-
tener weiterer Umstände oder ver-
änderter wirtschaftlicher und/oder 
organisatorischer Rahmenbedin-
gungen auf Dauer, so kann trotz 
der Kurzarbeit ein dringendes be-
triebliches Erfordernis für eine 
Kündigung bestehen. 
 
Haben die Arbeitsvertragsparteien 
durch die Einführung von Kurzar-
beit den Umfang der vertraglich 
geschuldeten Arbeitszeit auf ein 
Niveau abgesenkt, das betriebs-
bedingte Kündigungen überflüssig 
macht, sind betriebsbedingte Kün-
digungen möglich, wenn der Ar-
beitgeber die Möglichkeit, zur Ar-
beitszeitreduzierung voll ausge-
schöpft hat und gleichwohl noch 
ein Beschäftigungsüberhang be-
steht. 
 
Ein milderes Mittel ist auch die Än-
derungskündigung statt der be-
triebsbedingten Beendigungskün-
digung. Sofern also im Unterneh-
men ein anderer freier  Arbeits-
platz vorhanden ist, auf dem der 
Arbeitnehmer kraft Direktionsrecht 
oder durch Änderungskündigung 
hätte weiterbeschäftigt werden 
können, ist eine betriebsbedingte 
Kündigung ausgeschlossen.  
 
Selbst wenn der Arbeitnehmer ei-
nen anderen angebotenen freien 
Arbeitsplatz ausschlägt, muss der 
Arbeitgeber eine Änderungskündi-
gung vornehmen. Das BAG steht 

auf dem Standpunkt, dass der Ar-
beitnehmer unter dem Druck einer 
Änderungskündigung vielleicht an-
ders entschieden hätte.  
 
Eine betriebsbedingte Kündigung 
ist selbst dann unwirksam, wenn 
nur eine befristete Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit  des Arbeitneh-
mers besteht.  
 
Es besteht jedoch keine Verpflich-
tung des Arbeitgebers, den Arbeit-
nehmer zur Vermeidung einer Be-
endigungskündigung zu besseren 
Arbeitsbedingungen weiter zu be-
schäftigen.  
 
Kein freier Arbeitsplatz ist derjeni-
ge eines erkrankten Arbeitneh-
mers, selbst wenn dessen Rück-
kehr ausgeschlossen ist, solange 
der Arbeitgeber die Stellte tatsäch-
lich nicht neu besetzen will.  
 
Als freie Arbeitsplätze kommen nur 
solche in Betracht, bei denen im 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-
gung bereits feststeht, dass sie bei 
Ablauf der Kündigungsfrist oder in 
absehbarer Zeit danach frei sein 
werden, sofern dem Arbeitgeber 
die Überbrückung dieses Zeit-
raums zumutbar ist. Zumutbar ist 
ein Zeitraum, den ein anderer Stel-
leninhaber zur Einarbeitung benö-
tigen würde. Der Arbeitgeber hat 
die Möglichkeit, eine anderweitige 
Weiterbeschäftigung zu berück-
sichtigen, sobald er vom Wegfall 
des bisherigen Arbeitsplatzes des 
Arbeitnehmers Kenntnis erlangt 
und eine Kündigung in Erwägung 
zieht. Er darf dann nicht mehr 
durch Neueinstellung vollendete 
Tatsachen schaffen und so eine 
gegebene Weiterbeschäftigungs-
möglichkeit vereiteln.  
 
 

Als freie Arbeitsplätze in Betracht 
kommen jedoch nur geeignete Ar-
beitsplätze, die vom Arbeitneh-
mer ausgefüllt werden können. 
Entscheidend sind also das Anfor-
derungsprofil des Arbeitsplatzes 
und die Eignung des Arbeitneh-
mers. Bei einem Gemeinschafts-
betrieb mehrerer Unternehmen 
kommt jede Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit in diesem Be-
trieb in Betracht, auch soweit sie 
einem anderen Arbeitgeber zuge-
ordnet ist.  
 
Eine Weiterbeschäftigungspflicht 
im Konzern besteht grundsätzlich 
nicht. Ausnahmen hiervon sind je-
doch denkbar, wenn sich ein an-
deres Konzernunternehmen aus-
drücklich zur Übernahme des Ar-
beitnehmers bereit erklärt hat 
oder sich eine Übernahmever-
pflichtung unmittelbar aus dem 
Arbeitsvertrag oder anderen ver-
traglichen Absprachen ergibt; hin-
zutreten muss ein – tatsächlich 
oder rechtlich gesicherter – be-
stimmender Einfluss des Be-
schäftigungsbetriebs bzw. des 
vertragsschließenden Unterneh-
mens auf die „Versetzung“.  
 
V. Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen 
Der Grundsatz „Vorrang der ‚Än-
derungskündigung vor der Been-
digungskündigung“ gilt auch 
dann, wenn der Arbeitnehmer nur 
nach einer angemessenen Um-
schulungs- oder Fortbildungs-
maßnahme den neuen Arbeits-
platz ausfüllen kann. Fortbildung 
ist nach dem allgemeinen Sprach-
gebrauch die Weiterbildung in 
dem bisher ausgeübten Beruf, 
führt also zu einer graduellen
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 19) 
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Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 20) 

Qualifizierung des Leistungspro-
fils des Arbeitnehmers im Rah-
men des vorgegebenen Berufs-
bildes. Dagegen ist die Umschu-
lung die Herausbildung eines 
Leistungsprofils in einem ande-
ren Berufsbild.  
 
Was dem Arbeitgeber zumutbar 
ist, hängt von einer sorgfältigen 
Abwägung aller Umstände ab. 
Neben Erfolgsaussichten, Kos-
ten und Dauer der Maßnahme 
(unter Umständen bis zu sechs 
Monaten), der wirtschaftlichen 
Belastbarkeit des Arbeitgebers, 
insbesondere auch von der Be-
schäftigungsdauer des Arbeit-
nehmers, aber auch – negativ –
von seinem Alter. Von Bedeutung 
ist auch die arbeitsvertraglich 
vereinbarte Tätigkeit; eine Ausbil-
dung zu höherwertiger Tätigkeit 
ist grundsätzlich nicht geboten.  
 
Fällt etwa ein Aufgabenbereich 
nur teilweise fort und will der Ar-
beitgeber die verbliebenen Auf-
gaben im Rahmen einer Halb-
tagstätigkeit ausführen lassen, 
so ist eine Beendigungskündi-
gung unwirksam, wenn der Ar-
beitgeber dem gekündigten Ar-
beitnehmer nicht zuvor erfolglos 
die Teilzeittätigkeit angeboten 
hat.  
 
Welchem von mehreren zur Kün-
digung anstehenden Arbeitneh-
mern etwa ein anderweitiger 
freier Arbeitsplatz anzubieten ist, 
richtet sich grundsätzlich nach 
den Kriterien der Sozialauswahl. 
Es findet aber keine Sozialaus-
wahl zwischen solchen Arbeit-
nehmern statt, die nur im Wege 
der Änderungskündigung auf den 
freien Arbeitsplatz gelangen kön-
nen und solchen, die dorthin nur 
versetzt zu werden brauchen. 
Letztere haben Vorrang. Sofern 
der Arbeitnehmer ordentlich un-
kündbar ist, kommt nur eine Kün-
digung aus wichtigem Grund in 

Betracht. Hier schuldet der Ar-
beitgeber gesteigerte Bemühun-
gen für eine anderweitige Wieter-
beschäftigung. In Betracht kom-
men deutlich längere Überbrüc-
kungs-, Einarbeitungs- und Um-
schulungszeiten und weitere or-
ganisatorische Umstrukturierun-
gen zur Schaffung eines geeigne-
ten, nicht aber eines zusätzlichen 
Arbeitsplatzes. Ausgeschlossen 
sind wohl auch Beförderungen 
und Freikündigungen.  
 
VI. Sozialauswahl 
Sofern dringende betriebliche Er-
fordernisse vorliegen, ist eine be-
triebsbedingte Kündigung den-
noch sozial ungerechtfertigt, 
wenn der Arbeitgeber bei der 
Auswahl des Arbeitnehmers so-
ziale Gesichtspunkte nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt 
hat. Voraussetzung einer Aus-
wahl ist, dass die Anzahl der auf 
den jeweiligen Kündigungsent-
schluss beruhenden Kündigun-
gen geringer ist als die Anzahl der 
in Betracht kommenden Arbeit-
nehmer. Der Arbeitgeber hat je-
doch einen gewissen Wertungs-
spielraum, der dazu führt, dass 
sich nur deutlich schutzwürdigere 
Arbeitnehmer mit Erfolg auf einen 
Auswahlfehler berufen können. 
 
Die Sozialauswahl erfolgt grund-
sätzlich in drei Schritten: 
 
1. Bildung der Auswahlgruppe 
2. ausreichende Berücksichti-

gung der sozialen Gesichts-
punkte innerhalb der Auswahl-
gruppe 

3. Nichteinbeziehen von soge-
nannten Leistungsträgern.  

 
Eine fehlerhafte Sozialauswahl 
kann grundsätzlich nur die So-
zialwidrigkeit solcher Kündigun-
gen nicht bewirken, die auch oh-
ne den Fehler bei jedem Zu-
schnitt einer ausreichenden So-
zialauswahl angestanden hätten. 
 

Für sie war nämlich der Fehler 
nicht kausal.  
 
1. Bildung der Auswahlgruppe 

Die Sozialauswahl ist betriebs-
bezogen. Dies gilt auch bei ei-
nem betriebsübergreifenden 
Versetzungsrecht. Für die So-
zialauswahl ist es daher in der 
Regel unerheblich, ob in einem 
anderen Betrieb des Arbeitge-
bers ein weniger schutzwürdi-
ger, vergleichbarer Mitarbeiter 
beschäftigt ist. Wäre der Ar-
beitsplatz dort allerdings frei, kä-
me eine Versetzung oder eine 
Änderungskündigung in Be-
tracht.  
 
Auch räumlich weitentfernte Be-
triebsteile können einen einheit-
lichen Betrieb im Sinne des 
Kündigungsschutzgesetzes bil-
den. Dies gilt unter Umständen 
auch dann, wenn sie jeweils als 
selbständige betriebsratsfähige 
Betriebe im Sinne des Betriebs-
verfassungsgesetzes gelten. 
Dies wird auch dann gelten, 
wenn sich der Betrieb auf das 
Ausland erstreckt oder dort ge-
legen ist. Unterhalten mehrere 
Betriebe einen gemeinsamen 
Betrieb, sind die vergleichbaren 
Arbeitnehmer des gesamten 
Betriebs in die Sozialauswahl 
einzubeziehen – maßgeblich ist, 
ob aufgrund einer einheitlichen 
Betriebsleitung die Zuweisung 
eines verbleibenden Arbeits-
platzes möglich ist.  
 
Die Sozialauswahl erstreckt sich 
nicht auf Arbeitnehmer, die noch 
keinen Kündigungsschutz ge-
nießen, also noch keine sechs 
Monate beschäftig sind. Diesen 
ist also vorab zu kündigen. 
Ebenfalls nicht in die Sozialaus-
wahl einzubeziehen sind dieje-
nigen Arbeitnehmer, deren or-
dentliche Kündigung durch be-
sondere gesetzliche Regelun-
gen ausgeschlossen ist.  

(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Die Arbeitnehmer, denen nur 
mit Zustimmung einer Behörde 
gekündigt werden kann, sind 
dann in die Sozialauswahl ein-
zubeziehen, wenn die jeweilige 
Zustimmung der Behörde vor-
liegt.  
 
Rechtlich nicht geklärt ist die 
Frage, ob solche Arbeitnehmer 
in die Sozialauswahl miteinzu-
beziehen sind, denen tarif- oder 
einzelvertraglich nur aus wichti-
gem Grund gekündigt werden 
kann. Nach wohl noch herr-
schender Meinung bleiben die-
se Arbeitnehmer verschont.  
 
Befristet beschäftigte Arbeitneh-
mer sind nach herrschender 
Meinung ebenfalls von der So-
zialauswahl ausgenommen.  
 
Arbeitnehmer die nach einer vo-
rangegangenen Kündigung vor-
läufig weiterbeschäftigt werden, 
beispielsweise gemäß § 102 
BetrVG oder aufgrund eines Ur-
teils sind bei einer in dieser Zeit 
anstehenden betriebsbedingten 
Kündigung in die Sozialauswahl 
einzubeziehen. Ihnen ist dann 
gegebenenfalls erneut zu kündi-
gen.  
 
In die Sozialauswahl einzube-
ziehen sind nur miteinander ver-
gleichbare Arbeitnehmer. Un-
problematisch gehören dazu 
diejenigen Arbeitnehmer, deren 
Tätigkeit unmittelbar entfallen 
ist. Über den Kreis der unmittel-
bar betroffenen Arbeitnehmer 
hinaus sind sodann dann Arbeit-
nehmer in die Sozialauswahl 
einzubeziehen, die mit diesen 
vergleichbar sind. Hierzu zählen 
Arbeitnehmer mit identischer 
Tätigkeit, etwa bei Stilllegung 
einer von mehreren im Betrieb 

vorhandenen gleichartigen Ma-
schinen, alle Arbeitnehmer, die 
an identischen Maschinen arbei-
ten und deshalb von den unmit-
telbar Betroffenen ersetzt wer-
den können. Der jeweilige Quali-
fikations- und Ausbildungsstand 
ist hier wegen der Identität der 
ausgeübten Tätigkeit ohne Be-
deutung. 
 
Darüber hinaus sind aber auch 
solche Arbeitnehmer in die So-
zialauswahl einzubeziehen, die 
nur teilweise identische oder 
aber nur ähnliche Tätigkeit aus-
üben. Diese Erweiterung des 
Kreises der vergleichbaren Ar-
beitnehmer kommt nach der 
Rechtsprechung des BAG unter 
drei Voraussetzungen in Be-
tracht: 
 die einzubeziehenden Arbeit-

nehmer müssen der gleichen 
betrieblichen Ebene angehö-
ren,  

 sie müssen nach ihrer Tätig-
keit von den unmittelbar be-
troffenen Arbeitnehmern er-
setzt werden können (Aus-
tauschbarkeit) und  

 der Austausch muss ohne Än-
derung des Arbeitsvertrags 
des unmittelbar betroffenen 
Arbeitnehmers im Wege des 
Direktionsrechts möglich sein. 

 
Gleiche Betriebliche Ebene 
Die andersartige Tätigkeit muss 
gleichwertig sein. Der Vergleich 
vollzieht sich auf derselben Ebe-
ne der Betriebshierarchie (sog. 
horizontale Vergleichbarkeit). 
Arbeitnehmer auf höheren oder 
niedrigeren Hierarchieebenen 
des Betriebs müssen nicht in die 
Sozialauswahl einbezogen wer-
den. Entfallen z. B. bei einer Um-
strukturierung zwei Sachbear-
beiterstellen einer Abteilung und 

ist gleichzeitig die Stelle des 
Abteilungsleiters neu zu beset-
zen, so steht es dem Arbeitge-
ber frei, die Leitungsaufgabe 
dem sozial weniger schutzwür-
digen Sachbearbeiter zu über-
tragen und dem schutzwürdige-
ren zu kündigen. Nach Wegfall 
der Sachbearbeiterstellen be-
steht kein Anspruch auf Wieter-
beschäftigung auf der freien 
Beförderungsstelle als Abtei-
lungsleiter. Das gleiche gilt bei 
verschlechterten Arbeitsbedin-
gungen. Der Facharbeiter, des-
sen Arbeit entfallen ist, kann 
nicht den Hilfsarbeiter verdrän-
gen.  
 
Austauschbarkeit  
In die Sozialauswahl einzube-
ziehen sind nur solche Arbeit-
nehmer, deren Tätigkeit der un-
mittelbar betroffene Arbeitneh-
mer arbeitsplatzbezogen auf-
grund seiner Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Ausbildung über-
nehmen kann. Die Austausch-
barkeit ist in erster Linie anhand 
des individuellen Ausbildungs-
und Qualifikationsstandes des 
Arbeitnehmers festzustellen. 
Grundsätzlich steht es dem Ar-
beitgeber frei, das Anforde-
rungsprofil einem geänderten 
Zuschnitt der Arbeit anzupas-
sen. Nicht ausreichend ist je-
doch die bloße Entscheidung 
zum Einsatz besserqualifizier-
ter Arbeitnehmer. Eine Aus-
tauschbarkeit besteht auch, 
wenn der Arbeitgeber Arbeit-
nehmer mit und ohne einschlä-
gige Berufsausbildung für die 
gleiche Tätigkeit einsetzt. Allein 
eine gleiche Berufsausbildung 
macht Arbeitnehmer nicht aus-
tauschbar. Gerade bei qualifi-
zierten Tätigkeiten mit hohem
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 22) 

Spezialisierungsgrad wird ei-
nem aktuellen Stand an Kennt-
nissen und Fertigkeiten aus-
schlaggebende Bedeutung zu-
kommen. Eine kurze Einarbei-
tungszeit von wenigen Wo-
chen steht der Austauschbar-
keit jedoch nicht entgegen.
Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen sind in die-
sem Zusammenhang irrele-
vant. Eine Austauschbarkeit 
kann auch fehlen, weil mit ihr 
eine Versetzung verbunden ist 
und der Betriebsrat die erfor-
derliche Zustimmung rechts-
wirksam verweigert. Ein ge-
richtliches Verfahren auf Erset-
zung der Zustimmung, nur um 
die Austauschbarkeit herzu-
stellen, ist dem Arbeitgeber 
nicht zuzumuten.  
 

Direktionsrecht  
Vergleichbar sind nur solche 
Arbeitnehmer, deren Tätigkeit 
den unmittelbar betroffenen Ar-
beitnehmern nach ihrem Ar-
beitsvertrag im Wege des Di-
rektionsrechts übertragen wer-
den können. Sie müssen ohne 
weiteres den direkt betroffenen 
Arbeitnehmer ersetzen kön-
nen. Daran fehlt es, wenn die 
Austauschbarkeit erst durch ei-
ne Änderung des Arbeitsver-
trags des unmittelbar betroffe-
nen Arbeitnehmers hergestellt 
werden müsste.  
 
Grundsätzlich sind auch Voll-
zeit- mit Teilzeitkräften ver-
gleichbar. Etwas andere gilt je-
doch dann, wenn aufgrund ei-
nes Organisationkonzepts des 

Arbeitgebers aus nachvollzieh-
baren Gründen beispielsweise 
nur vormittags, dann aber mit 
zwei Kräften gleichzeitig gear-
beitet werden soll. Gegebenen-
falls müsste dann einer Vollzeit-
arbeitskraft eine Änderungskün-
digung ausgesprochen werden. 
Etwas anderes gilt jedoch dann, 
wenn der Arbeitgeber beispiels-
weise vertrauliche Aufgaben nur 
einer Person übertragen will. In 
diesem Fall bliebe nur die Kün-
digung gegenüber der Teilzeit-
kraft, auch wenn sie sozial-
schutzwürdiger wäre. Eine Än-
derung ihrer Arbeitszeit auf Voll-
zeit, um die Vergleichbarkeit mit 
der anderen Vollzeitkraft herzu-
stellen, braucht der Arbeitgeber 
nicht vorzunehmen.  

(Fortsetzung siehe Folgeseite) 



 

 

taxLegis-Magazin Seite 24

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Kriterien der Sozialauswahl  
Im Rahmen der Sozialauswahl 
sind folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

 Dauer der Betriebszugehörig-
keit 

 Lebensalter 
 Unterhaltspflichten 
 Schwerbehinderung 

 
Diese Kriterien der Sozialaus-
wahl stehen auch in keinem 
Rangverhältnis, sondern stehen 
gleichwertig nebeneinander. 
Nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG gibt es keinen 
allgemein verbindlichen Bewer-
tungsmaßstab dafür, wie diese 
Abgrenzungskriterien zueinan-
der ins Verhältnis zu setzen 
sind. Demzufolge hat der Arbeit-
geber einen gewissen Wer-
tungsspielraum, d. h. er hat nur 
eine ausreichende Sozialaus-
wahl vorzunehmen. Dies hat zur 
Folge, dass nur deutlich schutz-
würdigere Arbeitnehmer sich mit 
Erfolg auf einen Auswahlfehler 
berufen können (BAG vom 29. 
01.2015, 2 AZR 164/14, NZA 
2015, 426).  
 
Der Arbeitgeber hat im Rahmen 
der Sozialauswahl auch eine Er-
kundigungspflicht. Er kann sich 
nicht allein auf die Personalakte 
verlassen oder gar auf die be-
grenzten Informationen der 
Lohnsteuerkarte. Er muss gege-
benenfalls nachfragen, welche 
Unterhaltspflichten bestehen. 
Auch die Schwerbehinderung ist 
zwingend zu berücksichtigen. 
Gleiches gilt nach herrschender 
Meinung auch für Gleichgestell-
te nach § 68 Abs. 3 SGB IX. Es 
besteht aber für den Arbeitgeber 
keine Verpflichtung zur Einbe-
ziehung des schwerbehinderten 
Arbeitnehmers in die Kündi-
gungsauswahl. Die Einbezie-
hung der Schwerbehinderung in 

die Auswahlkriterien soll den er-
höhten Schutz des Arbeitneh-
mers nicht zu seinem Nachteil 
ändern. Praktisch bleibt daher 
die Einbeziehung des schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers in die 
Sozialauswahl die Ausnahme.  
 
Der Arbeitgeber kann auch ne-
ben den vier Kriterien andere so-
ziale Gesichtspunkte berück-
sichtigen, solange die vier 
Grundkriterien ausreichend be-
rücksichtigt bleiben. Praktisch 
wird dies in jedem Einzelfall zu 
entscheiden sein und bedarf ei-
ner genauen Darlegung des Ar-
beitgebers.  
 
Generell gilt, dass die Auswahl-
entscheidung vertretbar sein 
muss; sie muss nicht „perfekt“ 
sein. Es können daher mehrere 
Entscheidungen sozial gerecht-
fertigt sein. Grob fehlerhaft ist ei-
ne Sozialauswahl, wenn eines 
der vier Grundkriterien nicht ein-
bezogen wird oder jede Ausge-
wogenheit in ihrer Gewichtung 
fehlt. Nicht ausreichend ist die 
Sozialauswahl bereits dann, 
wenn der Arbeitgeber einen im 
Hinblick auf die vier Grundkrite-
rien deutlich weniger schutzwür-
digen vergleichbaren Arbeitneh-
mer verschont hat. Grundsätz-
lich zulässig sind auch Punkteta-
bellen, sofern sie innerhalb der 
vier Kriterien ausgewogen sind.  

 
3. Leistungsträgerklauseln 

Sogenannte Leistungsträger, al-
so solche Mitarbeiter, deren 
Weiterbeschäftigung, insbeson-
dere wegen ihrer Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Leistungen im 
berechtigten betrieblichen Inte-
resse liegt, sind nicht in die So-
zialauswahl einzubeziehen. 
Zweck der Regelung ist es, im 
Interesse der Erhaltung der Leis-
tungsfähigkeit des Betriebes die 

betrieblichen Erfordernisse ge-
genüber sozialen Gesichts-
punkten stärker zu betonen. 
Hinsichtlich der Prüfung bei der 
Sozialauswahl sind die soge-
nannten Leistungsträger zu-
nächst in die soziale Rangfolge 
mit aufzunehmen und dann 
wieder auszunehmen.  
 
Betriebliche Interessen können 
sowohl betriebstechnischer als 
auch wirtschaftlicher Natur 
sein. Berechtigt sind die be-
trieblichen Interessen dann, 
wenn sie im Rahmen des vor-
gegebenen unternehmerischen 
Konzeptes objektiv vorteilhaft 
sind. Es findet also eine gericht-
liche Kontrolle statt. Es ist eine 
Abwägung mit dem jeweiligen 
konkreten Schutzinteresse des 
sozial schwächeren Arbeitneh-
mers und den berechtigten be-
trieblichen Interessen vorzu-
nehmen. Berücksichtigungsfä-
hige Leistungsunterschiede 
müssen erheblich sein. Die So-
zialauswahl darf nämlich nicht 
zu einer Leistungsauswahl füh-
ren. 
 
Besondere Kenntnisse, Fähig-
keiten und Qualifikationen wer-
den häufig schon der Vergleich-
barkeit der Arbeitnehmer ent-
gegenstehen. Etwas anderes 
gilt jedoch dann, wenn diese Ei-
genschaften nicht immer, aber 
gelegentlich im Betrieb benötigt 
werden, also ein betrieblicher 
Bedarf für diese Eigenschaften 
besteht. Als Beispiel kommen 
hier Fremdsprachenkenntnisse 
oder spezielle EDV-Kenntnisse 
in Betracht. Auch besondere 
Kundenkontakte, die mit der 
Person eines Arbeitnehmers 
verknüpft sind und für den 
 

(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 23) 
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Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 24) 

Betrieb wirtschaftliche Bedeu-
tung haben, können ebenfalls 
ein Abweichen von der Sozial-
auswahl rechtfertigen. 

 
4. Personalstruktur  

Die Auswahl nach sozialen 
Gesichtspunkten kann insbe-
sondere bei Massenentlassun-
gen zu starken Verzerrungen 
der Personalstruktur führen. 
Ein berechtigtes betriebliches 
Interesse kann daher auch die 
Sicherung der Personalstruk-
tur sein; nicht jedoch die 
Schaffung einer ausgewoge-
nen Personalstruktur. Zweck 
der Vorschrift ist es lediglich, 
die bisherige Personalstruktur 
vor einer Verschlechterung 
durch die Sozialauswahl zu be-
wahren. Personalstruktur heißt 
nicht nur Altersstruktur, son-
dern die Zusammensetzung 
der Belegschaft nach persona-
len Merkmalen. In Betracht 
kommen z. B. Geschlecht, 
Qualifikation und Ausbildung. 
Kein Merkmal der Personal-
struktur sind allerdings Ver-
tragstreue und Häufigkeit 
krankheitsbedingter Fehlzei-
ten. Die Personalstruktur muss 
sich bei hypothetischer Be-
trachtung durch eine reine So-
zialauswahl in Bezug auf ein 
Merkmal nachteilig verändern. 
Dies gehört zum schlüssigen 
Sachvortrag des Arbeitgebers.
Erforderlich ist ein Vergleich 
der Struktur in den jeweiligen 
Auswahlgruppen vor und nach 
einer (hypothetischen) Sozial-
auswahl. Regelmäßig wird ei-
ne erhebliche Veränderung der 
Zusammensetzung der einzel-
nen Auswahlgruppen nur bei 
Massenentlassungen auftre-
ten. In Betracht kommen bei-
spielsweise Kahlschlag in ei-
ner bestimmten Altersgruppe 
und absehbare Pensionie-
rungswelle, Verlust von Know-
how, Erschwerung eines (in 
Bezug auf die Diskriminierung 

legitimen) Unternehmenskon-
zeptes oder Kundenwünsche. 
 
Das wichtigste Strukturmerk-
mal in diesem Zusammenhang 
ist das Alter. Gerade die Alters-
struktur wird durch die Sozial-
auswahl verzerrt, da die Aus-
wahlkriterien ein höheres Le-
bensalter begünstigen. Allein 
die Erhaltung des Status quo 
rechtfertigt jedoch noch keine 
Abweichung von der Sozial-
auswahl. Die Nachteile aus der 
Veränderung des Altersauf-
baus sind vom Arbeitgeber da-
her grundsätzlich konkret und 
auf die jeweiligen Auswahl-
gruppen bezogen darzulegen. 
Ihre Vermeidung lässt zugleich 
die Diskriminierung nach dem 
Alter rechtfertigen. In Betracht 
kommt – in Abhängigkeit vom 
Ausmaß der Veränderung – die 
Gefahr des Verlustes von be-
trieblichem Know-how oder 
Kunden oder die Verhinderung 
eines (legitimen) unternehme-
rischen Konzepts. 
 
Das BAG hat beispielsweise 
anerkannt, dass bei einer Ent-
lassung von 66 aus 150 Erzie-
herinnen wegen der konkret 
drohenden Nachteile und be-
trieblichen Folgen (nur noch 
Erzieherinnen im „Großmutter-
alter“) ein berechtigtes betrieb-
liches Interesse vorliegt.  
 
Erforderlich ist immer die Bil-
dung von Altersgruppen in den 
jeweiligen Auswahlgruppen. 
Beispielsweise werden die Ar-
beitnehmer in die Gruppen der 
bis 30-jährigen, der 31- bis 40-
jährigen, der 41- bis 50-
jährigen, der 51- bis 60-
jährigen und der älter als 60-
jährigen eingeteilt. Sodann ist 
entsprechend der Gesamtkün-
digungsquote der Auswahl-
gruppe aus den jeweiligen Al-
tersgruppen nach sozialen Ge-
sichtspunkten auszuwählen. 

Beispiel: Es handelt sich um ei-
ne Auswahlgruppe von 50 Er-
zieherinnen, von denen 20 zu 
entlassen sind (Quote 40 %). 
Damit sind 40 % der Arbeit-
nehmer jeder Altersgruppe von 
Kündigungen bedroht. In einer 
Entscheidung vom 26.03.2015 –
2 AZR 478/13 – hat das BAG ei-
ne betriebsbedingte Kündigung 
daran scheitern lassen, dass 
der Prozentsatz innerhalb der 
Altersgruppe unterschiedlich 
war, nämlich zwischen 37,29% 
und 58,33% lag. Das AGG steht 
einer Altersgruppenbildung 
nicht entgegen, da die Erhaltung 
der Altersstruktur ein legitimes 
Ziel darstellt. 
 

5. Auswahlrichtlinien 
Existieren sogenannte Aus-
wahlrichtlinien (z. B. im Rahmen 
einer Betriebsvereinbarung 
oder eines Tarifvertrages), wie 
die sozialen Gesichtspunkten im 
Verhältnis zueinander zu bewer-
ten sind, so kann diese Bewer-
tung nur auf grobe Fehlerhaftig-
keit überprüft werden. Auswahl-
richtlinien bedürfen der Zustim-
mung des Betriebsrats. Die ord-
nungsgemäße Beteiligung des 
Betriebsrats an der Erstellung 
der Auswahlrichtlinie ist aber 
keine Wirksamkeitsvorausset-
zung für die unter Anwendung 
des Punkteschemas ausge-
sprochene Kündigung. Der Ar-
beitgeber kann sich aber nicht 
auf den beschränkten Prüfungs-
maßstab des § 1 Abs. 4 KSchG 
berufen. Die Auswahlrichtlinie 
muss eine Bewertung der vier 
Auswahlgesichtspunkte im Ver-
hältnis zueinander enthalten. In 
der Regel geschieht dies durch 
ein Punkteschema. 

 
Verstößt eine Kündigung ge-
gen eine wirksame Auswahl-
richtlinie ist sie sozial unge-
rechtfertigt und damit unwirk-
sam. 

(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Hält sich der Arbeitgeber jedoch 
an die abschließende Festle-
gung der nicht grob fehlerhaften 
Bewertung einer Richtlinie, kann 
die Bewertung kündigungs-
rechtlich nicht beanstandet wer-
den. Grob fehlerhaft ist die Be-
wertung der Grunddaten in ih-
rem Verhältnis zueinander, 
wenn sie nicht alle berücksich-
tigt oder diese „völlig unausge-
wogen“ bewertet. Die grob feh-
lerhafte Bewertung muss mit ei-
nem schweren, ins Auge sprin-
genden Fehler belastet sein, der 
im Hinblick auf die Gerechtig-
keitsfunktion der Sozialauswahl 
nicht mehr hinzunehmen ist. Zur 
Erleichterung bei der Feststel-
lung der Unterhaltspflichten soll 
die Auswahlrichtlinie dem Ar-
beitgeber auch gestatten kön-
nen, sich auf die Informationen 
aus den Lohnsteuerkarten zu 
beschränken. 
 
Der grobe Fehler der Richtlinie 
muss für die Kündigung des Ar-
beitgebers kausal sein. 
 
Ist die Auswahlrichtlinie grob 
fehlerhaft, muss deshalb die da-
rauf gestützte Auswahlentschei-
dung nicht in jedem Fall sozial-

widrig sein. Die konkrete Aus-
wahlentscheidung kann (zufäl-
lig) soziale Gesichtspunkte „aus-
reichend“ berücksichtigen. Dies 
ist im Einzelfall zu prüfen. 

 
6. Namensliste 

Existiert im Rahmen einer Be-
triebsänderung ein Interessen-
ausgleich mit Namensliste, wird 
vermutet, dass die Kündigung 
durch dringende betriebliche Er-
fordernisse bedingt ist. 
 
Voraussetzung ist also zunächst 
eine Betriebsänderung im Sinne 
von § 111 BetrVG. Ein freiwilliger 
Interessenausgleich reicht nicht. 
 
Eine nur geplante Betriebsände-
rung genügt ebenfalls nicht. Die 
Kündigung muss aufgrund einer 
Betriebsänderung ausgespro-
chen worden sein. 
 
Weiter erforderlich ist ein Inte-
ressenausgleich mit Namenslis-
te. Der Interessenausgleich mit 
Namensliste muss nach herr-
schender Meinung bereits vor 
„Ausspruch“ der Kündigung, d. 
h. nicht nur vor ihrem Zugang 
formgültig (schriftlich) abge-
schlossen worden sein. Das 

Schriftformerfordernis gilt auch 
für die Namensliste. Die Na-
mensliste kann mit dem Inte-
ressenausgleich eine einheitli-
che Urkunde bilden. 
 
Die namentliche Bezeichnung 
muss eindeutig sein, gegebe-
nenfalls mit Vorname oder 
durch sonstige Kennzeichnung.
 
Eine sogenannte Negativliste 
der nicht zu kündigenden Ar-
beitnehmer ist unzureichend. 
Liegt eine wirksame Namens-
liste vor, indiziert diese auch die 
Vermutung, dass die Kündi-
gung durch dringende betriebli-
che Erfordernisse bedingt ist. 
Da es sich um eine gesetzliche 
Vermutung handelt, bewirkt 
diese die vollständige Umkehr 
der Beweislast. Trägt der Ar-
beitnehmer erhebliche Tatsa-
chen vor, muss der Arbeitgeber 
jedoch substantiiert bestreiten. 
 
Weitere Rechtsfolge der Na-
mensliste ist, dass die soziale 
Auswahl nur auf grobe Fehler-
haftigkeit geprüft werden kann. 

 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 25) 
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Betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten der Corona Krise 
(Fortsetzung von Seite 26) 

Der Abschluss eines Interessen-
ausgleiches enthebt den Arbeit-
geber nicht von der Pflicht, den 
Betriebsrat gemäß § 102 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG über den Kündi-
gungsgrund zu unterrichten. Der 
Arbeitgeber kann die Anhörung 
auch mit den Verhandlungen 
über den Interessenausgleich 
zeitlich verbinden. Eine Klarstel-
lung über Durchführung und Ab-
schluss des Anhörungsverfah-
rens im Interessenausgleich em-
pfiehlt sich jedoch. 
 
Weder die Vermutung, dass drin-
gende betriebliche Gründe vorlie-
gen noch die Beschränkung der 
Auswahlkontrolle auf grobe Feh-
lerhaftigkeit gelten, soweit sich 

die Sachlage nach Zustandekom-
men des Interessenausgleichs 
wesentlich geändert hat. Maß-
geblicher Zeitpunkt für die Beur-
teilung ist der Zugang der Kündi-
gung. Bei späteren Änderungen 
kommt nur ein Wiedereinstel-
lungsanspruch in Betracht. Eine 
wesentliche Änderung der Sach-
lage liegt nach herrschender Mei-
nung nur bei einem Wegfall der 
Geschäftsgrundlage vor, wenn 
also nicht ernsthaft bezweifelt 
werden kann, dass beide Be-
triebspartner oder einer von ich-
nen den Interessenausgleich in 
Kenntnis der späteren Änderung 
nicht oder mit anderem Inhalt ge-
schlossen hätten. 
 

 
 
Stefan Schlöffel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Haas & Partner Rechtsanwälte 
Düsseldorf  
Kontakt: schloeffel@haas-law.de 
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Aufgrund der derzeitigen Pande-
mie werden Lieferketten unterbro-
chen oder Unternehmen müssen 
ihren Betrieb wegen der Kontakt-
sperre einstellen. Diese Unterneh-
men können in Krisenzeiten Pro-
duktion und Dienstleistung redu-
zieren oder den Betrieb eben auf 
null runterfahren. Für die Beschäf-
tigten kann der Arbeitgeber dann 
Kurzarbeitergeld bei der Bundes-
agentur für Arbeit beantragen. Das 
Kurzarbeitergeld gleicht den feh-
lenden Lohn teilweise aus. 
 
Welche Regeln gelten, um 
Kurzarbeit anzumelden? 
Unternehmen können schon ab ei-
nem Arbeitsausfall von zehn Pro-
zent Kurzarbeit beantragen. Diese 
Erleichterung gilt seit dem 01. 
März 2020 und zumindest bis zum 
Ende des Jahres 2020. Das be-
deutet konkret, dass mindestens 
zehn Prozent der Belegschaft ein 
arbeitsausfallbedingtes Entgeltmi-
nus von mehr als zehn Prozent ih-
res Bruttolohns haben. Das Kurz-
arbeitergeld beträgt für Arbeitneh-
mer 60 Prozent des vormaligen 
pauschalierten Nettogehalts. Be-
rufstätige Eltern mit Kindern erhal-
ten 67 Prozent. Berechtigt sind alle 
Beschäftigten, die in der Arbeitslo-
senversicherung versichert sind. 
Der Arbeitgeber bekommt die So-
zialversicherungsbeiträge erstat-
tet. Das Kurzarbeitergeld gilt auch 
für Beschäftigte in der Leiharbeit. 
 
Welche Betriebe können Kurz-
arbeit beantragen? 
Kurzarbeit können alle Unterneh-
men beantragen und insbesonde-
re ist die Möglichkeit der Beantra-
gung nicht von der Größe des Un-
ternehmens abhängig. Es muss 
mindestens einen abhängig be-
schäftigen Arbeitnehmer geben. 
 
Unternehmen des Öffentlichen 
Dienstes sind in der Regel von 

Kurzarbeit ausgenommen. Liegt 
aber ein unabwendbarer Grund für 
Kurzarbeit vor (z.B. behördlich an-
geordnete Schließungen), kann 
auch für diese Arbeitnehmer Kurz-
arbeitergeld beantragt werden. 
 
Welche Beschäftigten können 
Kurzarbeitergeld erhalten? 
Das Kurzarbeitergeld kann für alle 
Beschäftigten gezahlt werden, die 
sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sind. Beschäftigte, die vor 
Beginn der Kurzarbeit im Urlaub 
sind oder Krankengeld erhalten, 
sind vom Kurzarbeitergeld ausge-
nommen. Ebenso sind Arbeitneh-
mer ausgeschlossen, deren Ar-
beitsvertrag bereits gekündigt ist. 
Für diese muss der Arbeitgeber 
weiter aufkommen. 
 
Ausländische Beschäftigte haben 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
und von der Staatsangehörigkeit 
ebenfalls Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld. Für bestimmte Gruppen 
gibt es allerdings Sonderregelun-
gen oder Ausnahmen, die zu be-
achten sind 
 
Minijobber sind aufgrund der Be-
freiung von der Sozialversiche-
rungspflicht ausgenommen. Aus-
zubildende erhalten normalerwie-
se kein Kurzarbeitergeld, weil in 
der Regel auch bei verminderter 
Produktion die Ausbildung fortge-
setzt werden soll. Wenn die Unter-
brechung der Ausbildung unver-
meidlich ist – das dürfte z.B. bei ei-
ner Corona-bedingten Schließung 
der Fall sein – können auch Auszu-
bildende in Kurzarbeit einbezogen 
werden. Allerdings muss die Aus-
bildungsvergütung für mindestens 
sechs Wochen in vollem Umfang 
wieter gezahlt werden, da es sich 
bei der Ausbildungsvergütung 
nicht um einen Lohn für eine Ar-
beitsleistung handelt, sondern um 
eine finanzielle Hilfe für den Auszu-
 

bildenden zur Durchführung der 
Ausbildung (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 
BBiG). 
 
Was bedeutet Kurzarbeit für die 
Beschäftigten? 
Kurzarbeitergeld soll den Ver-
dienstausfall für die Beschäftigten 
zumindest teilweise ausgleichen.
Es wird nur für die ausgefallenen 
Arbeitsstunden gewährt und be-
trägt für Beschäftigte mit mindes-
tens einem Kind 67 Prozent und 
für Beschäftigte ohne Kind rund 
60 Prozent der Differenz zum Net-
toentgelt. 
 
Wenn es im Betrieb eine flexible 
Arbeitszeitregelung gibt, müssen 
die Arbeitszeitguthaben (Plus-
stunden) zur Vermeidung von Ar-
beitsausfällen anteilig einge-
bracht werden, außer es gelten 
gesonderte tarifliche Regelungen. 
Da die Regelungen im Einzelfall 
unterschiedlich sind, können Sie 
sich bei offenen Fragen an Ihren 
entsprechenden Berater wenden. 
 
Urlaubsansprüche müssen vor 
Beginn der Kurzarbeit für das lau-
fende Jahr verplant werden. Rest-
urlaub aus dem vergangenen 
Jahr muss in der Regel vor der 
Kurzarbeit abgebaut werden. 
Während des Bezugs von Kurzar-
beitergeld müssen Beschäftigte 
bei Vermittlungsbemühungen der 
Agentur für Arbeit grundsätzlich 
mitwirken. Das von der Arbeits-
agentur gezahlte Kurzarbeiter-
geld ist steuerfrei. Beim Lohn-
steuerjahresausgleich – vor allem 
bei einer gemeinsamen Veranla-
gung – muss aber beachtet wer-
den, dass die gezahlten Beträge 
bei der Ermittlung des persönli-
chen Steuersatzes berücksichtigt 
werden (Progressionsvorbehalt). 
Dadurch erhöht sich der 
Steuersatz, der auf das reguläre 
Einkommen bezahlt wird. 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Kurzarbeit in Zeiten von Corona 
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Kurzarbeit in Zeiten von Corona 
(Fortsetzung von Seite 28) 

Sind Beschäftigte während des 
Bezugs von Kurzarbeitergeld 
sozialversichert? 
Die Mitgliedschaft von Arbeitneh-
mern in der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung sowie in der Arbeitslo-
sen- und in der betrieblichen Un-
fallversicherung bleibt während 
der Kurzarbeitsphase bestehen. 
 
Was passiert bei Krankheit 
während Kurzarbeit? 
Wenn Arbeitnehmer in der Zeit, in 
der sie Kurzarbeitergeld bezie-
hen, krank und arbeitsunfähig 
werden, besteht der Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld für sechs 
Wochen fort (sogenanntes Kran-
ken-Kurzarbeitergeld). 
 
Tritt die Arbeitsunfähigkeit vor 
dem Bezug von Kurzarbeitergeld 
ein, besteht für den Zeitraum der 
Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall für die Zeit der Kurzarbeit An-
spruch auf Kurzarbeitergeld. 
Nach Ende der Lohnfortzahlung 
besteht Anspruch auf Kranken-
geld durch die Krankenkasse. 
 
Entsteht Arbeitsunfähigkeit durch 
einen Dritten (z.B. Verkehrsun-
fall), muss dem Arbeitgeber Na-
me und Anschrift des Dritten mit-
geteilt werden. Der Anspruch des 
Betroffenen gegenüber dem Drit-
ten geht in Höhe des Kurzarbei-
tergeldes auf die Bundesagentur 
für Arbeit über. 
 
Dürfen Beschäftigte während 
der Kurzarbeit woanders arbei-
ten? 
Beschäftigte, die schon vor Ein-
führung einer Kurzarbeit eine Ne-
bentätigkeit hatten, können diese 
fortführen. Maßgeblich ist der 
erste Abrechnungsmonat des 
Kurzarbeitergeldes. Das daraus 
erzielte Einkommen wird nicht 
auf das Kurzarbeitergeld ange-
rechnet. 
 

Aktuell hat der Gesetzgeber 
außerdem eine weitere Ände-
rung beschlossen:  
Bis zum 31.10.2020 wird ein in 
„systemrelevanten“ Bereichen er-
zielter Nebenverdienst nicht auf 
das Kurzarbeitergeld angerech-
net. Auch wenn derzeit noch nicht 
ganz klar ist, welche Bereiche da-
mit genau gemeint sind, gehen 
wir davon aus, dass Landwirt-
schaft, Feuerwehr, Sicherheits-
behörden, Transport, Personen-
verkehr, Energieversorgung und 
natürlich das Gesundheitswesen 
dabei sein werden.  
 
Auch eine so genannte kurzzeiti-
ge Beschäftigung, die allerdings 
im Voraus auf maximal 115 Tage 
befristet sein muss, kann bis zum 
31.10.2020 ausgeübt werden. Ei-
ne solche Tätigkeit ist sozialversi-
cherungsfrei, auch wenn mehr 
als 450 Euro Einkommen erzielt 
werden. Auf das Kurzarbeitergeld 
werden die Einkommen solange 
nicht angerechnet, bis der ur-
sprüngliche Nettolohn erreicht ist. 
 
Was ist, wenn das Geld nicht 
reicht? 
Wenn durch den Bezug des Kurz-
arbeitergeldes das Einkommen 
des Haushaltes nicht ausreicht, 
um die Lebenshaltungskosten zu 
decken oder kein Anspruch gege-
ben ist, können Leistungen der 
Grundsicherung (Wohngeld, sog. 
Hartz IV etc.) beantragt werden. 
Dabei erhalten die Beschäftigten 
mit Einkommen einen Freibetrag. 
In der Regel werden rund 20 Pro-
zent des Einkommens nicht auf 
das sogenannte Hartz IV ange-
rechnet, so dass der Zahlbetrag 
höher ist, als wenn kein Einkom-
men erzielt wird. 
 
Für Anträge, die zwischen dem 
01. März und dem 30. Juni 2020 
gestellt werden, gelten Erleichte-
rungen beim Zugang zu Leistun- 
 

gen aus der Grundsicherung, so 
wird beispielsweise die Angemes-
senheit von Wohnkosten nicht 
mehr geprüft. 
 
Mitbestimmung und Kurzarbeit 
In Betrieben mit Betriebsrat hat der 
Betriebsrat hat ein umfassendes 
und zwingendes Mitbestimmungs-
recht nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz. Es reicht auch nicht, 
dass der Betriebsrat nur unterrich-
tet wird oder einen Arbeitgebervor-
schlag „abnickt“, sondern er muss 
aktiv in die Entscheidung über die 
Einführung von Kurzarbeit einbe-
zogen und an der Gestaltung der 
Modalitäten beteiligt werden. 
 
Folgende Aspekte sollten in einer 
Betriebsvereinbarung zur Kurzar-
beit geregelt sein. 
• Welche sonstigen Regelungen

gelten? (z.B. Tarifverträge) 
• Gibt es Ankündigungsfristen, 

die zu beachten sind? 
• Beginn, Ende, Umfang und La-

ge der Kurzarbeit 
• Welche Bereiche / Personen-

gruppen sollen in Kurzarbeit 
gehen und welche nicht? 

• Höhe des Kurzarbeitergeldes, 
ggf. Arbeitgeberzuschüsse oder 
tarifliche Zuschüsse 

• Umgang mit Resturlaub aus 
dem Vorjahr 

• Umgang mit Arbeitszeitkonten 
• Weiterbildung oder Gesund-

heitsvorsorge während der 
Kurzarbeit? 

• Wie wird der BR während der 
Kurzarbeitsphase informiert und 
beteiligt bzw. kontinuierlich in 
die weitere Planung einge-
bunden? 

 
Wenn hierüber keine Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat 
erzielt wird, entscheidet die Eini-
gungsstelle. Die Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat. 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Arbeitnehmerrechte und Kurz-
arbeit 
Wenn es keinen Betriebsrat und /
oder Betriebsvereinbarung bzw. 
Tarifvertrag gibt, gilt Individualar-
beitsrecht. In betriebsratslosen 
Betrieben bedarf Kurzarbeit 
grundsätzlich der Zustimmung der 
Arbeitnehmer. Zum Teil ist die Zu-
stimmung bereits im Arbeitsver-
trag vereinbart. In dem Fall kann 
der Arbeitgeber Kurzarbeit anord-
nen. Gibt es keine Vereinbarung 
zur Kurzarbeit im Arbeitsvertrag, 
muss der Arbeitgeber der Anzeige 
zur Kurzarbeit eine Einverständ-
niserklärung aller von Kurzarbeit 
betroffenen Beschäftigten beifü-
gen. Ihr Anwalt kann Sie auch bei 
der Erstellung einer solchen Ein-
verständniserklärung unterstüt-
zen. 
 
Weil mit Kurzarbeit der Arbeits-
platz erhalten wird, Kurzarbeit 
auch nicht auf einen möglichen 
späteren Bezug von Arbeitslosen-
geld angerechnet wird, wäre den 
Beschäftigten zu empfehlen, die 
Zustimmung zu erteilen. Andern-
falls bedarf es von Seiten des Ar-
beitgebers einer Änderungskündi-
gung. 
 
Die Wirksamkeit von Änderungs-
kündigungen kann – genauso, wie 
die der Beendigungskündigungen 
– innerhalb von drei Wochen ge-
richtlich überprüft werden. 
 
Wie wird Kurzarbeit beantragt? 
Erster Schritt 
Kurzarbeitergeld wird generell 
vom Arbeitgeber beantragt. Dafür 
 

muss der Arbeitgeber die Kurzar-
beit bei der Agentur für Arbeit 
schriftlich anzeigen. Der schriftli-
chen Anzeige muss die Stellung-
nahme des Betriebsrats beigefügt 
werden. Vordrucke dafür sind auf 
der Homepage der BA abrufbar. 
 
Um eine Anzeige einreichen zu 
können, muss der Arbeitgeber den 
betroffenen Arbeitnehmer*innen 
die Entscheidung zur Kurzarbeit 
ankündigen. Dafür wird üblicher-
weise eine Betriebsvereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat abgeschlossen. Gibt es 
keinen Betriebsrat, bedarf es einer 
Einverständniserklärung aller von 
Kurzarbeit betroffenen Beschäftig-
ten. 
 
Damit der Monat, in dem Kurzar-
beit eingetreten ist, auch abge-
rechnet werden kann, muss die 
schriftliche Anzeige der Kurzarbeit 
spätestens am letzten Tag dieses 
Monats bei der Agentur für Arbeit 
eingehen. Achtung: Geht die An-
zeige der Kurzarbeit – z.B. durch 
Störungen im Postlablauf – zu spät 
ein, kann Kurzarbeitergeld erst ab 
dem nächsten Monat gewährt wer-
den. 
 
Zweiter Schritt 
Die Agentur für Arbeit prüft, ob die 
Anspruchsvoraussetzungen vorlie-
gen. Fällt die Prüfung positiv aus, 
wird Kurzarbeitergeld dem Grunde 
nach bewilligt, und zwar ab dem 
Monat, in dem die Anzeige erfolg-
te. Danach hat der Arbeitgeber drei 
Monate Zeit, den Leistungsantrag 
auf Kurzarbeitergeld für den Ab-
rechnungsmonat zu stellen. 
 
 

Dritter Schritt: 
Im weiteren Verlauf der Kurzarbeit 
muss der Arbeitgeber jeweils mo-
natlich die Erstattung des Kurzar-
beitergelds für die tatsächliche 
Ausfallzeit und die tatsächlich be-
troffenen Arbeitnehmer bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit 
beantragen. 
 
⇒Achtung: Der Antrag muss in-
nerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des jeweiligen Abrech-
nungsmonats eingegangen sein. 
 

 
Jens Gmerek 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für IT-Recht 
Certified Chief Compliance 
Officer 
Certified Compliance Officer 
Gmerek & Manthe 
Mainz 
Kontakt:  
jgmerek@complianceberater.team 
 

 
 

Kurzarbeit in Zeiten von Corona 
(Fortsetzung von Seite 29) 
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Kontaktverbote und Ausgangssperren – Was bedeutet das für Arbeit-
nehmer? Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie  

Bund und Länder einigen sich 
auf Kontaktverbote, Abstands-
regelungen sowie Ausgangs-
beschränkungen und Aus-
gangssperren. 
 
Am 22. März 2020 hat Bundes-
kanzlerin Dr. Merkel einen 
Maßnahmenkatalog mit neun 
weiteren Punkten vorgestellt, 
der für mindestens zwei Wo-
chen Geltung haben wird und 
gemeinsam mit den Minister-
präsidenten der Länder abge-
stimmt ist. Hierbei handelt es 
sich nicht um bloße Empfeh-
lungen, sondern um verbindli-
che Regeln, deren Nichtbefol-
gung sanktioniert wird. 
 
Weg zur Arbeit bleibt erlaubt 
Hiernach ist in der Öffentlichkeit 
ein Mindestabstand von 1,50 Me-
ter einzuhalten. Zusammentref-
fen sind nur für maximal zwei 
Personen erlaubt, sofern es sich 
nicht um im gleichen Haushalt le-
bende Personen bzw. Familien 
handelt. Der Weg zur Arbeit und 
das betriebliche Miteinander blei-
ben aber weiterhin erlaubt – auch 
dort, wo Ausgangssperren beste-
hen. Der Weg zur Arbeit darf da-
her weiterhin durch den Arbeit-
nehmer zurückgelegt werden. 
Sinnvoll ist es natürlich, wenn der 
Arbeitnehmer hierbei – soweit 
möglich – auf Fahrrad oder den 
PKW zurückgreift, um große 
Menschenmengen im Öffentli-
chen Personennahverkehr zu 
vermeiden. Letztlich ist dies aber 
Sache des Arbeitnehmers. Der 
Arbeitgeber ist also auch nicht 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer 
einen „sicheren“ Weg zur Arbeit 
zu ermöglichen, da das Wegerisi-
ko grundsätzlich der Arbeitneh-
mer trägt. 
 
Gegenseitiger Umgang im Be-
trieb 
Auch Betriebe dürfen weiterhin 
geöffnet bleiben, sofern diese 

nicht – wie z.B. nunmehr auch 
Friseure oder Kosmetikstudios – 
von einer Schließungsanordnung 
betroffen sind. Auch in Filialge-
schäften, die für den Publikums-
verkehr nicht mehr öffnen dürfen, 
könne grundsätzlich weiterhin ge-
arbeitet werden, etwa wenn not-
wendige Inventuren anfallen oder 
zwingende Vorbereitungs- oder 
Erhaltungsarbeiten geleistet wer-
den müssen. Sofern der Betrieb 
nicht schließen muss, sondern 
weiter geöffnet sein darf, dürfen 
die Arbeitnehmer natürlich auch 
weiterhin ihren Tätigkeiten nach-
gehen. Dies heißt auch, dass im 
Einzelfall der Mindestabstand 
dort kurzzeitig unterschritten wer-
den kann. Arbeitgeber sind aber 
gleichwohl angehalten, soweit 
möglich die Hygienevorgaben 
umzusetzen.  
 
Schutzmaßnahmen für Arbeit-
nehmer 
Aufgrund der arbeitgeberseitigen 
Schutzpflicht sind Arbeitgeber al-
lerdings verpflichtet, ihre Arbeit-
nehmer so gut es geht, vor Infek-
tionen zu schützen. Diese Ver-
pflichtung folgt bereits aus dem 
Arbeitsschutzgesetz (§§ 3, 12 
ArbSchG) sowie aus dem Bürger-
lichen Gesetzbuch (§§ 241 Abs. 
2, 618 BGB). Insbesondere bei 
Publikumsverkehr sind daher ar-
beitgeberseitige Schutzmaßnah-
men zwingend notwendig. Ab-
standsregelungen, das Tragen 
von Atemmasken und Handschu-
hen sowie das regelmäßige De-
sinfizieren von Flächen können 
hier geeignete Maßnahmen sein. 
 
Pflicht zur Arbeitsleistung 
bleibt bestehen 
Die Pflicht zur Arbeitsleistung 
bleibt weiterhin bestehen. Arbeit-
nehmer, die aus Angst vor einer 
Infektion nicht zur Arbeit erschei-
nen, handeln vertragswidrig und 
riskieren ihren Arbeitsplatz. Nur 

in Ausnahmefällen, etwa bei be-
stehenden Vorerkrankungen kann 
der Arbeitnehmer von der Arbeits-
leistung befreit sein (§ 275 Abs. 3 
BGB). Dies ist dem Arbeitgeber 
aber durch ein ärztliches Attest 
nachzuweisen. Und auch dann 
entfällt grundsätzlich die Pflicht zur 
Lohnfortzahlung durch den Arbeit-
geber. Nur das Fernbleiben ist in 
einem solchen Fall entschuldigt, 
Arbeitslohn wird dann aber nicht 
gezahlt. Die Regierung erwägt al-
lerdings, hier Änderungen einzu-
führen. Die weitere Entwicklung 
und etwaige Gesetzesänderungen 
sind daher abzuwarten.  
 
Zudem ist eine vertrauensvolle 
Kommunikation zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber das A 
und O. Viele Konflikte lassen sich 
von vornherein so bereinigen. Vor-
ziehen des Urlaubs, Arbeit aus 
dem HomeOffice oder Änderun-
gen der Arbeitsabläufe oder des 
Arbeitsplatzes sind Punkte, die die 
Arbeitsvertragsparteien daher 
ebenfalls immer gemeinsam über-
legen sollten. 
 

 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
Kontakt: fuhlrott@fhm-law.de 
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Am 19. März 2020 sind gleich-
lautende Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zu 
gewerbesteuerlichen Maßnah-
men zur Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Coronavirus 
(COVID-19/SARS-CoV-2) ergan-
gen. 
 
Nach dem Ergebnis einer Erörte-
rung der obersten Finanzbehör-
den der Länder gilt zur Berücksich-
tigung der Auswirkungen des 
Coronavirus bei der Festsetzung 
des Gewerbesteuermessbetrages 
für Zwecke der Vorauszahlungen 
(§ 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG), Fol-
gendes:  
 
Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG 
kann auch das Finanzamt bei 
Kenntnis veränderter Verhältnisse 
hinsichtlich des Gewerbeertrags 
für den laufenden Erhebungszeit-
raum die Anpassung der Gewer-
besteuer-Vorauszahlungen veran-
lassen. Das gilt insbesondere für 
die Fälle, in denen das Finanzamt 
Einkommensteuer- und Körper-

schaftsteuervorauszahlungen an-
passt (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 Ge-
wStR). Vor diesem Hintergrund 
können nachweislich unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffene 
Steuerpflichtige bis zum 31. De-
zember 2020 unter Darlegung ihrer 
Verhältnisse Anträge auf Herab-
setzung des Gewerbesteuermess-
betrages für Zwecke der Voraus-
zahlungen stellen. Diese Anträge 
sind nicht deshalb abzulehnen, 
weil die Steuerpflichtigen die ent-
standenen Schäden wertmäßig 
nicht im Einzelnen nachweisen 
können. Nimmt das Finanzamt 
eine Festsetzung des Gewerbe-
steuermessbetrages für Zwecke 
der Vorauszahlungen vor, ist die 
betreffende Gemeinde hieran bei 
der Festsetzung ihrer Gewerbe-
steuer-Vorauszahlungen gebun-
den (§ 19 Abs. 3 Satz 4 GewStG). 
 
Für etwaige Stundungs- und Erlas-
santräge gilt auch im Hinblick auf 
einen möglichen Zusammenhang 
mit Auswirkungen des Coronavi-
rus, dass diese an die Gemeinden 

und nur dann an das zuständige 
Finanzamt zu richten sind, wenn 
die Festsetzung und Erhebung 
der Gewerbesteuer nicht den Ge-
meinden übertragen worden ist (§ 
1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 Ge-
wStR). Diese Erlasse ergehen im 
Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen. 
 

 
 
Jörg Passau 
Steuerberater 
Passau, Niemeyer & Collegen 
Kiel 
Kontakt: j.passau@pani-c.de 
 
 

Gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswir-
kungen des Coronavirus  
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Erhöhung des Kurzarbeitergelds soll kommen - Koalitionssauschuss 
einigt sich auf befristete Erhöhung bei Arbeitsausfall  
 

Mehrere Millionen Arbeitneh-
mer sind weiterhin in Kurz-
arbeit. Bei vollständiger Kurz-
arbeit erleiden Arbeitnehmer 
erhebliche Gehaltseinbußen, 
da sie nur 60 bzw. – mit Kin-
dern – 67% des bisherigen Net-
toentgelts erhalten. Dieser Be-
trag soll nun auf 70 bzw. 77% 
aufgestockt werden, nach 
Kurzarbeit von sieben Monaten 
sogar auf 80 bzw. 87%. 
 
 
Aufstockungsleistungen 
durch Arbeitgeber 
 
Aufstockungszahlungen sind als 
freiwillige Leistung von Unterneh-
men möglich. Manche Arbeitge-
ber stocken diese Differenz auch 
teilweise oder vollständig auf, so 
dass der Arbeitnehmer faktisch 
keine Lohneinbuße mehr erlei-
det. Allerdings sind viele Unter-
nehmen hierzu in der derzeitigen 
Situation auch gar nicht finanziell 
in der Lage. 
 
Hält die Kurzarbeit nun über ei-
nen längeren Zeitraum an und er-
hält der Arbeitnehmer keine Auf-
stockungszahlungen, verbleibt 
bei diesem eine erhebliche mo-
natliche Differenz. Der Koalitions-
ausschuss hat dazu nunmehr 
mitgeteilt, den Forderungen der 
Gewerkschaften nachzukommen 
und das Kurzarbeitergeld anzu-
heben. 
 
Geplante Erhöhung des Kurz-
arbeitergelds 
Nach den aktuellen Plänen der 
Sitzung des Koalitionsausschus-
ses in der Nacht vom 22. auf den 
23. April 2020 soll das Kurzarbei-
tergeld daher nun für Arbeitneh-
mer aufgestockt werden.  
 
Arbeitnehmer, die nur noch die 
Hälfte oder weniger ihrer bisheri-
gen Arbeitszeit arbeiten und da-

mit entsprechende Lohneinbu-
ßen haben, sollen in den Genuss 
eines erhöhten Kurzarbeitergel-
des kommen.  
 
Für diese Gruppe von Arbeitneh-
mern soll das Kurzarbeitergeld ab 
dem vierten Bezugsmonat auf 70 
% (bzw. mit Kind: 77%) und ab 
dem siebten Bezugsmonat auf 80 
% (bzw. mit Kind: 87%) erhöht 
werden. Die Regelung soll bis 
Jahresende gelten. 
 
Die Bundesregierung greift damit 
eine Forderung auf, die die Ge-
werkschaften bereits im März ge-
fordert haben. Diese hatten eine 
Erhöhung auf 80 bzw. 87% gefor-
dert, die für alle Arbeitnehmer in 
Kurzarbeit gelten sollte.  
 
Die Lösung ist allerdings ein 
Kompromiss, da es durchaus kri-
tische Stimmen dazu gab. Denn 
das Arbeitslosengeld wird nicht 
erhöht. Auch die zeitliche Staffe-
lung der Erhöhung zunächst auf 
70 und dann erst 80 % ist weniger 
als das, was die Gewerkschaften 
gefordert haben.  
 
Sichergestellt werden müsste 
hierbei aber ebenfalls, dass Ar-
beitgeber, die bereits bisher frei-
willlige Aufstockungsleistungen 
gewähren, von der gesetzlichen 
Erhöhung profitieren und diese 
auf die eigenen Zahlungen ange-
rechnet wird. 
 
 
Auswirkungen auf andere Ent-
schädigungsansprüche 
 
Die durch den Koalitionsaus-
schuss beschlossenen Änderun-
gen bedürfen zunächst noch ei-
ner gesetzlichen Umsetzung. Die 
Höhe des Kurzarbeitergelds ist in 
§ 105 Sozialgesetzbuch III (SGB 
III) geregelt. Dieser müsste damit 
zunächst geändert werden. 
 

Fragen dürften sich dann auch hin-
sichtlich anderer Entschädigungs-
bzw. Ausgleichszahlungen an 
Arbeitnehmer stellen.  
 
Für Eltern, die aufgrund Schul-
oder Kitaschließung ihre betreu-
ungspflichtigen Kinder zuhause 
betreuen müssen und aus diesem 
Grund nicht arbeiten können, wur-
de vor einigen Wochen eine neu 
geschaffene Entschädigungsrege-
lung geschaffen. Diese können 
gem. § 56 Abs. 1 a Infektions-
schutzgesetz für die Dauer von 
sechs Wochen eine staatliche 
Entschädigung erhalten. Diese ist 
aber zum einen auf 67 % des bis-
herigen Entgelts und zum anderen 
absolut auf 2.016 € je Monat be-
grenzt. Hier dürfte es dann eben-
falls Forderungen nach einer ent-
sprechenden Anpassung in der 
Höhe und zeitlichen Verlängerung 
des Anspruchs geben, wenn Not-
betreuungen nicht gewährleistet 
werden.  
 

 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
Kontakt: fuhlrott@fhm-law.de 
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Erstellen Sie einen Notfallplan 
 
Betriebe sollten sich auf den Ernst-
fall vorbereiten, indem Sie einen 
Notfallplan schriftlich festhalten. 
Im Handbuch für betriebliche Pan-
demieplanung finden Sie entspre-
chende Leitlinien und Verhaltens-
regeln für Betriebe. 
 
Neben Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz sollten insbesondere 
die Mitarbeiter genau über den 
Notfallplan in Kenntnis gesetzt 
werden, sodass im Ernstfall das 
Kerngeschäft möglichst reibungs-
los ablaufen kann. Halten Sie 
möglichst Telefon- oder Videokon-
ferenzen ab und vermeiden Sie 
persönliche Besprechungen in 
größeren Gruppen. 
 
Zudem sollte klar sein, wer in die-
ser speziellen Situation Ansprech-
partner ist. Gegebenenfalls sollte 
festgelegt werden, welche Mitar-
beiter gegebenenfalls mit wichti-
gen Aufgaben betraut werden kön-
nen, um auch im Falle des Ausfalls 
mehrerer Mitarbeiter den Betrieb 
zu sichern. 
 
 
Wann kann oder sollte ein 
Betrieb geschlossen werden? 
 
An dieser Stelle gilt: In Zeiten einer 
Pandemie wird zum Minimalbe-
trieb geraten. Das heißt: Unter-
nehmen sollten sich fragen, wel-
che Funktionen und Tätigkeiten 
zwingend aufrechterhalten werden 
müssen, um den Betrieb zu si-
chern. Oberste Priorität ist dabei 
die Rücksichtnahme und Berück-
sichtigung insbesondere der Be-
lange der Mitarbeiter im Betrieb:  
 

Nur solange gewährleistet ist, dass 
Angestellte ausreichend vor Infek-
tionen im Betrieb geschützt sind 
können einzelne Funktionen und 
Tätigkeiten weiter durchgeführt 
werden. 
 
Das Gesundheitsamt ist als zu-
ständige Behörde berechtigt, die 
Schutzvorkehrungen im Betrieb zu 
kontrollieren und Verdächtige aus 
dem Verkehr zu ziehen. 
 
 
Kann das Gesundheitsamt den 
Betrieb schließen? 
 
Behörden haben laut dem Infek-
tionsschutzgesetz zahlreiche Ein-
griffs- und Auskunftsrechte. Bei-
spielsweise ermächtigt § 16 Abs. 1 
IfSG die Behörden zur Vornahme 
der „notwendigen Maßnahmen“ 
zur Abwendung der dem Einzelnen 
oder der Allgemeinheit drohenden 
Gefahren, wenn Tatsachen festge-
stellt wurden, die zum Auftreten ei-
ner übertragbaren Gefahr führen 
können, oder anzunehmen ist, 
dass solche Tatsachen vorliegen. 
 
Behörden können über die Gene-
ralklausel also die Schließung gan-
zer Betriebe anordnen. Die Anfor-
derungen an die Rechtmäßigkeit 
dieser Maßnahme sind dabei rela-
tiv niedrig, da bloß Tatsachen fest-
gestellt werden müssen, die zum 
Auftreten einer Krankheit führen 
können. Ein einzelner infizierter 
Arbeitnehmer ist also ausreichend.
Sollte sich also beim Besuch der 
Behörde ein Verdachtsfall bestäti-
gen, wird der Betrieb wohl stillge-
legt werden müssen. 
 
Betriebe sollten in einem solchen
 
 

Fall möglichst eng mit dem Ge-
sundheitsamt zusammenarbei-
ten, denn letzten Endes trifft den 
Arbeitgeber in einer solchen Si-
tuation eine gesteigerte Schutz-
pflicht gegenüber der restlichen 
Belegschaft und er hat angemes-
sene Schutzmaßnahmen zu täti-
gen.  
 
Mitarbeiter die Symptome einer 
Infektion aufweisen, sollten drin-
gend von der Arbeitspflicht ent-
bunden und nach Hause ge-
schickt werden.“ 
 
Wird die Schließung angeordnet, 
müssen Betriebsinhaber sich zu-
nächst daran halten.  
 
Lediglich im Nachhinein kann ge-
richtlich festgestellt werden, dass 
die Maßnahme möglicherweise 
nicht rechtmäßig war. Dann kön-
nen auch etwaige Schäden oder 
Umsatzverluste gegenüber der 
Behörde geltend gemacht wer-
den. 
 
 
Müssen Arbeitnehmer Zwangs-
urlaub nehmen, wenn der Ar-
beitgeber den Betrieb wegen 
des Virus schließt? 
 
Wenn wegen des Coronavirus ge-
schlossen werden muss, gibt es 
keinen Zwangsurlaub, denn der 
Arbeitgeber befindet sich wegen 
des stillgelegten Betriebs in An-
nahmeverzug. Das heißt: Der 
Arbeitnehmer ist nicht krank, 
könnte und würde gerne arbeiten 
– der Arbeitgeber kann ihm das 
aber nicht ermöglichen. Es ist 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Coronavirus: Wichtige Info für Betriebsinhaber und Angestellte 
Kommt es zu Verdachtsfällen im Betrieb, kann dieser geschlossen 
werden 
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Coronavirus: Wichtige Info für Betriebsinhaber und Angestellte 
Kommt es zu Verdachtsfällen im Betrieb, kann dieser geschlossen 
werden 
(Fortsetzung von Seite 34) 

nicht Schuld des Mitarbeiters,
sondern das Unternehmen 
kommt quasi „in Verzug, das Ar-
beitsangebot anzunehmen. Die 
ausfallenden Tage sind kein Ur-
laub und damit auch kein Über-
stundenabbau. 
 
Möglich ist aber, dass – sofern es 
möglich ist – im Unternehmen die 
Mitarbeiter angewiesen werden 
im Homeoffice zu arbeiten. 
 
 
Bekommen Mitarbeiter, die 
sich in Quarantäne befinden 
weiter Gehalt? 
 
Bei bloßem Infektionsverdacht 
mit anschließendem, von Behör-
den angeordnetem Beschäfti-
gungsverbot bzw. Quarantäne 
haben Arbeitnehmer keinen An-
spruch auf eine Entgeltfortzah-
lung durch den Arbeitgeber. Es 
erhält nur Lohnfortzahlung, wer 
akut erkrankt und dadurch ar-
beitsunfähig ist.  
 
Ansonsten gehen Arbeitnehmer 
aber nicht leer aus. Eine Ent-
schädigungsleistung gibt es nach 
dem Gesetz zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektions-
krankheiten (§ 56 Abs. 1 IfSG) 
durch den Staat. Diese richtet 
sich in der Höhe nach dem Kran-
kengeldanspruchs aus und wird 

vom Arbeitgeber ausgezahlt, 
aber vom zuständigen Gesund-
heitsamt erstattet. 
 
Auch Selbständige müssen in 
Quarantäne nicht auf Einkommen 
verzichten. 
 
 
Was passiert, wenn mein 
Betrieb wegen des Corona-
Virus schließt?  
 
Hier muss man unterscheiden: 
Wenn ein Unternehmen behörd-
lich geschlossen wird wegen ei-
ner nachgewiesenen Infektion, 
dann haben Beschäftigte An-
spruch auf die Fortzahlung ihrer 
Gehälter. Der Arbeitgeber trägt in 
diesem Falle das Risiko. Bei einer 
amtlichen Schließung können die 
Unternehmen allerdings das Geld 
hierfür wieder vom Staat zurück-
fordern. 
 
Wenn ein Arbeitgeber sich dage-
gen „vorsorglich“ dazu ent-
schließt, den Betrieb einzustel-
len, kann er grundsätzlich nicht 
von seinen Beschäftigten verlan-
gen, für diese Zeit Urlaub zu neh-
men.  
 
Allerdings hat der Bundestag ak-
tuell die Regelungen für den Be-
zug von Kurzarbeitergeld geloc-
kert.  
 

Das heißt, wenn ein Unternehmen, 
etwa weil massiv Aufträge weg-
gebrochen sind, seinen Betrieb 
nicht mehr aufrechterhalten kann, 
kann das Unternehmen Kurzarbeit 
beantragen.  
 
Die Arbeitszeit der Beschäftigten 
wird dann reduziert – bei entspre-
chender Kürzung des Lohns.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit 
übernimmt dann einen Teil des 
Verdienstausfalls: 60 Prozent, be-
ziehungsweise 67 Prozent, wenn 
die oder der Beschäftigte einen 
Kinderfreibetrag in der Lohn-
steuerkarte eingetragen hat. 
 

 
Volker Görzel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
HMS. Barthelmeß Görzel 
Rechtsanwälte 
Köln 
Kontakt: goerzel@hms-bg.de 
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Das Bundesjustizministerium 
teilte am 16.03.2020 mit, dass 
eine gesetzliche Regelung zur 
Insolvenzantragspflicht vorbe-
reitet wird. Es geht darum, Un-
ternehmen zu schützen, die in-
folge der Corona-Pandemie in 
eine finanzielle Schieflage gera-
ten. Es soll verhindert werden, 
dass Unternehmen nur deswe-
gen einen Insolvenzantrag stel-
len müssen, weil die von der 
Bundesregierung beschlosse-
nen Hilfen nicht rechtzeitig bei 
ihnen ankommen.  
 
Bislang kann ein Unternehmen mit 
der Stellung des Insolvenzantrags 
bis zu drei Wochen warten, wenn 
begründete Aussicht auf einen 
Zufluss ausreichender finanzieller 
Mittel besteht.  
 
Die Bundesregierung hat eine Rei-
he von Instrumenten zur Stützung 
der Liquidität von Unternehmen 
bereitgestellt. Das setzt die Stel-
lung von Anträgen durch Unter-
nehmen und deren Bearbeitung 
durch die notwendigen Stellen und 
Behörden voraus. Bis die Gelder 
ausgezahlt werden, kann es aber 
schnell einen längeren Zeitraum in 

Anspruch nehmen. Das Justizmi-
nisterium will nun verhindern, dass 
ein Unternehmen einen Insolvenz-
antrag stellen muss, nur weil eine 
schnellere Bearbeitung aus organi-
satorischen und administrativen 
Gründen nicht möglich ist. 
 
Das Justizministerium beabsichtigt 
daher die Pflicht zur Stellung eines 
Insolvenzantrags bis zum 30.09.
2020 auszusetzen. Das gilt aber 
keineswegs pauschal. Vielmehr ist 
Voraussetzung, dass der Insol-
venzgrund auf die Corona-Pande-
mie zurückzuführen ist. Weiterhin 
ist erforderlich, dass aufgrund ei-
ner Beantragung öffentlicher Hilfen 
bzw. ernsthafter Finanzierungen 
begründete Aussichten auf die Sa-
nierung bestehen. Entscheidend 
ist also nicht nur, dass Geld 
kommt, sondern auch dass bei ob-
jektiver Betrachtung unter betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Aspekten die weitere Existenz des 
Unternehmens gewährleistet ist.  
 
Dieser Schritt ist eine vernünftige 
und konsequente flankierende 
Maßnahme. Er ist notwendig, um 
die bereitstehenden finanziellen 
Mittel auch tatsächlich sinnvoll ein-
 

setzen zu können. 
 
Es bringt daher keinem etwas, 
wenn Unternehmen nun reihen-
wiese Insolvenzanträge stellen 
müssten. Der volkswirtschaftliche 
Schaden und die Auswirkungen 
auf die Gesellschaft wären im-
mens. 
 

 
Rainer-Manfred Althaus 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Insolvenzrecht  
Immobilienfachwirt (IHK) 
AdvoSolve Rechtsanwälte 
Mannheim 
Kontakt: mail@advosolve.de 
 

Insolvenzantragspflicht soll abgeändert werden 
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Wie Sie in Krisenzeiten Gehälter sichern können 
 

Für viele Familien im Land sind 
Verdienstausfälle derzeit eine 
existenzielle Sorge. Insbeson-
dere Eltern mit kleinen Kindern 
sind aufgrund von Schul- und 
Kitaschließungen vor beson-
dere Herausforderungen ge-
stellt. 
 
Am 27. März 2020 ist dazu ein
„SozialschutzGesetz“ beschlos-
sen worden, das auch Regelun-
gen enthält, um Verdienstausfäl-
le bei Eltern abzumildern. 
 
Die Eckpunkte werden hier kurz 
erklärt. 
 
 
Wer kann die Entschädigung 
beantragen? 
 
Die Regelung sieht vor, dass er-
werbstätige Eltern, die aufgrund 
der geschlossenen Betreuungs-
einrichtungen und Schulen einen 
Verdienstausfall erleiden, einen 
Anspruch auf die Unterstützung 
haben können, soweit keine an-
derweitige zumutbare Betreu-
ungsmöglichkeit haben. Zudem 
besteht ein Recht auf Entschädi-
gung nur, wenn das zu betreuen-
de Kind jünger als zwölf Jahre ist. 
Gibt es mehrere Kinder, wird auf 
das Alter des jüngsten Kindes ab-
zustellen sein. 
 
 
Welcher Betrag wird gezahlt, 
ab wann und wie lange? 
 
Die Höhe der Entschädigung 
beträgt 67 Prozent des Netto-
Verdienstausfalls. Nach oben hin 
ist die Zahlung aber auf 2.016 € 
begrenzt. Die Entschädigungen 
sind derzeit auf einen Zeitraum 
von 6 Wochen angedacht. Die 
Regelung soll ab dem 30. März 
2020 gelten und bleibt bis zum 
31. Dezember 2020 in Kraft. 
 

Das Recht auf Entschädigung 
sollen nur diejenigen erhalten, 
die keine anderweitige zumut-
bare Betreuungsmöglichkeit 
haben. Was ist damit gemeint? 
 
Wer eine andere zumutbare Be-
treuungsmöglichkeit hat, ist von 
der Entschädigungszahlung aus-
geschlossen. Dazu zählen:  
 Personen, die eine sogenannte 

Notbetreuung in der Kinderta-
gesstätte oder der Schule in 
Anspruch nehmen können 

 Familien in denen das andere 
Elternteil oder Verwandte die 
Betreuung sicherstellen kön-
nen. 

 Auch eine Versetzung ins Ho-
meoffice ist eine zumutbare 
Betreuungsoption 

 Zudem haben Eltern, die in 
Kurzarbeit sind, kein Recht auf 
Entschädigung, in dem Um-
fang, in dem sie ihre Arbeitszeit 
reduziert haben 

 

Gegenüber dem Arbeitgeber und 
der Behörde müssen Arbeitneh-
mer belegen, dass sie keine Mög-
lichkeit haben, für die Betreuung 
auf Familienmitglieder oder 
Freunde zurückzugreifen. Perso-
nen, die den Risikogruppen an-
gehören – also etwa Großeltern – 
sind hierbei natürlich ausgenom-
men. 
 
 
Gibt es weitere Vorgaben, die 
ich beachten muss?  
 
Ja. Denn das Recht auf Entschä-
digung soll erst dann greifen, 
wenn Arbeitnehmer die ander-
weitigen Möglichkeiten der Frei-
stellung „gegen Zahlung einer 
dem Entgelt entsprechenden 
Geldleistung“ voll ausgeschöpft 
haben. Dies bezieht sich auf den 
Abbau von Überstunden und zu-
stehenden Erholungsurlaub. 
 

Bedeutet dies nun, dass ich 
meinen gesamten Jahresurlaub 
aufbrauchen muss, bevor ich ei-
nen Anspruch auf die Entschä-
digungszahlung habe?  
 
Jein. Lange kursierte das Gerücht, 
Arbeitnehmer müssten ihren Erho-
lungsurlaub einsetzen, bevor sie 
die neue Verdienstausfallentschä-
digung nach Infektionsschutzge-
setz geltend machen könnten.  
 
Dies erscheint problematisch: 
denn der Jahresurlaub dient der 
Erholung und ist nicht als Notfall-
Instrument gedacht. 
 
In einem offiziellen Schreiben er-
läutert des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales: 
 
Die Pflicht, den Erholungsurlaub 
zu verbrauchen, beschränkt sich 
auf den Urlaub aus dem Vorjahr 
sowie den bereits vorab verplan-
ten Urlaub, der sowieso während 
des Zeitraums der Kita- oder 
Schulschließung genommen wer-
den sollte.  
 
Arbeitnehmer können dagegen 
nicht verpflichtet werden, ihren ge-
samten Jahresurlaub für das lau-
fende Kalenderjahr in Anspruch zu 
nehmen, bevor sie den Entschädi-
gungsanspruch geltend machen 
können. 
 
 
Haben auch Selbstständige ei-
nen Anspruch auf Entschädi-
gung? 
 
Da das Gesetz von „erwerbstäti-
gen Sorgeberechtigten“ spricht, 
besteht der Anspruch auch grund-
sätzlich für Selbstständige. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Wie beantrage ich die Entschä-
digungszahlung? 
 
Erste Anlaufstelle für Antragsteller 
sind die Behörden der Länder, an 
diese sind die Anträge zu richten.  
 
Jedoch erfolgt die Auszahlung der 
Entschädigung, ähnlich wie beim 
Kurzarbeitergeld, über den Arbeit-
geber, der die Beträge wiederum 
von der zuständigen Behörde er-
stattet bekommt.  
 
Deshalb sollten Arbeitnehmer die
Beantragung mit ihrem Arbeitge-
ber besprechen. 
 
Was gilt während der Ferien-
zeit? 
 
Soweit eine Schließung ohnehin 

während der durch Landesrecht 
festgelegten Schulferien erfolgt 
wäre, entfällt das Recht auf Ent-
schädigung für diese Zeit. 
 
 
Informationen für Arbeitgeber 
 
Die Auszahlung des Entschädi-
gungsanspruchs übernimmt der 
Arbeitgeber, der bei der vom jewei-
ligen Bundesland bestimmten zu-
ständigen Behörde einen Erstat-
tungsantrag stellen kann.  
 
Es besteht die Möglichkeit, einen 
Vorchuss bei der Behörde zu be-
antragen. Die Regelung gilt nicht 
für Zeiten, in denen die Einrichtung 
wegen der Schulferien ohnehin ge-
schlossen wäre, und ist befristet 
bis Ende des Jahres 2020. 

 

 
 
Volker Görzel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
HMS. Barthelmeß Görzel 
Rechtsanwälte 
Köln 
Kontakt: goerzel@hms-bg.de 

 
 

Wie Sie in Krisenzeiten Gehälter sichern können 
(Fortsetzung von Seite 37) 
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Gesetzgeber erhöht zulässige tägliche Arbeitszeit auf 12 Stunden 
Bundesarbeitsministerium erlässt COVID-19-Arbeitszeitverordnung 
 

In bestimmten Bereichen dür-
fen Arbeitnehmer ab sofort bis 
31.07.2020 - 12 Stunden am 
Tag beschäftigt werden. Die 
Ruhezeit wurde von 11 auf 9 
Stunden reduziert. 
 
Arbeitnehmerschutz ist ein we-
sentliches Prinzip des deutschen 
Arbeitsrechts. Zu den zwingen-
den Vorgaben zählen insbeson-
dere auch die Vorgaben zur Ar-
beitszeit, die im Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) geregelt sind. Hiernach 
darf grundsätzlich am Tag nicht 
mehr als 8, ausnahmsweise bis 
zu 10 Stunden, gearbeitet wer-
den (§ 3 ArbZG).  
 
Nach der Arbeit muss der Arbeit-
nehmer eine Ruhezeit von 11 
Stunden haben, innerhalb derer 
er nicht arbeiten darf (§ 5 Abs. 1 
ArbZG). Auch Arbeit an Sonn-
und Feiertagen ist grundsätzlich 
verboten (§ 9 ArbZG), nur in be-
stimmten Branchen, wie z.B. im 
Bewachungsgewerbe, auf Mes-
sen oder in Freizeiteinrichtungen 
darf an diesen Tagen gearbeitet 
werden (§ 10 ArbZG).  
 
Diese Vorschriften des ArbZG 
sind verbindlich. Abweichungen 
sind nicht erlaubt. Nur in 
Ausnahmefällen dürfen 
Behörden eine Ausnahme be-
willigen (§§ 14, 15 ArbZG). Ab-
weichungen in geringen Umfang 
sind auch über Tarifverträge 
möglich (§ 12 ArbZG).  
 
Von diesen Vorschriften können 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nicht abweichen – selbst, wenn 
beide Seiten dies wollen. Freiwill-
ligkeit ist im Arbeitsrecht ein 
schwieriger Begriff. Verlangt ein 
Arbeitgeber Überstunden bzw. 
Arbeit auch an Sonntagen oder 
bis zu 12 Stunden am Tag, so 
wird sich insbesondere ein Ar-
beitnehmer in der Probezeit zwei-

mal überlegen, ob er diese An-
frage nach freiwilliger Mehrarbeit 
ablehnt. 
 
 
Änderungen in Zeiten von Co-
rona 
 
Die strengen arbeitszeitrechtli-
chen Vorschriften sind in der ak-
tuellen Situation nicht immer ein-
zuhalten, bei der es ohnehin wo-
möglich Personalengpässe durch 
Krankheitsausfälle oder z.B. auch 
geändertes Kaufverhalten von 
Kunden gibt, die den Lebensmit-
teleinzelhandel oder Logistikun-
ternehmen vor besondere Vor-
aussetzungen stellen. 
 
Der Gesetzgeber hat daher be-
reits mit dem Sozialschutz-Paket 
(Gesetz für den erleichterten Zu-
gang zu sozialer Sicherung und 
zum Einsatz und zur Absicherung 
sozialer Dienstleister aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV-2) 
vom 27.03.2020 in das ArbZG ei-
ne Ausnahmevorschrift eingefügt 
(§ 14 Abs. 4 ArbZG neue Fas-
sung), die es dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) erlaubt, im Wege einer 
Rechtsverordnung weitergehen-
de Ausnahmen vom Arbeitszeit-
recht vorzusehen. 
 
 
Covid-19-Arbeitszeitverord-
nung zwischenzeitlich in Kraft 
 
Eine solche Rechtsverordnung 
hat das BMAS zwischenzeitlich 
erlassen (Verordnung zu Abwie-
chungen vom Arbeitszeitgesetz 
infolge der Covid-19-Epidemie, 
kurz „Covid-19-Arbeitszeitverord-
nung“). Die Verordnung gilt zeit-
lich befristet bis 31.07.2020.  
 
Eine Verlängerung der Verord-
nung kann aber auch erfolgen, 
wenn die Versorgungssituation 
 
 

dies erfordert. 
 
Nach der Verordnung ist nunmehr 
erlaubt: 
 
- Verlängerung der werktäglichen 

Arbeitszeit auf bis zu 12 Stun-
den (§ 3 Abs. 1 S. 1 Covid-19-
Arbeitszeitverordnung) 

 
- Verlängerung muss wegen 

Covid-19-Epidemie erfolgen 
und der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, des Gesundheitswesens 
und der pflegerischen Versor-
gung, der Daseinsvorsorge oder 
zur Versorgung der Bevölke-
rung mit existenziellen Gütern 
notwendig sein (§ 3 Abs. 1 S. 3 
Covid-19-Arbeitszeitverord-
nung) 

 
- Beschränkung auf bestimmte 

Branchen, wie z.B. Herstellen, 
Verpacken, Liefern, Einräumen 
von Waren des täglichen Be-
darfs, Arzneimitteln, Desinfek-
tionsmitteln, medizinischer Ver-
sorgung und Pflege, Versor-
gungsunternehmen, Landwirt-
schaft und Tierhaltung, Betrei-
ber von Datennetzen und Re-
chenzentren (§ 3 Abs. 2 Covid-
19-Arbeitszeitverordnung) 

 
Die Ruhezeit darf für Arbeitnehmer 
in diesen Bereichen von 11 auf 9 
Stunden verkürzt werden (§ 2 Co-
vid-19-Arbeitszeitverordnung) und 
ebenfalls an Sonn- und Feiertagen 
gearbeitet werden (§ 3 Covid-19-
Arbeitszeitverordnung).  
 
Diese Ausnahmen sind zudem nur 
bis zum 30.06.2020 erlaubt (§ 4 
Covid-19-Arbeitszeitverordnung). 
 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Folgen für Arbeitnehmer und 
Unternehmen 
 
Arbeitnehmer, die in diesen Berei-
chen arbeiten und der Verordnung 
unterfallen, dürfen daher von ih-
rem Arbeitgeber angewiesen wer-
den, nunmehr 12 Stunden pro Tag 
zu arbeiten. 
 
Voraussetzung ist aber, dass der 
Arbeitsvertrag Mehrarbeit grund-
sätzlich zulässt. Dies ist aber eine 
Standardklausel, die sich in nahe-
zu jedem Arbeitsvertrag findet.  
 
Wer einer entsprechenden Anwei-
sung keine Folge leistet, riskiert 
damit arbeitsrechtliche Konse-
quenzen bis hin zum Verlust sei-
nes Arbeitsplatzes wegen Arbeits-
verweigerung. 
 
Auch ein bestehender Betriebsrat 
ist zu beteiligen, da die Verände-

rung der Arbeitszeit Mitbestim-
mungsrechte nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) aus-
löst.  
 
Hiernach ist die vorübergehende 
Verkürzung oder Verlängerung der 
Arbeitszeit beteiligungspflichtig, § 
87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.  
 
Eine andere Frage ist, ob die Über-
stunden auch zu vergüten sind. 
Grundsätzlich muss Mehrarbeit 
nicht kostenlos geleistet werden. 
Ob die Kompensation aber durch 
einen finanziellen Ausgleich oder 
Freizeitausgleich erfolgt, ist Sache 
des Arbeitgebers. Einige Verträge 
sehen auch eine pauschale Abgel-
tung von Mehrarbeit in einem be-
stimmten Umfang vor. Solche 
Klauseln können wirksam sein, 
wenn die pauschal vergütete Mehr-
arbeit begrenzt ist. 
 

Bei Unklarheiten zur zulässigen 
Arbeitszeit oder hiermit in Zusam-
menhang stehenden Vergütungs-
fragen sollten Sie am besten 
Rechtsrat einholen 
 

 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
Kontakt: fuhlrott@fhm-law.de 
 

Gesetzgeber erhöht zulässige tägliche Arbeitszeit auf 12 Stunden 
Bundesarbeitsministerium erlässt COVID-19-Arbeitszeitverordnung 
(Fortsetzung von Seite 39) 
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Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise 
für Arbeitnehmer; Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen 

Arbeitgeber können ihren Arbeit-
nehmern in der Zeit vom 01. März 
bis zum 31. Dezember 2020 auf-
grund der Corona-Krise Beihilfen 
und Unterstützungen bis zu ei-
nem Betrag von 1.500,00 € nach 
§ 3 Nummer 11 EStG steuerfrei 
in Form von Zuschüssen und 
Sachbezügen gewähren. Vo-
raussetzung ist, dass diese zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn geleistet werden. 
 
Die in R 3.11 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 3 der Lohnsteuer-
Richtlinien(LStR) genannten Vo-
raussetzungen brauchen nicht
vorzuliegen. 
 
Aufgrund der gesamtgesell-
schaftlichen Betroffenheit durch 
die Corona-Krise kann allgemein 
unterstellt werden, dass ein die 

Beihilfe und Unterstützung recht-
fertigender Anlass im Sinne des 
R 3.11 Absatz 2 Satz 1 LStR vor-
liegt.  
 
Arbeitgeberseitig geleistete Zu-
schüsse zum Kurzarbeitergeld 
fallen nicht unter diese Steuerbe-
freiung. Auch Zuschüsse, die der 
Arbeitgeber als Ausgleich zum 
Kurzarbeitergeld wegen Über-
schreitens der Beitragsbemes-
sungsgrenze leistet, fallen weder 
unter die vorstehende Steuerbe-
freiung noch unter § 3 Nummer 2 
Buchstabe a EStG.  
 
Die steuerfreien Leistungen sind 
im Lohnkonto aufzuzeichnen. An-
dere Steuerbefreiungen, Bewer-
tungsvergünstigungen oder Pau-
schalbesteuerungsmöglichkeiten 
(wie z.B. § 3 Nummer 34a, § 8 

Absatz 2 Satz 11, § 8 Absatz 3 
Satz 2 EStG) bleiben hiervon un-
berührt und können neben der hier 
aufgeführten Steuerfreiheit nach § 
3 Nummer 11 EStG in Anspruch 
genommen werden. 
 

 
 

Jörg Passau 
Steuerberater 
Passau, Niemeyer & Collegen 
Kiel 
Kontakt: j.passau@pani-c.de 
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Einige Betriebe dürfen nach den 
Abstimmungen von Bund und 
Ländern wieder öffnen. Zeit-
gleich dazu erhöht das Bundes-
arbeitsministerium aber die Vor-
gaben an den Arbeitsschutz. 
Masken, Desinfektionsmittel & 
Co. müssen vom Arbeitgeber 
dazu gestellt werden. 
 
Arbeitnehmerschutz verpflich-
tet zum Tätigwerden 
Arbeitgeber sind aufgrund des Ar-
beitsschutzgesetzes (ArbSchG) 
verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
zu treffen. Hierbei müssen sie die 
aktuellen Umstände berücksichti-
gen, die die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit beeinflussen (§ 3 ArbSchG). 
Welche Maßnahmen dies im Ein-
zelnen sind, schreibt das Gesetz 
Arbeitgebern aber nicht vor.  
 
Um hier in der aktuellen Situation 
konkrete Vorgaben zu schaffen, 
hat die Bundesregierung am 
16.04.2020 in Abstimmung mit den 
Trägern der Gesetzlichen Unfall-
versicherung eine Richtlinie erlas-
sen, die konkrete Vorgaben für 
Unternehmen enthält. 
 
Betriebliche Gefährdungsbeur-
teilung 
Nach § 5 ArbSchG haben Arbeit-
geber auch schon bislang eine Ge-
fährdungsbeurteilung der Arbeits-
plätze vorzunehmen. Natürlich 
wird der Arbeitgeber bei dieser Be-
urteilung die aktuelle gesundheitli-
che Situation in Deutschland zu 
beachten haben. Insoweit musste 
auch bislang schon in Betrieben, 
bei denen weitergearbeitet wurde, 
durch den Arbeitgeber darauf ge-
achtet werden, dass Schutzmaß-
 

nahmen eingehalten werden. Im 
Einzelfall müssen sich Arbeitgeber 
dazu mit den Betriebsärzten und 
den Fachkräften für Arbeitssicher-
heit abstimmen. Auch entspre-
chende behördliche Kontrollen 
sind möglich. 
 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dard 
Ändert sich die Gefahrenlage, ist 
die Gefährdungsbeurteilungen an-
zupassen. Hierbei sind nunmehr 
auch die Hinweise nach dem 
neuen Arbeitsschutzstandard zu 
beachten. Danach soll der weiter-
hin vorhandenen Ansteckungsge-
fahr Rechnung getragen werden 
und sollen auch im betrieblichen 
Bereich wirksame Schutzmaßnah-
men getroffen werden. Nach dem 
neuen Arbeitsschutzstandard gel-
ten hierbei zwei Grundsätze: 
 

 Kann der Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten 
werden, so sollen arbeitgeber-
seitig Mund-Nasen-Bedeckun-
gen vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellt und getragen wer-
den. 

 Beschäftigte mit ungeklärten 
Atemwegssymptomen oder Fie-
ber sollen sich nicht auf dem Be-
triebsgelände aufhalten. 

 
Einzelne Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz 
Arbeitgeber sollen nach dem Pa-
pier insbesondere darauf achten, 
dass die Arbeitnehmer ausreichen-
den Abstand – mindestens 1,5 Me-
ter – zu anderen Personen halten. 
Wo dies nicht möglich ist, sollen al-
ternative Schutzmaßnahmen ge-
troffen werden. Als Beispiele wer-
den dazu Abtrennungen genannt. 
 

Als weitere technische Maßnah-
men werden aufgezählt: 
 Regelmäßige Reinigung von 

Türklinken und Handläufe 
 Vermeidung von Schlangenbil-

dungen auch in Pausenräumen 
und Kantinen, z.B. durch Erwie-
terung der Essenszeiten oder –
als letzte Maßnahme, wenn 
dies nicht vermeidbar ist –
durch Schließung von Kantinen

 Regelmäßiges Lüften von Räu-
men 

 Bildung von festen Arbeits-
teams, um häufigen personel-
len Wechsel in der Belegschaft 
zu vermeiden 

 Weitere Nutzung des HomeOf-
fice für Büroarbeiten 

 Reduzierung von Dienstreisen 
und Meetings 

 
Als organisatorische Maßnahmen 
werden vorgeschlagen: 
 Markierung von Schutzabstän-

den z.B. durch Klebeband auf 
dem Fußboden 

 Kann der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden, sind alter-
native Maßnahmen wie das 
Tragen von Mund-Nase-Bedec-
kungen zu treffen. Diese sind 
vom Arbeitgeber zur Verfügung 
zu stellen. 

 Versetzte Arbeits- und Pausen-
zeiten 

 Schichtende und Schichtneu-
beginn so gestalten, dass ein 
Zusammentreffen von vielen 
Menschen vermieden wird 

 Beschränkung des Zutritts Be-
triebsfremder auf ein Minimum 
und Erfassung von deren Kon-
taktdaten 

 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Höhere Anforderungen beim Gesundheitsschutz – Maskenpflicht im 
Betrieb? 
Bundesarbeitsministerium erlässt SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
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Höhere Anforderungen beim Gesundheitsschutz – Maskenpflicht im 
Betrieb? 
Bundesarbeitsministerium erlässt SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
(Fortsetzung von Seite 36) 

 Schaffung einer kontaktlosen 
Fiebermessung bei Verdachts-
fällen 

 Sofortige Freistellung von Mit-
arbeitern mit Krankheitssymp-
tomen bis zu einer ärztlichen 
Abklärung 

 Beachtung von Husten- und 
Niesetikette  

 
Folgen für Unternehmen und 
Arbeitnehmer 
Die meisten Arbeitgeber haben 
bereits bislang entsprechende 
Schutzmaßnahmen für die Be-
legschaft getroffen. Daher wer-
den die Regelungen für viele Be-
triebe eine Hilfestellung geben, 
die bestehenden Maßnahmen 
anzupassen.  

Arbeitgeber müssen ebenfalls ak-
tiv werden und Schutzmasken für 
ichre Mitarbeiter beschaffen – je-
denfalls dann, wenn der Mindest-
abstand nicht eingehalten wird.  
 
Trifft der Arbeitgeber entspre-
chende Schutzmaßnahmen, 
muss der Arbeitnehmer seine Tä-
tigkeit auch ausüben. Er darf also 
nicht unter Berufung auf die 
Angst vor Ansteckung zuhause 
bleiben. Tut er dies gleichwohl, 
droht eine fristlose Kündigung. 
Ausnahmen mag es für Arbeit-
nehmer mit einschlägigen Vorer-
krankungen geben. Wenn diese 
ein Attest vorlegen und auch der 
Betriebsrat eine Infektion als fol-
genschwer einschätzt, werden 
 

diese Mitarbeiter weiterhin zuhau-
se bleiben dürfen. Sie erhalten 
dann allerdings auch keinen Lohn.
 

 
Prof. Dr. Michael Fuhlrott 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
FHM Rechtsanwälte 
Hamburg 
Kontakt: fuhlrott@fhm-law.de 
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Die Covid- Krise hat in unglaub-
licher Geschwindigkeit -begrü-
ßenswerte-gesetzliche Neue-
rungen hervorgebracht. Für ei-
nen begrenzten Zeitraum gelten 
nun Sonderregeln. Die Ausfüh-
rungen hier erfolgen speziell zu 
den Themen Insolvenzantrags-
pflicht, Haftung der Geschäfts-
leitung und Anfechtung. 
 
Die gesetzliche Regelung findet 
man im Internet unter dem Be-
griff „COVInsAG“. 
 
 
Insolvenzantragspflicht ausge-
setzt 
 
Die Pflicht, einen Antrag zu stellen
(§ 15a InsO), haben nur juristische 
Personen wie die GmbH, AG, usw 
ebenso der eingetragene Verein (§ 
42 BGB), aber auch die GmbH & 
Co KG, wenn die Komplementärin 
auch wieder eine juristische Per-
son, wie z.B. eine GmbH ist.  
 
Diese Pflicht ist befristet bis zum 
30.09.2020 ausgesetzt. 
 
Alle anderen können einen Antrag 
stellen, wenn sie wollen, müssen
es aber nicht.  
 
Für alle Personengesellschaften 
wie die BGB-Gesellschaft, oHG, 
KG (wenn der Komplementär eine 
natürliche Person ist) fallen also 
heraus. Ebenso ist das bei allen 
Selbständigen, Einzelkaufleuten, 
Freiberuflern und Privatpersonen. 
Für diese ändert sich durch das 
Gesetz nichts.  
 
Nichts geändert hat sich an der 
Frage, wann Insolvenzreife 
überhaupt vorliegt. Das ist nach 
wie vor wie im Block „Allgemeines“ 
dargestellt. 
 

Die neue gesetzliche Regelung
geht dann schön verschachtelt 
weiter. 
 
 
Wann muss ein Unternehmen 
trotzdem einen Insolvenzantrag 
stellen? 
 
Diese Pflicht bleibt bestehen, wenn 
entweder 
- die Insolvenzreife nicht auf den 

Folgen der Corona-Krise beruht 
oder 
- sie zwar auf den Folgen der 

Corona-Krise beruht, jedoch 
keine Aussichten darauf beste-
hen, eine bestehende Zahlungs-
unfähigkeit zu beseitigen. 

 
Hier kommen dem Unternehmen 
nun zwei gesetzliche Vermutungen 
zur Hilfe.  
 
Das Gesetz geht von Folgendem 
aus: 
 
War das Unternehmen am 31.12.
2019 noch nicht zahlungsunfähig, 
wird vermutet, 
- dass die Insolvenzreife auf den 

Auswirkungen der Corona-Krise 
beruht und 
- dass Aussichten darauf beste-

hen, eine bestehende Zahlungs-
unfähigkeit zu beseitigen. 

 
Das ist eine gesetzliche Vermu-
tung. Sobald sich zeigt, dass die 
Vermutung falsch ist, entfällt deren 
Schutzwirkung. Dann ist ein Antrag 
zu stellen. 
 
 
Einige praktische Konsequen-
zen sind 
- wenn feststeht, dass das Unter-

nehmen keine finanziellen Mittel 
bekommen wird, um eine einge-
tretene Zahlungsunfähigkeit zu 

beseitigen, ist umgehend ein 
Insolvenzantrag zu stellen 
- wenn das Unternehmen am 31.

12.2019 schon zahlungsunfä-
hig war, ist ein Insolvenzantrag 
zu stellen. Dann hilft das Ge-
setz nicht weiter. 
- wenn die Insolvenzreife nicht 

auf den Folgen der Corona-
Krise beruht. Laut Gesetzesbe-
gründung sind an den Beweis 
hieran „höchste Anforderun-
gen“ zu stellen.  
- Wenn dagegen Umstände vor-

liegen, nach denen die Zah-
lungsunfähigkeit nicht oder 
nicht nur auf der Krise beruht, 
bleibt es bei der Antragspflicht. 
- Die Antragspflicht bleibt beste-

hen, wenn die Zahlungsunfä-
higkeit nicht bis zum 
30.09.2020 beseitigt ist. Meiner 
Ansicht nach ist das Gesetz so 
auszulegen, dass man nicht bis 
zum 30.09.2020 einfach abwar-
ten kann. Wenn vorher schon 
klar ist, dass es bis zu diesem 
Datum keine Beseitigung gibt 
und geben wird, muss ein Insol-
venzantrag gestellt werden. 
In allen Fällen ist der Ge-
schäftsleitung dringend anzura-
ten, die Gesamtentwicklung 
möglichst genau zu dokumen-
tieren.  
 Wann wurden mit wem wel-

che Gespräche geführt?  
 Welche finanziellen Hilfen 

wurden beantragt?  
 Hätten diese ausgereicht, um 

das Unternehmen aus der 
Zahlungsunfähigkeit zu füh-
ren?  

 Wie war die wirtschaftliche 
Entwicklung während des 
maßgebenden Zeitraums?  

 Welche weiteren Mittel wur-
den in die Wege geleitet, zum 
Beispiel Kurzarbeit? 

(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Corona-Pandemie: Was ändert sich im Insolvenzrecht? 
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Corona-Pandemie: Was ändert sich im Insolvenzrecht? 
(Fortsetzung von Seite 44) 

Das sind nur erste Einschätzun-
gen, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 
 
Im Zweifel ist es sehr wichtig, an-
waltlichen Rat einzuholen. 
 
 
Änderungen der Geschäftslei-
terhaftung 
 
Die Geschäftsleiterhaftung ist 
grundsätzlich äußerst scharf ge-
regelt. 
 
Damit die Geschäftsleiter in der 
aktuellen Krise weiter handeln 
können, ohne mit ihrem per-
sönlichen Vermögen voll haften 
zu müssen, ist die Regelung et-
was entschärft worden. 
 
Normalerweise hat der Ge-
schäftsführer der Gesellschaft 
die Zahlungen zu erstatten, die
das Unternehmen nach dem Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit /
Überschuldung noch geleistet 
hat. Hiervon sind diejenigen aus-
genommen, die mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäfts-
manns vereinbar sind. Das waren 
bisher eher wenige Zahlungen 
wie Löhne und Gehälter, Sozial-
versicherung, Steuern und ähnli-
ches. Die Bezahlung von Ge-
schäftspartnern, also Lieferan-
ten, Banken, Vermietern usw ist 
unzulässig. Hierzu gibt es eine 
äußerst unübersichtliche und 
schwierige Rechtsprechung. 
 
Durch das COVInsAG ist der Be-
reich der Zahlungen, die nun-
mehr noch zulässig sind, erheb-
lich ausgeweitet worden. Alles, 
was im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang erfolgt, ist nunmehr 
erlaubt. Das gilt insbesondere für 
die Zahlungen, die der Aufrecht-
erhaltung oder Wiederaufnahme 
des Geschäftsbetriebs dienen. 
Gleiches gilt für Zahlungen im 
Hinblick auf ein Sanierungskon-
zept. 

Änderungen bei Anfechtungen 
 
Kongruente Deckungen sind nun-
mehr unanfechtbar. Etwas ande-
res gilt nur dann, wenn dem an-
deren bekannt war, dass die Sa-
nierungs- und Finanzierungsbe-
mühungen ungeeignet waren, die 
eingetretene Zahlungsunfähigkeit 
zu beseitigen. 
 
Auch das ist eine weitgehende 
Änderung. Damit soll der normale 
Geschäftsverkehr unterstützt 
werden.  
 
„Bekannt“ heißt in diesem Zu-
sammenhang positives Wissen. 
Ein Geschäftspartner hat in der 
Regel keine so tiefen Einblicke, 
dass er dies haben wird. 
 
Inkongruente Deckungen sind in 
folgenden Konstellationen unan-
fechtbar: 
• Leistung an Erfüllungs statt 

oder erfüllungshalber 
• Zahlungen durch einen Dritten 

auf Anweisung des Schuldners 
• Bestellung einer anderen als 

der ursprünglich vereinbarten 
Sicherheit, wenn diese nicht 
werthaltiger ist 

• die Verkürzung von Zahlungs-
zielen und 

• die Gewährung von Zahlungs-
erleichterungen. 

 
Hier werden also nur einige und 
nicht sämtliche inkongruenten 
Vorgänge geschützt. 
 
Zeitlich ist das auch wieder bis 
zum 30.09.2020 begrenzt 
 
Unverändert gelten jedoch die 
Anfechtungsmöglichkeiten bei 
vorsätzlicher Benachteiligung (§ 
133 InsO) und Schenkung (§ 134 
InsO). In Teilen bleibt die Rück-
forderung von Gesellschafterdar-
lehen (§ 135 InsO) möglich. 
 
 
 

Kredite 
 
Soweit die Pflicht zur Antragstel-
lung ausgesetzt ist, können bis 
zum 30.09.2020 neue Kredite ge-
währt werden. In dieser Zeit kön-
nen auch Sicherheiten zur Absi-
cherung solcher Kredite gestellt 
werden. Nach dem Gesetz liegt 
dann keine Gläubigerbenachteili-
gung vor. Damit ist bei diesen Vor-
gängen keine Anfechtung möglich.
 
Dies wird erweitert auf Darlehen, 
die die Gesellschafter gegeben 
haben. Außerdem sind Zahlungen 
auf Forderungen aus Rechtshand-
lungen, die einem solchen Dar-
lehen wirtschaftlich entsprechen, 
mit erfasst. Für deren Besicherung 
gilt es wiederum nicht.  
 
Eine weitere Ausnahme gilt für 
Verfahren, die bis zum 30.09.2023 
beantragt werden. Gesellschafter-
darlehen sind normalerweise 
nachrangig. D.h. sie werden frü-
hestens dann bedient, wenn alle 
anderen Gläubiger bezahlt worden 
sind. Das kommt jedoch praktisch 
nie vor. Das neue Gesetz hatte 
dies abgeändert. Gesellschafter 
können nun Darlehen in das 
Unternehmen geben und haben im 
Insolvenzfall bessere Rechte. 
 
Für Kredite der KfW gelten wiede-
rum verbesserte Sonderregelun-
gen. 
 
 
Erweiterter Geltungsbereich 
 
Die Regelungen zur Kreditvergabe 
sowie zur Anfechtung gelten auch 
für Unternehmen, die überhaupt 
keine Antragspflicht haben, also 
keine juristischen Personen sind. 
Ebenso haben sie Wirkung für 
Schuldner, die weder zahlungsun-
fähig noch überschuldet sind. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Fremdanträge 
 
Gläubiger können gegen ein Un-
ternehmen einen Insolvenzantrag 
stellen. Das ist dann ein so ge-
nannter Fremdantrag. Das ma-
chen meistens Krankenkassen 
und etwas seltener Finanzämter. 
 
Im Gesetz ist eine Frist vom 
28.03.2020 bis zum 28.06.2020 
festgelegt. Wenn in diesem Zeit-
raum Fremdanträge gestellt wer-
den, kann das Verfahren nur dann 
eröffnet werden, wenn die Insol-
venzreife bereits am 01.03.2020 
vorgelegen hat. 
 
Eins ist hierbei interessant: Die In-
solvenzreife muss in keinem Zu-
sammenhang mit der Corona-Kri-
se stehen.  
 

Bei den anderen Regelungen des 
Gesetzes ist dies immer Voraus-
setzung gewesen. Hier dagegen ist 
das anders.  
 
Das Vorliegen von Rückständen 
bei Steuern und/oder Sozialversi-
cherungsbeiträgen aus der Zeit vor 
dem 01.03.2020 ist ein Indiz für 
eine bereits vorhandene Zahlungs-
unfähigkeit.  
 
Es bleibt abzuwarten, wie sich das 
in der Praxis entwickeln wird. Fest 
steht jedenfalls, dass auch nach 
dem neuen Gesetz Fremdanträge 
möglich sind. 
 

 
 
Rainer-Manfred Althaus 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Insolvenzrecht  
Immobilienfachwirt (IHK) 
AdvoSolve Rechtsanwälte 
Mannheim 
Kontakt: mail@advosolve.de 
 

Corona-Pandemie: Was ändert sich im Insolvenzrecht? 
(Fortsetzung von Seite 45) 
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COVID-19 und seine strafrechtlichen Aspekte 
 

Die Maßnahmen der Politik zur 
COVID-19 Pandemie werden 
von einer Vielzahl von gesetz-
geberischen Aktivitäten be-
gleitet, die sich auf die ver-
schiedenen Rechtsgebiete 
auswirken. Für das Strafrecht 
ist dies eine Änderung betref-
fend die Fristen des § 229 StPO 
durch das Gesetz zur Abmil-
derung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrens-
recht vom 27.03.2020. 
 
Nach Art. 3 dieses Gesetzes wur-
de § 10 Einführungsgesetz zur 
Strafprozessordnung (StPO) da-
hingehend geändert, dass unab-
hängig von der Dauer der Haupt-
verhandlung der Lauf der in § 229 
Abs. 1 und 2 StPO genannten 
Unterbrechungsfristen gehemmt 
wird, solange die Hauptverhand-
lung aufgrund von Schutzmaß-
nahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von Infektionen mit 
dem SARS-Covid-19-Virus nicht 
durchgeführt werden kann, 
längstens jedoch für die Dauer 
von 2 Monaten.  
 
Dabei müssen der Beginn und 
das Ende der Hemmung durch 
unanfechtbaren Beschluss des 
Gerichts festgestellt werden. Die 
Frist, deren Ablauf durch diese 
Regelung gehemmt wird, endet 
dabei 10 Tage nach Ablauf der 
Hemmung.  
 
Es gibt aber auch materiell-recht-
liche Aspekte des Strafrechts in 
Bezug auf das COVID-19-Virus. 
 
 
COVID-19 und Körperverlet-
zung 
 
Nach § 223 Strafgesetzbuch 
(StGB) macht sich strafbar, wer 
einen anderen körperlich miss-
handelt oder an der Gesundheit 
beschädigt. Eine solche Beschä-

digung der Gesundheit wäre un-
zweifelhaft auch gegeben, wenn 
eine infizierte Person eine andere 
Person z.B. durch Anspucken in-
fiziert.  
 
Wer als infizierte Person nicht die 
notwendige Sorgfalt beachtet, al-
so Abstandsregelungen, etc., 
kann sich – für den Fall, er infi-
ziert eine andere Person – nach § 
229 StGB wegen fahrlässiger 
Körperverletzung strafbar ma-
chen.  
 
Anders als in den Fällen des un-
geschützten Geschlechtsver-
kehrs eines HIV-Infizierten dürfte 
aber vorliegend der Tatnachweis, 
also die Infektion der anderen 
Person allein durch ein einmali-
ges Anspucken, schwieriger sein. 
 
 
COVID-19 und Infektions-
schutzgesetz (IfSG) 
 
Infizierte, die gegen vollziehbare 
Anordnungen nach § 28 IfSG ver-
stoßen, worunter auch vollzieh-
bare Anordnungen in Bezug auf 
Schutzmaßnahmen, wie etwa ei-
ne Kontaktsperre, oder die An-
ordnung einer Quarantäne, ge-
hören, können sich deswegen 
nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG straf-
bar machen. Diese Vorschrift 
sieht einen Strafrahmen von 
Geldstrafe bis zur Freiheitsstrafe 
von 2 Jahren vor.  
 
Dies trifft insbesondere auch auf 
die Fälle zu, bei denen Betreiber 
von Gewerbebetrieben trotz einer 
behördlichen Schließungsanord-
nung ihr Geschäft öffnen. 
 
In Betracht kommt hierbei auch 
die Anwendung des § 75 Abs. 2 
IfSG, sofern eine Rechtsverord-
nung zu COVID-19 erlassen wird 
und diese auf § 75 IfSG verweist. 
 
Wer als Infizierter gegen diese 
 

Maßnahmen verstößt und dabei 
das Risiko einer Ausbreitung des 
Virus in Kauf nimmt, macht sich 
möglicherweise nach § 74 IfSG
strafbar.  
 
 
COVID-19 und Soforthilfen 
 
Aufgrund des Shutdown sind weite 
Teile der Wirtschaft betroffen, 
weshalb die einzelnen Bundeslän-
der Soforthilfen bereitgestellt ha-
ben. Den einzelnen Landesrege-
lungen gemein ist, dass die Betrof-
fenen an Eides statt versichern 
müssen, dass die Bedürftigkeit 
erst eine Folge der COVID-19-
Pandemie ist.  
 
Wer hier im Rahmen der Antrag-
stellung falsche Angaben zu sei-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen 
vor der Pandemie gemacht hat, 
macht sich daher nach § 264 StGB
wegen Subventionsbetrug straf-
bar.  
 
Der Subventionsbetrug ist in § 264 
StGB geregelt – strafbar macht 
sich zusammengefasst, wer 
1. unrichtige oder unvollständige 

Angaben gegenüber der zustän-
digen Behörde macht 

2. eine Verwendungsbeschrän-
kung nicht einhält 

3. über subventionserhebliche 
Tatsachen täuscht 

4. eine durch unrichtige oder un-
vollständige Angaben erlangte 
Bescheinigung über eine Sub-
ventionsberechtigung oder über 
subventionserhebliche Tatsa-
chen gebraucht. 

 

Eine solche subventionserhebli-
che Tatsache stellt vorliegend der 
Umstand dar, dass die Bedürftig-
keit erst infolge der Pandemie, 
bzw. der darauffolgenden Maß-
nahmen, eingetreten ist.  
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Eine solche subventionserhebli-
che Tatsache stellt vorliegend der 
Umstand dar, dass die Bedürftig-
keit erst infolge der Pandemie, 
bzw. der darauffolgenden Maß-
nahmen, eingetreten ist.  
 
Hierbei ist auch zu berücksichti-
gen, dass die Auszahlung der So-
forthilfe an das Bestehen der Be-
dürftigkeit geknüpft ist. Die Rege-
lungen sehen nicht vor, dass bei 
einer drohenden Bedürftigkeit die 
Voraussetzungen der Soforthilfe 
gegeben sind. Ebenso wenig kann 
die Zahlung der Soforthilfe in An-
spruch genommen werden, um 
diese Finanzmittel quasi als „Not-
groschen“ vorzuhalten. Wobei die 
freiwillige Rückzahlung auch für 
die strafrechtliche Beurteilung von 
Relevanz ist.  
 
 

COVID-19 und Kredite mit staat-
licher Absicherung  
 
Auch die Kreditgewährung durch 
die KfW mit einer Ausfallsicherung 
durch den Staat unterliegen den 
besonderen Voraussetzungen, 
dass die Kredite nur den Unterneh-
men zur Verfügung gestellt werden 
sollen, die damit die wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie für ihr 
Unternehmen finanzieren, um so 
die Existenz des Unternehmens zu 
sichern.  
 
Auch hier soll die Kreditgewährung 
nicht für Unternehmen erfolgen, 
die bereits zum Zeitpunkt des Be-
ginns der Schutzmaßnahmen in 
Deutschland Liquiditätsprobleme 
hatten, oder sonstige geplante In-
vestitionen damit getätigt werden.  
 
 

Wer hier also, entgegen dieser 
Rahmenbedingungen, angibt, 
dass die Liquidität gut war, oder 
angibt, durch die Schutzmaßnah-
men in eine Krise gekommen zu 
sein, ohne dass dies tatsächlich 
der Fall ist und damit die Haus-
bank täuscht, macht sich bei Ge-
währung des Kredits wegen Be-
truges nach § 263 StGB strafbar.  
 
 
COVID-19 und Hilfsgüter  
 
Dass das Vortäuschen der Liefe-
rung von Hilfsgütern, wie Desin-
fektionsmitteln oder Masken, um 
bei Vorkasse den Kaufpreis zu er-
langen, als Betrug strafbar ist, be-
darf keiner besonderen Erwäh-
nung.  
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

COVID-19 und seine strafrechtlichen Aspekte 
(Fortsetzung von Seite 47) 
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COVID-19 und seine strafrechtlichen Aspekte 
(Fortsetzung von Seite 48) 
 

Gleiches gilt auch für das Liefern 
von minderwertigen oder gänz-
lich unbrauchbaren Gütern. Je 
nach Umfang wird hier von einem 
gewerbsmäßigen Betrug, bzw. 
auch von einem Betrug im be-
sonders schweren Fall, aus-
zugehen sein, da der Schaden 
die Grenze von 50.000,00 € über-
steigt.  
 
Ein weiterer Aspekt, gerade im 
Zusammenhang mit Hilfsgütern 
und der dort festzustellenden 
„Preisexplosion“, dürfte die Straf-
barkeit nach § 291 Abs. 1 S. 1 Nr. 
3 StGB sein. In der vorliegenden 
Pandemie-Situation wird man in 
einzelnen Fällen durchaus in Er-
wägung ziehen können, dass der 
Kaufpreis in einem auffälligen 
Missverhältnis zur Leistung steht
und hier eine Zwangslage ausge-
nutzt wird.  
 
Ein Umstand, der insbesondere 
bei Krankenhäusern oder Pflege-
einrichtungen vorliegen kann, 
wenn diese aufgrund der Be-
handlung von COVID-19-Patien-
ten mit den notwendigen Schutz-
gütern nicht mehr ausreichend 
versorgt sind und sich zu steigen-
den Preisen versorgen müssen.  
 

In diesem Kontext kommt auch § 
4 WistG in Betracht, der bei einer 
Mangellage für den Bezug von 
lebenswichtigem Bedarf Entgelte 
fordert, die unangemessen hoch 
sind. Maßgeblich ist, dass der 
Bedarf zumindest für einen Teil 
der Bevölkerung lebenswichtig 
ist, worunter möglicherweise 
auch Masken und sonstige 
Schutzausrüstung zu zählen 
sind, auch wenn die ältere Recht-
sprechung hier auf profanere Din-
ge abgestellt hat, wie z.B. Bock-
bier und Frühgurken (BayObLG 
JZ 52, 696). 
 
 
COVID-19 und Bußgeldvor-
schriften 
 
Im Hinblick darauf, dass die Be-
schränkungen des täglichen Le-
bens vielfältig sind und auf Ver-
ordnungen der einzelnen Bun-
desländer beruhen, sind auch die 
dazu jeweils ergangenen Buß-
geldvorschriften vielfältig.  
 
Dies für jedes Bundesland hier 
darzustellen, sprengt den Rah-
men. Es wird insoweit jedoch em-
pfohlen, sich die Regelungen des 
Bundeslandes anzuschauen, in 
 

dem der eigene Wohnsitz liegt, 
bzw. bei einer beruflichen Tätigkeit 
über die Grenzen des eigenen 
Bundeslandes oder die Staats-
grenze hinaus, soweit dies derzeit 
überhaupt möglich ist, sich die je-
weiligen Regelungen vorab anzu-
schauen.  
 

 
 
Jürgen Möthrath 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Strafrecht 
Certified Chief Compliance Officer 
Certified Compliance Officer 
Worms 
Complianceberater.team 
Kontakt:  
jmoethrath@complianceberater.team 
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Bund und Länder haben sich 
auf ein Vorgehen in der Corona-
Krise geeinigt. Sehr vorsichtig 
sollen die Regeln gelockert wer-
den. Mit entsprechenden Kon-
zepten zu Hygiene und Umgang 
können sich Unternehmen lang-
sam aus dem Lockdown lösen. 
 
Die ersten Betriebe öffnen wieder 
und holen ihre Mitarbeiter zurück 
an die Arbeitsplätze.  
 
Dabei müssen Arbeitgeber einen 
schwierigen Spagat meistern: ei-
nerseits müssen betriebliche Ab-
läufe so normal wie möglich wie-
der anlaufen, andererseits steht 
die Gesundheit von Mitarbeitern 
und Kunden an erster Stelle, auch 
um einen erneuten Lockdown zu 
verhindern. 
 
Welche Maßnahmen Betriebe da-
her jetzt treffen sollten bzw. wel-
che Vorgaben der Staat zur Ver-
meidung von Infektionen macht, 
werden in diesem Artikel erklärt. 
 
 
Kurzarbeit 
 
Die letzten Wochen drehte sich al-
les um das Thema Kurzarbeit. Nun 
müssen die Details einer geordne-
ten Rückkehr vereinbart werden. 
 
Erfahren weiterhin mindestens 10 
% der Belegschaft eine mindes-
tens zehnprozentige Kürzung des 
Monatslohns, so kann die Kurzar-
beit aufrechterhalten werden.  
 
Hier müssen Arbeitgeber darauf 
achten, die Kurzarbeit möglichst 
gleichmäßig für alle zurückzufah-
ren. Nachteile sollten gleich verteilt 
werden, da sonst ein Verstoß ge-
gen den Gleichbehandlungs-
grundsatz vorliegt. 
 

Corona und Arbeitsschutz 
 
Das Coronavirus vom Arbeiten 
nach Hause bringen? Genau das 
soll durch den neuen „SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandard“ verhin-
dert werden. Dieser gilt unmittelbar 
und sofort für alle Betriebe in 
denen wieder gearbeitet werden 
darf. 
 
Die wichtigsten Vorgaben im 
Überblick: 
 
 Das Abstandsgebot von mindes-

tens 1,5 Metern bei der Arbeits-
platzgestaltung und der Arbeits-
organisation berücksichtigen 
 

 Schaffung betrieblicher Rege-
lungen zur raschen Aufklärung 
von Verdachtsfällen 
 

 Bereitstellen von Schutzmasken 
insbesondere bei unvermeidba-
rem Kontakt zu Kunden 
 

 Aufstellen von Regeln zur Hygie-
ne, zur Reinigung der Arbeits-
stätten und Sozialräumen, sowie 
zur ausreichenden Lüftung der 
Arbeitsräume 
 

 Nach Möglichkeit personenbe-
zogene Verwendung von Werk-
zeugen und Arbeitsmitteln. Nut-
zen weiterhin mehrere Personen 
Arbeitsmittel gemeinsam, ist ei-
ne vorherige Reinigung und 
Desinfektion bei jeder Übergabe 
zu gewährleisten 
 

 Dienstreisen und Präsenzveran-
staltungen auf ein Minimum re-
duzieren bzw. nach Möglichkeit 
durch Telefon- und Videokonfe-
renzen ersetzen 
 

 Büroarbeit nach Möglichkeit ins 
Homeoffice verlegen 

 

Es kann nur empfohlen werden, 
die Vorgaben ernst zu nehmen 
und, soweit eben möglich, umzu-
setzen.  
 
Denn eine Nichtbeachtung kann 
Haftungsfolgen für Arbeitgeber 
entfalten. Sicherlich wird bei jeder 
Kontrolle am Arbeitsplatz auch 
geprüft werden, ob die Punkte 
dieses Standards eingehalten 
sind. 
 
 
Betriebsrat miteinbeziehen 
 
Guter Arbeits- und Gesundheits-
schutz funktioniert nur mit Einbin-
dung der betrieblichen Interes-
sensvertretungen.  
 
Vergessen Sie nicht den Betriebs-
rat bei allen nun folgenden Maß-
nahmen zu beteiligen.  
 
Arbeitgeber müssen nun mit dem 
Betriebsrat die Details einer ge-
ordneten Rückkehr vereinbaren.
Denn dem Betriebsrat steht ein 
Mitbestimmungsrecht aus § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zu, welches 
dieser auch initiativ geltend ma-
chen kann.  
 
Die Mitbestimmung umfasst die 
Festlegung der Einzelheiten der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 
ArbSchG und der Dokumentation 
nach § 6 ArbSchG. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Den Betrieb langsam wieder aufnehmen - vom Lockdown schrittweise 
zur Exit-Strategie 
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Den Betrieb langsam wieder aufnehmen - vom Lockdown schrittweise 
zur Exit-Strategie 
(Fortsetzung von Seite 50) 

Wie hoch ist das Risiko eines 
erneuten Lockdowns? 
 
Auch wenn es hoffentlich bei rein 
vorsorglichen Überlegungen 
bleibt – so sollten sich Unterneh-
men mit den betroffenen Beteilig-
ten regelmäßig fragen, ob man 
für einen eventuell nötigen er-
neuten Lockdown gerüstet wäre. 
Wären alle Optionen vorbereitet, 
die dann abermals genutzt wer-
den müssten? Da die meisten der 
zu ergreifenden Maßnahmen und 
Regelungen nur in Zusammen-
arbeit mit dem Betriebsrat mög-
lich sind, ist die Einrichtung einer 
festen betrieblichen Arbeitsgrup-
pe zu empfehlen. 

 
Volker Görzel 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
HMS. Barthelmeß Görzel 
Rechtsanwälte 
Köln 
Kontakt: goerzel@hms-bg.de 
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Masken mit juristischen Motiven 
oder mit eigenem Logo 

von JAMColors: 

https://www.rageon.com/products/law_001_by_jamcolors 
 

https://www.rageon.com/products/law_002_by_jamcolors 
 

https://www.rageon.com/products/law-003-by-jamcolors 
 

https://www.rageon.com/products/law-004-by-jamcolors 
 

https://www.rageon.com/products/law-005-by-jamcolors 
 

https://www.rageon.com/products/law-06-by-jamcolors 
 

Bei Interesse gerne den Link benutzen, oder Kontaktaufnahme 
unter: 

a.moethrath@ramoethrath.de 
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Werbung im taxLegis.de - Magazin für freie Werbepartner 
 

Wir bieten Anzeigengrößen im Format von 1/8, 1/4, 1/2, und einer kompletten (1/1) DIN-A4-Seite. 
 

Nachstehend unsere Preisliste für Anzeigenwerbung: 
 

Größe 

 

Einzelpreis 

1 Ausgabe 

Werbepaket 1 

2 Ausgaben 

Werbepaket 2  

4 Ausgaben 

Werbepaket 3 

6 Ausgaben 

1/8 Seite 90,00 € 150,00 € 275,00 € 400,00 € 

1/4 Seite 150,00 € 275,00 € 500,00 € 700,00 € 

1/2 Seite 275,00 € 500,00 € 900,00 € 1.300,00 € 

1/1 Seite 500,00 € 900,00 € 1.600,00 € 2.300,00 € 

(Die vorgenannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer) 

 

Für unsere Mitglieder sowie die Kooperationspartner 
gelten Sondertarife bei den Werbepaketen 2 und 3. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an schriftleitung@taxlegis.de. 

Auftrag per Fax an: 06241-93800-58 
 

Hiermit erteile ich verbindlich Auftrag für eine Werbeanzeige im taxLegis.de-Magazin in 
folgender Größe (Vorlage wird als Datei geliefert): 

 1/8 Seite  1/4 Seite 
 1/2 Seite  1/1 Seite 

für folgende Zeitdauer: 

 1 Ausgabe  2 Ausgaben (= Werbepaket 1) 
 4 Ausgaben (= Werbepaket 2)  6 Ausgaben (= Werbepaket 3) 

 

Kontaktdaten: 
 

_____________________________________________________________________ 
Name 

 

_____________________________________________________________________ 
Firma 

 

_____________________________________________________________________ 
Straße, Nr. 

 

_____________________________________________________________________ 
Plz, Ort 

 

_____________________________________________________________________ 
Telefon Telefax 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
haben (kostenlos) folgende Möglichkeiten: 
 
 Eine kurze Firmenpräsentation 
 
 In jeder weiteren Ausgabe werden wir Mitgliedsunternehmen vorstellen:  
 Geschichte - Produkte - Personen   
 Unsere Redaktion steht hierbei zur Verfügung  
 
 Kleinanzeigen auf www.taxLegis.de im „Marktplatz“ unter den Rubriken: 
 
  Unternehmensabgabe/Unternehmenssuche 

  Nachfolger gesucht 

  Geschäftspartner gesucht 

  Kapitalmarkt/Unternehmensbeteiligungen 

  Karriere-/Arbeitsmarkt (Stellenangebote/ -suche) 

  Immobilienmarkt 
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